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Erster Teil  

Eröffnungsansprache des Präsidenten 
der Görres-Gesellschaft 

Professor Dr. Wolfgang Bergsdorf 
auf der Generalversammlung in Freiburg  

am 26. September 2010 

Hochverehrte Festversammlung, 

dass so viele Mitglieder unserer Gesellschaft und ihre Gäste den Weg 
nach Freiburg genommen haben, um an der Generalversammlung teilzu-
nehmen, ist hocherfreulich, und ich darf Sie alle auf das herzlichste will-

kommen heißen. Um 1800 schreibt Franz Xaver Schnetzler, Redakteur 
des Freiburger Wochenblattes: ĂDie Gegend rings um die Stadt ist eine 
der lieblichsten, die man sich denken kann; selbst Fremde, die von den 
Schönheiten des Rheins oder Bodensees bezaubert hierher kommen, be-
trachten sie mit neuem Entz¿ckené eine Stadt, der es, auch in religiºser 
Hinsicht, nicht zum geringen Ruhm gereicht, dass sie sich, obwohl sie 

immer fest an dem Glauben ihrer Väter gehalten, nie, auch in den finste-
ren Jahrhunderten nicht, durch Verfolgung der Andersdenkenden be-
fleckt, sondern immer durch Gesinnungen der Mäßigkeit ausgezeichnet 
hat. Es gibt gewiß wenig Orte, an welchem die von Joseph II. eingeführte 
Duldung eine so sichere Freistätte gefunden hat wie bei uns, und noch 
jetzt ist die hiesige Universität die einzige katholische, welche einen Pro-

testanten zu ihrem Rektor gewªhlt hat.ñ Die letzte Bemerkung galt Pro-
fessor Johannes Georg Jacobi, der 1791/92 als Rektor der Universität am-
tierte. Und so gilt mein erster Gruß dem heutigen Rektor der Albert-
Ludwigs-Universität, Seiner Magnifizenz, Professor Dr. Hans-Jochen 
Schiewer. Er hat uns die Tore seiner Universität weit geöffnet. Wir freuen 
uns, dass auch der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, Profes-

sor Dr. Klaus Baumann, und der Prodekan dieser Fakultät, Professor Dr. 
Eberhard Schockenhoff, hier sein können. 

Ein weiterer Gruß gilt dem Oberbürgermeister dieser schönen Stadt, 
Herrn Dr. Dieter Salomon. Er ist gerade wiedergewählt worden, und des-
halb gilt ihm unser Glückwunsch. Beiden haben wir herzlich zu danken 

für ihre großzügige Gastfreundschaft. Dem Oberbürgermeister sind wir 
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zum besonderen Dank verpflichtet für die Ausrichtung des Empfangs am 

Montag abend im Historischen Kaufhaus Freiburg.  

Die diesjährige Generalversammlung zeichnet sich nicht zuletzt dadurch 
aus, dass wir heute zum Festakt drei Ministerpräsidenten begrüßen dür-
fen. Mein Gruß geht an den Ministerpräsidenten des gastgebenden Lan-
des Baden-Württemberg, Herrn Stefan Mappus. Lieber Herr Mappus, es 

ist noch nicht solange her, dass Sie Ihr hohes Amt angetreten haben, so 
dass wir Ihnen zu dieser neuen Herausforderung noch einmal herzlich 
Glück und Erfolg wünschen dürfen. Wenn Sie Bildung als das politische 
Megathema charakterisieren und den Aufstieg durch Bildung zum Mar-
kenzeichen Baden-Württembergs machen wollen, dann rennen Sie damit 
bei der Görres-Gesellschaft offene Türen ein. Das Bundesland Baden-

Württemberg hat bei allen Pisa- und anderen Schulleistungsstudien zu-
sammen mit Bayern, Sachsen und Thüringen an der Spitze gelegen. Aber 
auch hier gilt: Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. 
Wir wünschen Ihnen möglichst viel Erfolg, der Bildungspolitik in all ih-
ren Facetten in Vorschule, Schule, Hochschule und Berufsbildung jenen 
prioritären Rang zu geben, den sie schon lange verdient hat. Mit dem Mi-

nisterpräsidenten grüße ich auch den Freiburger Regierungspräsidenten, 
Julian Würtenberger.  

Mein besonderer Gruß gilt nun dem Festredner unseres Festaktes, dem 
luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker. Sein Name steht 
für das Programm der europäischen Integration. Er hat die Vertiefung und 

Erweiterung der Europäischen Union nie als einen nur ökonomischen 
Prozess verstanden, sondern immer vor allem als friedensstiftendes Pro-
jekt dringlich gemacht. Jean-Claude Juncker hat die wirtschaftliche, wäh-
rungspolitische und geostrategische Bedeutung des Euro maßgeblich mit-
gestaltet, und er ist nun, wenn es gilt, die Mitglieder der Währungsunion 
zu disziplinieren, als Vorsitzender der Euro-Gruppe genau am richtigen 

Platz. Natürlich hat der am längsten dienende Regierungschef Europas 
den heute erreichten Stand der Verflechtung unseres Kontinentes nicht al-
leine geschafft, aber es ist fraglich, ob er ohne ihn hätte gelingen können. 
Denn die großen Länder Europas bedürfen immer wieder der Vermitt-
lung. Dazu brauchen sie große Politiker kleiner Länder, die vermitteln 
können, weil ihnen keine Suprematieansprüche unterstellt werden kön-

nen. Gerade die kleinen Länder verfolgen in der Europapolitik als politi-
sches Ziel die friedliche Koexistenz mit allen nahen und fernen Nachbar-
ländern. 

Jean-Claude Juncker ist der Makler Europas, er makelt zwischen den 
europäischen Mächten. Viele Politiker der größeren und kleineren euro-

päischen Länder suchen seinen Rat und seine Unterstützung, auch die 
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unseres Landes, sowohl die der Regierung wie auch die der Opposition. 

Er makelt aber auch zwischen Europa und seinen Bürgern. In unzähli-
gen Vorträgen und Interviews in deutscher, französischer oder engli-
scher Sprache erläutert er seine Vision von einem christlich fundamen-
tierten Europa, von einem Europa, in dem die Soziale Marktwirtschaft 
eine Renaissance erlebt, der Sozialstaat als säkularisierte Institution des 
christlichen Liebesgebotes seinen Platz hat. Wer an Europa zweifelt und 

hier und da verzweifelt ï und wer tut dies nicht gelegentlich? ï, dem 
empfiehlt er den Besuch einer der über ganz Europa verstreuten Kriegs-
gräberstätten, um sich des stärksten Motivs der europäischen Integration 
zu vergewissern, nämlich Kriegsvermeidung und Friedensstiftung. 

Lieber Jean-Claude, für die Görres-Gesellschaft ist es eine große Ehre, 

dass Du heute gekommen bist, um über Europa zu sprechen. Dafür darf 
ich Dir schon jetzt in unserer aller Namen herzlich danken. 

Nun gilt mein Gruß Ministerpräsident Professor Dr. Bernhard Vogel, 
dem Festredner unserer letzten Generalversammlung in Salzburg. Er 
wird heute den Ehrenring unserer Gesellschaft entgegennehmen. Er ge-

hört unserer Gesellschaft seit 1964 an, war viele Jahre der führende 
Kopf der Zeitschrift Civitas und hat sich in allen seinen vielen politi-
schen Ämtern für die Anliegen unserer Sozietät eingesetzt. Dies war 
und ist deshalb besonders wertvoll, weil er über jenes Höchstmaß an Er-
fahrung und Sachverstand verfügt, das man sich als Ministerpräsident in 
22 Amtsjahren erwirbt, und dies in zwei strukturell so unterschiedlichen 

Ländern wie Rheinland-Pfalz und Thüringen. Von der außerordentli-
chen Leidenschaft für das Gemeinwohl profitierte nach den vielen Jah-
ren als Regierungschef die Konrad-Adenauer-Stiftung, der er auch 
zweimal als Vorsitzender diente und nun als Ehrenvorsitzender. Sein 
Engagement versteht er als Pflicht zur christlichen Weltverantwortung. 
Wir können uns auf die Laudatio des Mainzer Historikers Andreas 

Rödder freuen, der in Salzburg in den Vorstand unserer Gesellschaft 
gewählt wurde. Er hat eine schöne Aufgabe übernommen, denn als der 
Laudator 1967 geboren wurde, begann Bernhard Vogel seine Amtszeit 
als Kultusminister in Mainz. Mit dem neuen Ehrenringträger grüße ich 
die früheren Ehrenringträger Professor Dr. Hans Maier, Professor Dr. 
Rudolf Morsey und Peter Eppenich. 

Unsere Gesellschaft feiert in diesem Jahr ihren 134. Geburtstag. Damit 
dürfte sie eine der ältesten Wissenschaftsvereinigungen in Deutschland 
sein. Und sie tritt zum sechsten Mal in Freiburg zusammen. Die Freibur-
ger Generalversammlungen haben allesamt im kollektiven Gedächtnis 
unserer Sozietät eine positive Prägung erhalten. Zum ersten Mal tagte die 

Görres-Gesellschaft in der Stadt an der Dreisam im Jahre 1884. Neun 
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Jahre nach der Gründung war die Zahl der Mitglieder auf 1300 ange-

wachsen, wie der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses der Görres-
Gesellschaft, Professor Dr. Freiherr von Hertling, stolz betonte. 1912 trat 
sie erneut in Freiburg zusammen. Mittlerweile war aus dem Vorsitzenden 
des Verwaltungsausschusses der Präsident der Görres-Gesellschaft ge-
worden, dem kurz zuvor die Leitung des Bayerischen Staatsministeriums 
und der Vorsitz im Ministerrat übertragen wurden. Der Vorstand befürch-

tete, diese neue Verpflichtung bedeute das Ende seiner Präsidentschaft. 
Bei der Lektüre des Jahresberichtes spürt man förmlich die damalige 
Erleichterung, als von Hertling in einem Brief an den Vorstand schreibt: 
ĂIch glaube, dass das Interesse an gesteigerter wissenschaftlicher Betä-
tigung unter den deutsche Katholiken keineswegs unvereinbar ist mit 
den Pflichten eines Ministers im paritªtischen Staat.ñ Inzwischen war 

die Gesellschaft kräftig gewachsen und konnte 4.000 Mitglieder auf-
weisen.  

Die nächste Freiburger Generalversammlung fand im Oktober 1933 
statt, wenige Monate also nach der ĂMachtergreifungñ Hitlers und dem 
Abschluss des Konkordates. Es war, wie wir aus den Forschungen von 

Rudolf Morsey wissen, eine sehr schwierige Generalversammlung. 
Heinrich Finke, Professor für Geschichte in Freiburg, lud zum Auftakt 
der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft zu sich nach Hause 
ein, um Ăganz unºffentlichñ zu sein. Auf Vorschlag Heinrich Finkes 
wurde der junge Staatsrechtslehrer Hans Peters, der spätere Präsident 
der Görres-Gesellschaft, in den Vorstand gewählt. Finke erhielt aus dem 

Kreis der Mitglieder Lob für den gelungenen Verlauf dieser Tagung, bei 
der er mit großem Geschick den Ausgleich zwischen den in den offizi-
ellen Berichten allerdings nicht zum Ausdruck gekommenen Gegensät-
zen gefunden habe. Die Freiburger Generalversammlung von 1955 hatte 
der Vorstand auf Anregung des Präsidenten Hans Peters nach Freiburg 
gelegt, um seinen Vorgänger Finke anlässlich seines 100. Geburtstages 

zu würdigen. Eröffnet wurde das wissenschaftliche Tagungsprogramm 
mit einem Festvortrag von Professor Dr. Joseph Hºffner ¿ber ĂSoziale 
Sicherheitñ, der dann auch in den Vorstand gewªhlt wurde. Die Zahl der 
Sektionen wurde auf elf erhöht, von denen einige drei und mehr Abtei-
lungen aufweisen. Die Zahl der Mitglieder war kriegs- und verbotsbe-
dingt auf 1.400 zurückgefallen.  

Bis zur nächsten Freiburger Generalversammlung im Jahr 1991 konnte 
die Zahl der Mitglieder wieder auf 3.000 anwachsen. Es war die erste 
Nachkriegs-Generalversammlung im wiedervereinigten Deutschland. 
Deshalb galt der besondere Gruß des Präsidenten Paul Mikat den Teil-
nehmern aus den neuen Bundesländern und östlichen Nachbarstaaten. 
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Erlauben Sie mir nun einige Bemerkungen zu unserer diesjährigen Gene-

ralversammlung. Gestern abend hatten wir das Vergnügen, den Vortrag 
von Professor Dr. Karl-Heinz Braun über Freiburger Traditionen in der 
Zeit der Aufklärung hören zu können. Ihm sei für diese facettenreiche 
Analyse sehr herzlich gedankt, die uns alle bereichert hat. Heute morgen 
begann unser Sonntag traditionsgemäß mit einem Pontifikalamt im 
Münster Unserer Lieben Frau, das der Freiburger Erzbischof, Dr. Robert 

Zollitsch, zelebriert hat. In seiner Predigt würdigte er die Arbeit unserer 
Gesellschaft. Dafür sagen wir dem Erzbischof herzlichen Dank. Wir freu-
en uns, dass auch Generalvikar Prälat Dr. Fridolin Keck teilnehmen kann.  

Erzbischof Zollitsch ist bekanntlich auch der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, und deshalb freue ich mich sehr über die Präsenz 

seines für Wissenschaft zuständigen Mitarbeiters Dr. Burkhard van 
Schewick. Es ehrt uns auch, dass die Generalsekretärin des Cusanus-
Werkes, Frau Dr. Claudia Lücking-Michel, mit der wir im Gespräch 
sind über eine Verzahnung unserer Aktivitäten, anwesend ist. 

Im voraus darf ich Herrn Professor Dr. Christian Waldhoff danken, dem 

neuen Leiter unserer Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften. Er 
wird sich heute abend mit dem hºchst aktuellen Thema ĂKatholizismus 
und Verfassungsstaatñ beschªftigen. Der Besuch dieser Veranstaltung sei 
auf das wärmste empfohlen. 

Das gleiche gilt für den öffentlichen Vortrag am Montag abend. Dann 

wird Professor Dr. Andreas Hirmer ¿ber ĂOrgantransplantation als Weg 
der Therapieñ sprechen.  

Fatal wäre es für die Dauer dieses Festaktes, wenn ich nun alle achtzig 
Vorträge der Sektionen anpreisen würde. Denn auch dieses Mal ist es 
gelungen, eine höchst beachtliche Mischung von interessanten und ak-

tuellen Themen anzubieten, die von renommierten Gelehrten und jun-
gen Nachwuchskräften angeboten werden. Dennoch darf ich einige Sit-
zungen hervorheben, wie zum Beispiel die gemeinsame Veranstaltung 
der Sektionen für Philosophie und Rechts- und Staatswissenschaften, 
die sich mit der ĂInstitutionalisierung als notwendiger Bedingung der 
Normalitªtñ auseinandersetzen wird, oder die Sektion Psychologie, Psy-

chiatrie und Psychotherapie, die sich dem Thema ĂPªdophilie und Kin-
desmissbrauchñ nªhern wird, oder der Sektion für Geschichte, in der das 
Thema ĂHumanitªre Interventionñ erºrtert wird. Auch das Thema der 
Sektion f¿r Medizin ĂPatientenverf¿gungñ kann aufgrund seiner Aktua-
lität eine besondere Beachtung beanspruchen. 
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Heute darf ich Herrn Prälat Professor Dr. Erwin Gatz zum letzten Mal als 

Direktor unseres Römischen Instituts begrüßen. Er hat die Leitung dieses 
Institutes im Juli 1975 übernommen, seitdem die Bibliothek stark ausge-
baut und im Campo Santo Teutonico, dessen Leitung er ebenfalls seit 
1975 innehatte, regelmäßige wissenschaftliche Tagungen und Konferen-
zen durchgef¿hrt. Er war federf¿hrender Herausgeber der ĂRºmischen 
Quartalsschriftñ. Daneben hat er seine kirchengeschichtlichen GroÇpro-

jekte verfolgt: ĂDas GroÇe Bischofslexikonñ, ĂDas Bischofslexikon 1945 
bis 2001ñ, das ĂBistumslexikonñ, die ĂGeschichte des kirchlichen Le-
bensñ, der ĂAtlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwartñ. Seine Erin-
nerungen hat er unter den Titel ĂAus meinem Lebenñ gestellt, die in die-
sem Jahr erschienen sind. Erwin Gatz war das Gesicht unserer Gesell-
schaft in Rom. Wir haben ihm für seine rastlose Arbeit sehr herzlich zu 

danken. Dies hat der Vorstand auch schon gestern getan, und Professor 
Dr. Stefan Heid, den stellvertretenden Direktor des Campo Santo, einen 
Priester des Erzbistums Köln, zum neuen Direktor unseres Römischen In-
stitutes bestellt. Stefan Heid ist Christlicher Archäologe.  

Bei der Gelegenheit darf ich erwähnen, dass der Ursprung unseres Römi-

schen Instituts übrigens auf eine Anregung der Freiburger Generalver-
sammlung 1884 zurückgeht. Damals wurde in der Historischen Sektion 
vorgeschlagen, am Campo Santo eine Handbibliothek für deutsche Histo-
riker zu gründen, für die ein Grundstock von 800 Bänden schon damals 
vorhanden war. Heute sind es 40.000 Bände. 

Weniger Erfreuliches gibt es über unsere Bibliothek in Jerusalem zu be-
richten. Nach dem plötzlichen Tod des Direktors, Professor Dr. Gustav 
Kühnel, ist sie in die Obhut der Hebräischen Universität Jerusalem ge-
langt. Inzwischen haben Gespräche mit dem Jerusalemer Benediktiner-
kloster stattgefunden. Der Bibliothekar der Dormitio, Frater Nikodemus, 
bietet in Absprache mit seinem Abt eine Dauerlösung an. Professor 

Kaufhold und ich werden die Angelegenheit in Bälde vor Ort klären. 

Immer wieder erreichen mich Briefe von höchst verdienstvollen Mitglie-
dern unserer Sozietät, denen die Teilnahme an der Generalversammlung 
altersbedingt zu schwer fällt. So schrieb mir Konrad Repgen, dass er sich 
für Freiburg nicht angemeldet habe und nach menschlichem Ermessen 

auch in Zukunft kaum noch einmal an einer Generalversammlung teil-
nehmen kºnne. ĂDie dort unvermeidlichen Fußwege sind mir zu lang, 
und das Programm mit seinen vielen guten alten Bekannten und Freunden 
ist mir zu anstrengend geworden: Das Alter fordert eben seinen Tribut, 
und mit 87 Jahren hat man ja auch ein gewisses Recht auf āRuhestandô. 
Das bedeutet nicht, dass mich die Geschicke unserer Gesellschaft nicht 

mehr berührten, im Gegenteil ï die Görres-Gesellschaft nimmt einen zu 
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zentralen Raum ein, als dass ich ihr den Rücken kehrte. Die Welt wie die 

Wissenschaft haben sich in den vergangenen Jahrzehnten dreimal ge-
dreht. Auch die Kirche ist etwas anderes geworden. An einem Ende die-
ser Veränderungen stehen wir meiner Meinung nach noch lange nicht. 
Umso wichtiger werden alle auf Glaube, Vernunft und Solidarität be-
gründeten Netzwerke, und hier hat die Görres-Gesellschaft bleibende 
Aktualität; dass ihr diese Förderung in höchst möglichem Maße gelin-

gen mºge, ist mein heiÇester Wunsch.ñ Soweit Konrad Repgen. 

Erlauben Sie mir nun, einige wenige Bemerkungen zum wissenschaftli-
chen Ertrag unserer Gesellschaft im vergangen Jahr. 

Jenseits des Tagungsprogramms der Jahresversammlung vollzieht sich 

die wissenschaftliche Arbeit unserer Gesellschaft vor allem in der Publi-
kationstätigkeit. Detaillierte Auskunft darüber geben die im Jahres- und 
Tagungsbericht aufgeführten zwei Dutzend Jahrbücher und Zeitschriften, 
Editionen und Monographien in verschiedenen Reihen, die in der jeweili-
gen Fachwelt großes Ansehen genießen. Davon zeugen nicht nur Rezen-
sionen, sondern auch die wachsende Bereitschaft vor allem junger Ge-

lehrter zur Mitarbeit. Schon in Salzburg konnte ich über die Neuauflage 
des vergriffenen Handbuches der Wirtschaftsethik berichten, das ï von 
Wilhelm Korff herausgegeben ï im Verlag Berlin University Press er-
schienen ist. Paul Kirchhof und ich haben es im April in einer unge-
wöhnlich gut besuchten Veranstaltung der Katholischen Akademie in 
Berlin mit dem Titel ĂWirtschaft und Kulturñ prªsentiert. Der Bund 

Katholischer Unternehmer hatte deshalb eigens einen eigenen Termin 
verschoben, um seinem Vorstand und seinen Mitgliedern den Besuch 
der Veranstaltung zu ermöglichen. Mittlerweile sind auch die ersten 
sehr positiven Besprechungen veröffentlicht worden. Ihr Tenor ist die 
Empfehlung dieses Handbuches als Gegenmittel für die Ursachen 
weltweiter Finanzkrisen. 

Ich freue mich, Ihnen heute berichten zu können, dass unser im vergan-
genen Jahr erschienenes dreibändiges Handbuch der Erziehungswissen-
schaften nun in einer Studienausgabe herauskommt, die preisgünstig an-
geboten wird. Die bisherige verkaufte Auflage ist zwar nicht schlecht, 
und das Handbuch hat auch in der Fachwelt und in der allgemeinen Pub-

lizistik sehr gute bis ausgezeichnete Noten erhalten, aber eine größere 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hat es noch nicht erreicht. Von der 
Studienausgabe erwarten wir eine deutlichere Perzeption dieses Handbu-
ches, das nicht nur eine Bilanz seines Faches zieht, sondern auch Visio-
nen für die Zukunft entwickelt. Wer sich mit den bildungspolitischen 
Herausforderungen dieses Landes beschäftigen will, kommt an diesem 

Werk nicht vorbei.  



 

 12 

Es wird eine wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft in der nächsten Zeit 

sein, die Sichtbarkeit unserer wissenschaftlichen Arbeit und ihrer öffent-
lichen Resonanz zu steigern. Deshalb müssen wir unsere Präsenz im In-
ternet qualitativ deutlich verbessern und vor allem ausweiten. Der Vor-
stand arbeitet daran, die Inhalte unserer Zeitschriften sukzessive ins Netz 
zu stellen und auch ï einer Anregung aus dem Kreis der Sektionsleiter 
folgend ï Vorträge auf unserer Jahresversammlung möglichst rasch ins 

Netz zu stellen, damit sie von der Fachwelt und den Wissenschaftsredak-
tionen der Medien schneller genutzt werden können. Mit dem Abdruck 
der Vorträge in unseren Jahres- und Tagungsberichten viele Monate spä-
ter kommen wir dem Postulat der Aktualität auch in der wissenschaftli-
chen Kommunikation nicht entgegen. 

Abschließend darf ich den Herren des Ortsausschusses, Professor Dr. 
Karl-Heinz Braun, Professor Dr. Alexander Hollerbach, dem langjährigen 
Rektor der Universität, Professor Dr. Wolfgang Jäger, Professor Dr. 
Hugo Ott und vor allem seinem Vorsitzenden, Professor Dr. Volker Mi-
chael Strocka, ganz herzlich für die Mühen der Vorbereitung unserer Jah-
resversammlung danken. Es ist vor allem ihr Verdienst, wenn wir in we-

nigen Tagen beim Abschied von Freiburg an die Bemerkungen des fran-
zösischen Wirtschaftswissenschaftlers Emile Jaquemin in seinem Buch 
ĂLôAllemagne agricole, industrielle et politiqueñ von 1843 denken m¿s-
sen: ĂNur ungern schied ich von diesem schºnen und gl¿cklichen Land, 
von den guten Freiburgern, welche den Fremden eine so treuherzige Auf-
nahme gewährten. In Wahrheit, die Freiburger sind Leute, die man vom 

ersten Tag an lieben muß, weil bei ihnen der Freimut, die Aufrichtigkeit 
und die Hingebung zu Hause sind! Sie verdienten, daß man an jeden Ein-
gang zur Stadt das Wort āGastfreundschaftó aufpflanzte.ñ 

Ich darf uns allen eine schöne und ertragreiche Generalversammlung in 
Freiburg wünschen. 
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Karl -Heinz Braun 

ĂWo die Fackel der Aufklªrung leuchtet!ñ  

Zu Freiburger Traditionen  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Freiburger Traditionen vorzustellen, ist Aufgabe dieses Eröffnungsvor-
trages. Es soll darum gehen, Freiburg als Erinnerungsort der Bildung von 

Geist und Religion, mit seinem kulturellen Erbe anzudenken.  

Wenn die Fackel der Aufklärung in unsere Fokussierung rückt, so nicht, 
weil sie als Strohfeuer des Vergangenen mit ihrem Brandgeruch in ge-
wissen Ecken noch ï wie es der Freiburger auszudrücken pflegt ï zu 
Ăschmeckenñ ist, sondern weil diese Fackel in der Geschichte Freiburgs, 

seiner Universität wie auch seiner Kirche durchaus aufbauende Wärme 
verbreitet hat. Spuren davon sind weit in das späte 18. Jahrhundert in 
einer spannenden Wirkungsgeschichte sichtbar. Vieles in der Freiburger 
Geschichte des Neunzehnten Jahrhunderts ist ohne Aufklärung unver-
ständlich. Sie wirkt wie ein Vorzeichen für das Spätere, kann wie ein 
Marker auf die vielfältigen Prozesse geschichtlicher Gärungen angewandt 

werden, selbst dann, wenn nicht Aufgeklärtes sich etabliert und breit 
macht. 

ĂWo die Fackel der Aufklªrung leuchtetñ, damit meinte der Freiburger 
Universitätsprofessor und Dichter Johann Georg Jacobi

1
 diese Freiburger 

Ăhohe Schuleñ. Er setzte hier in seiner 1790 gehaltenen Trauerrede f¿r 

den verstorbenen Landesherrscher Joseph II. diesem ein Denkmal seiner 
Menschenfreundlichkeit

2
, die sich in seinem System von Bildung als 

                    
1  Achim Aurnhammer, Johann Georg Jacobi und sein Freiburger Dichterkreis (1784-

1814): ders.  Hans-Jochen Schiewer (Hg.) in Verbindung mit Dieter Mertens und 
Thomas Zotz, Poeten und Professoren. Eine Literaturgeschichte Freiburgs in Porträts 
(Freiburg 2009) 131-151. 

2  Johann Georg Jacobi, Trauerrede auf Joseph den Zweyten, Röm. Kaiser und König. 
Gehalten im großen Hörsaal der hohen Schule zu Freyburg im Breisgau (Freyburg im 
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Organisationsintensivierung manifestiert habe. Bildung als Ort des Ver-

stehens, als Befähigung zu wirksamerem Handeln, als Vermittlung von 
Momenten glückseliger Erkenntnis, die hineinreicht in alle Lebensberei-
che. Und wºrtlich Jacobi weiter: ĂEs sind nicht glorreiche Siege, nicht 
erweiterte Gränzen, nicht blühender Handel und Ueberfluß, die eine Na-
tion wahrhaft beglücken und emporheben. Der Geist ist es, welcher die 
Nation beseelt; ein Geist der Liebe, der Eintracht, der Mäßigung, auf gro-

ße Dinge geheftet, wirksam und selbstständig. Können wir den Himmel 
herabbitten, so warten goldne Zeiten auf unsñ

3
. 

Mit diesen Worten bin ich eingestiegen in die Mentalität josephinischer 
Aufklärung oder zumindest in jene intellektuelle Bewusstseinslage Vor-
derösterreichs, mit der die Regierungsvorgaben Maria Theresias und Jo-

sephs II. hier verstanden und domestiziert worden waren.  

Österreich, das ist, als sich Freiburg Weihnachten 1805 davon verab-
schieden musste, um badisch werden  zu sollen, die inzwischen liebevol-
le, die Ămilde Herrschaftñ geworden, die man sich hier im Breisgau erhal-
ten konnte und die in der Erinnerung so wohlwollend liebenswürdig ge-

halten wird. Dass die Erzherzöge nicht immer hatten Milde walten lassen, 
wird hier ausgeblendet. Freilich, eine jahrhundertelange Zugehörigkeit 
und Anhänglichkeit konnte nicht durch eine andere Herrschaft einfach 
vergessen sein. 1368 hatte sich die Freiburger Bürgerschaft den Habsbur-
gern, damals ein Aargauer Geschlecht, unterstellt. Bis 1806 blieb das so ï 
mit Ausnahme von 20 französischen Besatzungsjahren 1677-1697, wäh-

rend gewisser Kriegsphasen des 30jährigen Krieges zuvor oder der fran-
zösischen Revolutionskriege im Sommer 1796. Seit 1651 war Freiburg 
Sitz der vorderösterreichischen Regierung und der Landstände. Freiburg 
als habsburg-österreichische Stadt ï das sind lange Traditionen, die ihre 
Spuren hinterlassen haben. Pointilistisch darf ich darauf hinweisen, zu-
nächst auf markante Zeugnisse eines geistigen Erbes innerhalb dieser ös-

terreichischen Geschichte, um dann die josephinischen Maßnahmen und 
deren Nachwirken näher in den Blick zu nehmen.  

Wer an Freiburg denkt, dem fällt besonders das gotische Münster ein, an 
dem seit etwa 1200 bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut, verän-
dert und hinzugefügt wurde. Auch hier ist Habsburg-Österreich präsent, 

ganz augenfällig in den Fensterstiftungen Kaiser Maximilians über dem 
Hochaltar oder in den beiden Kaiserkapellen im Chorumgang

4
. Direkt in 

                    
Breisgau  1790) 1.  

3    Ebd., 30-31. 
4   Hartmut Scholz, Kaiserliche Fensterstiftungen in Freiburg: Hans Schadek (Hg.), Der    

Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498 (Freiburg 
1998) 384-419. 
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der Chorachse des Hochchors, Sie können es morgen im Pontifikalamt 

gar nicht übersehen und müssen nicht einmal unandächtig herumschauen, 
direkt über dem prachtvollen Hochaltar strahlt das große kaiserliche 
Reichswappen entgegen, umrahmt vom Goldenen Vlies und in den Ecken 
die Wappen der vier Kronlande Österreich, Burgund, Flandern und Tirol. 
Die darunter gesetzte Stiftungsinschrift mit der Jahreszahl 1512 lautet: 
ĂMaximilian(us), dei gratia Roman(orum) Imperatorñ. In den F¿hrungen 

morgen oder am Dienstag werden Sie diese sowie die weiteren, vor allem 
älteren Bildprogramme in Augenschein nehmen können, so dass ich hier 
nicht vorgreifen will.  

Dem Münster nach Süden gegenüber birgt auch das historische Kaufhaus 
an seiner Fassade sowie im Innern manche Darstellung österreichischer 

Repräsentanten. Im sog. Kaisersaal darin, der prachtvollen guten Stube 
Freiburgs, die österreichische Noblesse atmet, wird am Montagabend der 
Empfang des Oberbürgermeisters für unsere Gesellschaft stattfinden wie 
schon bei der letzten Tagung in Freiburg 1991. 

Das bedeutendste Denkmal österreichischen Engagements ist die Grün-

dung einer Landesuniversität in Freiburg
5
. Um diese über 550 Jahre wäh-

rende Tradition geht es mir in diesem Vortrag. Deutlich werden soll, dass 
sich die österreichischen Herrscher nicht erst im 18. Jahrhundert der Bil-
dungsintensivierung annehmen.  

Erzherzog Albrecht von Österreich wies ihr in seiner Stiftungsurkunde 

vom 21. September 1457 die Aufgabe zu, sie solle aus Ăallen enden der 
welt é erl¿chtens wasser trostlicher und heilsamer weiÇheitñ schºpfen, 
Ăzu erlºschung des verderblichen fewers menschlicher unvernunft und 
blintheitñ

6
. Auch Papst Calixt III. (1455-1458 regierend) bestätigte in sei-

ner Genehmigungsbulle diese Intention: durch Bildung und Unterweisung 
sollte der Glaube verbreitet werden

7
 ein Kontinuum, das auch heute seine 

Notwendigkeit besitzt. Theologie ï nach dem Vorbild der Pariser Univer-
sität  ï  gehörte von Anfang an dazu. Ihr erster Professor Johannes Pfeffer 
von Weidenberg, gleich nach dem ersten Rektor ĂMathaeus Hummell de 

                    
5   Dieter Speck, Landesherrschaft und Universität. Zum Aufbau einer vorderösterreichi-

schen Landesuniversität in Freiburg: Franz Quarthal ï Gerhard Faix (Hg.), Die Habs-
burger im deutschen Südwesten. Neue Forschungen zur Geschichte Vorderösterreichs 
(Stuttgart 2000) 217-271; Dieter Mertens, Von der Supplik zur Eröffnungsfeier. Das 
Gründungsjahrfünft der Universität Freiburg: ders. ï Heribert Smolinsky (Hg.), Von der 
Hohen Schule zur Universität der Neuzeit (= 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität 2) 
(Freiburg ï München 2007) 11-45.  

6   Zur Urkunde: Universitätsarchiv Freiburg: A 1/1506 (21. 9. 1457); Dieter Mertens,  
Von der Supplik.   

7   Johannes Joseph Bauer, Zur Frühgeschichte der Theologischen Fakultät der Universität 
Freiburg i. Br. (= Beitrage zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 14) 
(Freiburg im Breisgau 1957) 12. 
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Villingenñ in den Matrikeln genannt
8
, begann die regulären Vorlesungen 

am 28. April 1460
9
 ï Ăwahrscheinlich im M¿nsterñ

10
. Die Universität war 

ein geistiger Bildungsraum, ein Kommunikationskontext, keine Lokalität, 
die über einen Gebäudekomplex definiert wurde. Die vier Fakultäten ka-
men bescheiden in Bürgerhäusern unter, Vorlesungen wurden auch in 
Klöstern, z. B. bei den Dominikanern gehalten. Erst 1581 konnte ein ei-
genes Kollegiengebäude bezogen werden

11
. Für gemeinsame Gottes-

dienste oder akademische Feierlichkeiten wie z. B. Promotionen diente 
weiterhin Ădas M¿nster, dessen Pfarrei ï nicht jedoch der Kirchenbau ï 
1464 der Universitªt inkorporiert worden warñ

12
.  

Dass Freiburg, auch seine Universität, nicht reformatorisch geworden ist, 
das hängt ebenfalls mit der österreichischen Herrschaft zusammen. Mar-

tin Luthers frühe Anliegen trafen ï nicht zuletzt durch das Wirken der 
Humanisten ï  durchaus auf Sympathien. Im Februar 1520 konnte der Ju-
rist Ulrich Zasius an Zwingli schreiben: ĂIn unserer Gegend gibt es viele 
Lutheraner, darunter auch Theologenñ

13
. Von den Theologen, die hier 

studierten, hat mancher seine wissenschaftliche Kompetenz in den Dienst 
des Reformatorischen gestellt, so z. B. die Elsässer Wolfgang Capito

14
 

und Matthäus Zell
15

 für Straßburg oder Jakob Otter
16

, der 1522 in 
Kenzingen nördlich von Freiburg im evangelischen Sinn predigte. Nach 
seiner Ausweisung durch die vorderösterreichische Regierung wirkte er 
1532 in Württemberg ï oder Matthäus Alber

17
, zuvor Prediger in Kon-

stanz, der kurz nach seiner Inskription am 1. Juni 1521 in Freiburg wegen 

                    
8  Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460-1656, hg. von Hermann-

Mayer (Freiburg i. Breisgau 1907) 2 bzw. 3, Nr. 1. 
9   Karl-Heinz Braun, Zur Geschichte der Theologischen Fakultät von 1460 bis 1620: Die-

ter Mertens ï Heribert Smolinsky (Hg.), Von der Hohen Schule zur Universität, 92-
120, hier 93-95. 

10  Johannes Joseph Bauer, Zur Frühgeschichte, 15. 
11  Ingeborg Schroth, Von den alten Gebäuden der Universität: Freiburg und seine Univer-

sität. Festschrift der Stadt Freiburg im Breisgau zur Fünfhundertjahrfeier der Albert-
Ludwigs-Universität (Freiburg i. Br. 1957) 39-50, 41-47. 

12  Karl-Heinz Braun, Zur Geschichte der Theologischen Fakultät, 96. 
13  Winfried Hagenmaier, Das Verhältnis der Universität Freiburg i. Br. zur Reformation. 

Untersuchungen über das Verhalten der Universität und die Einstellung einzelner Pro-
fessoren und Studenten gegenüber der reformatorischen Bewegung in den Jahren 
1517-1530 (Diss. Phil. Freiburg 1968) 169.  

14  Wolfgang Müller, Fünfhundert Jahre Theologische Promotion an der Universität Frei-
burg (=Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 
19)(Freiburg im Breisgau 1957) 59, Nr. 69: 1515 zum Dr. theol. hier promoviert, 1523 
Propst des Straßburger St. Thomasstiftes. 

15  Ebd., 58, Nr. 62:  nach seinem Rektorat im Wintersemester 1517/18 wechselte er als 
Leutpriester nach Straßburg und wirkte vor allem durch seine Predigttätigkeit. 

16  Ebd., 59, Nr. 79: profilierte sich als protestantischer Pfarrer von Eßlingen, gestorben 
1552. 

17  Ebd., 60, Nr. 89: Ăals ñdrò Reformator Reutlingensñ. 
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seiner Gefolgschaft zu Luther den Breisgau verlassen und in seine Hei-

matstadt Reutlingen wechseln musste.  

Das Publikationsmandat des Wormser Ediktes Kaiser Karls V. vom 25. 
Mai 1521, das die Reichsacht gegen Martin Luther ausgesprochen hatte, 
begann die bis dahin offenere Situation zu modifizieren, zögerlich zu-
nächst

18
. Einige Professoren, z. B. der Jurist Johannes Odernheim

19
 oder 

der Theologe Georg Wägelin
20

 gaben gemäß der Anordnungen des Edikts 
ihre Lutherwerke ab, andere ließen sich damit Zeit. Öffentlich an Univer-
sität und Münster wurde das Edikt vom Mai erst am 5. September ange-
schlagen. Als Erzherzog Ferdinand 9 Jahre später, im Januar 1530, die 
Freiburger Universität um eine Zusammenstellung der Irrtümer Martin 
Luthers und anderer bat, wies der Senat eigens darauf hin, dass luther-

ische Bücher erst einmal vom Stadtrat oder anderswo zusammengebettelt 
werden mussten

21
.  

Die alte Rechtgläubigkeit des vorderösterreichischen Freiburg bewog un-
ter anderen auch den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam Mitte 
April 1529 aus dem reformatorisch aufgewühlten Basel ins ruhige katho-

lische Freiburg zu ziehen, zumal er hier auch gleichgesinnte Gelehrte traf 
wie z. B. den hochgebildeten Freiburger Theologen Johannes Brisgoi-
cus

22
. Die Stadt entsprach nicht in allen Details den Erwartungen des 

                    
18  Winfried Hagenmaier, Das Verhältnis der Universität Freiburg i. Br. zur Reformation, 

14: Nach einer ersten offiziellen Bekanntgabe des Ediktes in der Universität am 27. 
August 1521 wartete der Senat der Universität erst einmal 10 bis 14 Tage ab, bis er die 
vorderösterreichische Regierung in Ensisheim um genauere Informationen zum Vor-
gehen anging. Das Ganze wurde begleitet vom Protest des Rektors und der Professoren 
gegen die mit dem Edikt verbundenen Strafandrohungen. 

19  Die Matrikel der Universität, 70, Nr. 13: seit 1486 Prof. iur. can., Rektor 1486/1487. 
20  Ebd., 111, Nr. 64: rec. ad consilium fac. theol. 1513, mehrere Male Dekan der Fakultät 

und mehrere Male Rektor der Universität.  
21  Winfried Hagenmaier, Das Verhältnis der Universität Freiburg i. Br. zur Reformation, 

14-15, 125-131: 22 Schriften Luthers konnten so genauer in den Blick genommen 
werden. Bis auf zwei Ausnahmen waren es Frühschriften von 1519 bis 1522. Die Ent-
schiedenheit der vorderösterreichischen Regierung sowie des Stadtrates für den alten 
Glauben und gegen die reformatorischen Neuerungen, trafen nicht unbedingt auf ähn-
liche Dispositionen der Universitätsangehörigen. Wir dürfen jedoch nicht spätere Zu-
gehörigkeits- und Institutionsdefinitionen des Konfessionellen hier ansetzen. Wenn 
etwa der Senat der Universität die Lobpreisung Luthers als des größten Apostels Chris-
ti in der Vergilvorlesung des Artistenprofessors Philipp Engelbrecht geheim hält, die-
sen jedoch gleichzeitig auffordert, k¿nftig Ăsolche Possenñ auch im Hinblick auf eine 
zu erwartende Strafe zu unterlassen, dann zeigt sich darin nicht nur die vermittelnde 
Tätigkeit der Senatsmitglieder, sondern auch die noch großzügigere Handlungsmög-
lichkeit zu Beginn des 16. Jahrhunderts. 

22  Ute Obhof, Der Freiburger Theologe Johannes Brisgoicus: Zeitschrift des Breisgau-
Geschichtsvereins Schau-ins-Land 116 (1997) 193-197; Peter G. Bietenholz, Johannes 
Brisgoicus, gestorben 31. 10. 1539: ders. ï Thomas B. Deutscher (Hg.), Contemporar-
ies of Erasmus. A biographical register of the Renaissance and Reformation  1(Toronto 
ï Buffalo ï London 1995) 202-203.  
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Erasmus, - vom schwülwarmen Wetter, das ihm zusetzte, ganz zu 

schweigen. Erst als er, der gebrechliche Greis, 1535 die Pflege seiner Ba-
seler Freunde der Freiburger Umgebung vorzog, schrieb er im August 
r¿ckblickend: ĂIn Freiburg ist eine ber¿hmte Universitªt, alle Art von 
Studien blüht; ich lebte auch nicht ungern im Gebiete König Ferdinands, 
dessen besondere Gunst ich vielfach erfahren durfteñ

23
.  

Auch das Domkapitel von Basel war 1529 nach Freiburg umgezogen. 
Seine feierlichen Gebetszeiten hielt es im Münster, über seine akademi-
schen Mitglieder gab es einige Verbindungen zur Universität

24
.  

Freiburg ermöglicht Bildung und erweist sich als Ort der Wissenschaft. 
Das gilt für die fruchtbaren Freiburger Jahre des Erasmus, ebenso für an-

dere. Das gilt auch für die theologische Fakultät in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, nach dem Trienter Konzil 1563. Es waren Regierungs-
vorgaben, die jene beachtlichen Anstrengungen forcierten. Deren profi-
liertester Repräsentant ist der aus Trarbach an der Mosel stammende 
Theologe Jodocus Lorichius

25
. Ihn zählt noch in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts Martin II. Gerbert, Fürstabt von St. Blasien
26

, in seinem 

Iter Alemannicum zusammen mit Erasmus von Rotterdam und dem hu-
manistisch gebildeten Musiktheoretiker Heinrich Glareanus

27
 zu den be-

deutendsten Vertretern der Universität jener Zeit
28

. Lorichius ist heute 
unbekannt, denn das konsequent durchdachte katholische Referenzsystem 

                    
23  Erasmus an Peter Tomiczki, Basel, 31. 8. 1535: Erasmus von Rotterdam, Briefe. Ver-

deutscht und hg. von Walther Köhler, 3. Erweiterte Auflage von Andreas Flitner. Mit 8 
Abbildungen (Darmstadt 1986) 567. 

24 Catherine Bosshart-Pfluger, Das Basler Domkapitel von seiner Übersiedlung nach 
Arlesheim bis zur Säkularisation (1687-1803)(= Quellen und Forschungen zur Basler 
Geschichte 11)(Basel 1983): Mancher Professor gehörte diesem Domkapitel an, z. B. 
Thomas Henrici, der seit 1648 Weihbischof in Basel zu Freiburg, mit seinem ĂIreni-
cum catholicum oder Allgemeiner Religions-Fridñ, 1659, eine beachtliche Wertschät-
zung erfuhr (301-302). Erst 1678 kehrte das Domkapitel auf französischen Druck hin 
wieder in die Diözese Basel zurück. In Arlesheim südöstlich von Basel entstand in den 
nächsten Jahrzehnten eine repräsentative und schmucke Barockanlage; Nicola Eisele, 
Das Basler Domkapitel im Freiburger Exil 1529-1628. Studien zum Selbstverständnis 
einer reichskirchlichen Institution (= Forschungen zur Oberrheinischen Landesge-
schichte 49)(Freiburg ï München 2004). 

25  Karl-Heinz Braun, Pugna spiritualis. Anthropologie der Katholischen Konfession. Der 
Freiburger Theologieprofessor Jodocus Lorichius (1540-1612)(=Quellen und For-
schungen aus dem Gebiet der Geschichte NF 23)(Paderborn ï München ï Wien ï Zü-
rich 2003).  

26  Gerhard Heinz, Gerbert, Martin:3LThK 4 (1995) 497: Fürstabt der Benediktinerabtei 
von St. Blasien 1764 bis zu seinem Tod 1793.  

27  Paul Gerhard Schmidt; Henricus Glareanus. Universalgelehrter mit Witz und Leiden-
schaft: Achim Aurnhammer ī Hans-Jochen Schiewer (Hg.), Poeten und Professoren, 
115-130; Fritz Büsser, Glareanus, Henricus: Peter G. Bietenholz, Contemporaries of 
Erasmus 2, 105-108.  

28  Iter Alemannicum, accedit Italicum et Gallicum. Sequuntur glossaria theotisca, ex 
codicibus manuscriptis a saeculo IX. usque XIII. (St. Blasien 1765) 368. 
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ist durch das 19. und 20. Jahrhundert diskreditiert worden ī nicht schon 

durch Aufklärung, wo man ihn noch schätzte, aber nicht mehr rezipierte.  

Lorichius war im späten 16. und im frühen 17. Jahrhundert alles andere 
als ein Provinztheologe. Seine Werke mit 53 Titeln, oft in mehreren Auf-
lagen, sind heute in allen alten Bibliotheken europäischer Metropolen 
noch nachweisbar, vom kleinen Taschenbüchlein bis zum großen Folian-

ten, seinem Thesaurus novus, einem qualitativ beachtlichen Vorgänger 
späterer Enzyklopädien oder Lexika, 1609 als krönendes Alterswerk 
erstmals gedruckt. Lorichius wirkte, nachdem sein Lehrer Caspar Neu-
beck als Bischof nach Wien

29
 berufen worden war, von 1574 bis 1605 als 

Professor der Theologie. Am 29. September 1612 verstarb er in der Frei-
burger Kartause, die später Joseph II. auflöste

30
. Neun Semester stand Lo-

richius der Universität als Rektor vor, 21 der theologischen Fakultät als 
deren Dekan

31
.  

Lorichius vermittelt Theologie mit einer beachtlichen Energie rationalen 
Argumentierens zu Gunsten einer vor allem mittelalterlich gesättigten 
Tradition nachtridentinischer Orthodoxie, die er mit gewohnter Orthopra-

xie zutiefst verknüpft. Theologie wird als normierte Anthropologie in das 
Leben der Einzelnen implementiert, letztlich für eine gesellschaftliche 
und politische Valenz. Aufklären, auch wenn er dieses Wort nicht ver-
wendet, heißt für ihn, argumentative Unterstützung katholischer Religi-
onspraxis. Nicht nur Seelsorger, auch gebildete Laien (docti laici) sind 
seine Leser. Sein Ideal  ī  und darin wirkt religiöser Humanismus in der 

Version eines Erasmus von Rotterdam und anderer Humanisten am Ober-
rhein nach

32
  ī  besteht darin, dass der Einzelne, die Einzelne zur inneren 

Auseinandersetzung angeleitet wird. Lorichius steht Ăwie ein intellektuell 
erfahrener Pate an der Seite eines Sozialdisziplinierungsprozesses, der die 
gesellschaftlich-soziale Richtung des theologischen Konfessionalierungs-
prozesses darstellteñ

33
. Die einzelne Persönlichkeit muss das Katholische 

                    
29  Johann Weissensteiner, Neuböck (Neubeck), Johann Kasper: Erwin Gatz (Hg.), Die 

Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon 
ï unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb (Berlin 1996) 499-500. 

30  Karl Suso Frank, Das Ende der Freiburger Kartause: FDA 100 (1980), zugleich Fest-
schrift für Wolfgang Müller, Kirche am Oberrhein, hg. von Remigius Bäumer, Karl 
Suso Frank und Hugo Ott (Freiburg 1980) 378-401. 

31 Zahlreiche Spuren seiner immensen Organisations- und Wissenschaftstätigkeit sind 
heute noch im Universitätsarchiv nachweisbar, nicht zuletzt seine autographen Vorle-
sungsmanuskripte aus den Jahren 1595-1599; Horst Ruth, Das Personen- und Ämter-
gefüge der Universität Freiburg (1520-1620)(Freiburg i. Br., Univ. Diss., 2001); auch 
online unter http://www.freidok.uni-freiburg.de (2010). 

32  Karl-Heinz Braun, Der Freiburger Theologieprofessor Jodocus Lorichius (1540-1612) 
- Spuren des Humanismus bei einem konfessionellen Theologen: FDA 124 (2004) 41-
60. 

33   Karl-Heinz Braun, Zur Geschichte der Theologischen Fakultät, 118. 
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internalisieren in einem geradezu geistlichen Kampf (pugna spiritualis). 

ĂLorichius geht es um den Transfer allgemeingültiger Theologie in die 
gelebte Bestätigung und deren innerliche Bekräftigung. Eine bloß konfes-
sionelle äußerliche Aufladung ohne sakrale Fundierung ist für ihn defizi-
tªrñ

34
.  

Alle Themen der Kontroverstheologie reflektiert er, aber er ist kein Kont-

roverstheologe mehr, der im reformatorischen Gegenüber seine Adressa-
ten findet. Nein, die eigenen Mitgläubigen, die müssen gebildet, religiös 
unterwiesen werden. Charakteristisch gegenüber der anderen Seite ist 
seine Distanz, jedoch keine Polemik gegenüber den Protestanten. Er, der 
im Auftreten Moderate, verlässt sich auf die staatliche Garantie des Kon-
fessionellen. Die äußeren Bedingungen überlässt er seinem Landesherrn 

und dem Kaiser. Diese politischen Größen haben für die öffentliche Si-
cherung des katholischen Glaubens zu sorgen. So gesehen spiegelt Lori-
chius die habsburg-österreichische Grundausrichtung konfessioneller Po-
litik

35
. 

Sich nicht in Riten und Formen zu erschöpfen, sie rational zu bedenken 

und internalisiert aus ganzem Herzen liebevoll zu beseelen, das ist das 
anspruchsvolle Programm des Lorichius. Vielleicht zu anspruchsvoll, um 
rezipiert zu werden, auch rezipiert werden zu können ï angesichts der 
damit verbundenen zahlreichen Restriktionen, wird dieses bemerkenswer-
te Programm kaum verstanden. Eine barocke popular culture wird als 
Volksfrömmigkeit diese normativen und rationalen Ansprüche keines-

wegs rezipieren oder gar fördern. Hier gehen Erfahrungen eines religiö-
sen Events vor einer intellektuellen Wärme, vor einer persönlichen Got-
tesbeziehung und erst recht vor einer seelisch-körperlichen Askese.  

Interessant ist, dass sich Jodocus Lorichius als engagiertes Mitglied und 
als Repräsentant der Universität stets vehement gegen die Einführung 

der Jesuiten aussprach. An ihnen breche sich die Eigenständigkeit von 
universitärer Lehre und Selbstverwaltung. Schon wegen ihres strikten 
Gehorsams könnten sich ihre Mitglieder nicht frei für das Wohl der 

                    
34  Karl-Heinz Braun, Pugna spiritualis, 358. Er erinnert dabei an die biblische Kritik: 
ĂDiÇ Volck ehret mich mit seinen Leffzen, aber ihr Hertz ist weit von mirñ, Mt 15,8 
bzw. Jes 29,13: Jodocus Lorichius, Christlicher Laienspiegel. Das ist, Ein Newer auß-
fürlicher Tractat, von allen Weltlichen, Ständen, wie dern Leben, Wandel unnd Hand-
lungen, nach Ordnung Gottes natürlichen und gemeinen Rechten beschaffen sein sol-
len (Fryburg im Breißgaw 1593) 6. 

35  Karl-Heinz Braun, Zur Geschichte der Theologischen Fakultät, 119: Als Aufgabe der 
Theologen erkennt er die Befähigung der Gläubigen zu einer Lernbereitschaft. Der 
einzelne, die einzelne Glªubige soll entschieden bereit sein, Ăsich selbst mit allen Ei-
genkräften in das religiöse und gesellschaftliche Miteinander eines konfessionellen 
Kirchen- und Staatswesen einzuf¿genñ. 
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Universität einsetzen. Im Übrigen hätte die Universität auch ohne diese 

Gesellschaft genügend profilierte Gelehrte hervorgebracht.  

Erzherzog Leopold konnte jedoch 1620 mehr als seine Vorgänger Ferdi-
nand II. oder Maximilian die Einführung der Jesuiten durchsetzen

36
. Den 

Professoren war keine andere Wahl mehr geblieben, als diesen obrigkeit-
lichen Zugriff am Leopoldstag, 15. November 1620, über sich ergehen zu 

lassen. Die gesamte Philosophische Fakultät sowie zwei Professuren der 
Theologie wurde den Jesuiten übergeben. Damit besaßen sie eine Domi-
nanz innerhalb dieser beiden Fakultäten. Als Zugeständnis des Erzher-
zogs sollte das Rektorat und die Quästur

37
 anderen Professoren vorbehal-

ten sein. In den 153 Jahren ihrer Lehre werden sie mit 123 verschiedenen 
Patres nicht unbedingt dem Ideal einer Stabilitas oder einer konsequenten 

Kontinuität nachkommen
38

, so dass eine gemeinsame, auch theologische 
Linie kaum zu fassen ist

39
. Innerhalb der Artistenfakultät stehen sie für 

eine methodisch verbesserte und auch sozial verträgliche Lernvermitt-
lung, die einer späteren Spezialisierung beachtliche Amplituden ermög-
lichte. Bei den Disputationsthemen rangiert intellektuelle Handwerklich-
keit vor theologischer Sinnhaftigkeit. Das zeigen Themen wie:  

Wo und wie der Eingang zur Hölle sei? Ob das Gewürm, das der Ver-
dammten Leiber zernagt, durch Naturkraft im Feuer leben könne (1623)? 
Welcher Promotor hat der Jungfrau Maria die Magisterwürde erteilt? Ist 
der Mantel, womit sie ihre Schützlinge bedeckt, der philosophische 
(1657)? Was ist vom Verstand mancher Heiliger zu halten, welche die 

Philosophie verachtet zu haben scheinen (1666)? Auch praktische univer-
sitäre Themen förderten jesuitische Bewusstheit, z. B. 1629: Ob der 
Schluss probabel sei: er verwendet keine Sorgfalt auf seinen Anzug, also 
ist er ein Genie?  

                    
36  Joachim Köhler, Die Universität zwischen Landesherr und Bischof. Recht, Anspruch 

und Praxis an der vorderösterreichischen Landesuniversität Freiburg (1550-1752) 
 (= Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit 9)(Wiesbaden 1980) 250 
weist auf die ĂAssistenzñ der Bischºfe von Konstanz und Basel bei der Einf¿hrung der 
Jesuiten hin.  

37  Kassenverwaltung an einer Hochschule: Horst Ruth, Das Personen- und Ämtergefüge 
der Universität Freiburg, 47-51. 

38  Dieter Speck, Eine Universitªt f¿r Freiburg. Ăé zu erlºschung des verderblichen few-
res menschlicher unvernunft und blintheitéñ (FreiburgīBerlin 2006) 71-72. 

39  Vgl. auch Theodor Kurrus, Die Jesuiten an der Universität Freiburg i. Br. 1620-1773, 2 
Bde (=Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 21 und 
37)(Freiburg 1963 und 1977).  
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Jedenfalls, so die Freiburger Statuten von 1632, regten die Disputationen 

Ănicht nur den Geist anñ, sondern holten Ăvieles heraus, was einem bei 
privatem Nachdenken niemals einfallen w¿rdeñ

40
. 

1773 löste Papst Klemens XIV. (Lorenzo Ganganelli 1769-1774) die Ge-
sellschaft Jesu auf. Drüben, in der Aula des Jesuitenkollegs, erhielt diese 
Maßnahme durch die Bestätigung Maria Theresias ihre Gültigkeit vor 

Ort. Der jesuitische Besitz kam an den Staat, ihre Kollegsbibliothek an 
die Universität.  

Die bereits 1752 den Professoren vorgesetzten staatlichen Reglementie-
rungen Maria Theresias fanden in Freiburg keine Wertschätzung. Die 
Universität verwandte ihre Kräfte zur Abwehr dessen, der Siebenjährige  

Krieg (1756-1763) mit seinen vielfältigen Stagnationen half ihnen dabei. 
Die Mitregentschaft Josephs II., verstärkte die staatlichen Forderungen 
gegenüber der Universität. Diese erhielt 1765 zusammen mit der Inns-
brucker Anordnungen zur Intensivierung der Lehre sowie des Studiums, 
die praktisch eine Vermehrung von Prüfungen bedeutete. Noch interes-
sierter zeigte sich der Wiener Hof gegenüber den ökonomischen Verhält-

nissen.  

Die Freiburger stellten sich stur, sie fürchteten um ihre bisherigen Privi-
legien. Mit Hilfe des Universitätskonservators, des Konstanzer Fürstbi-
schofs Franz Conrad von Rodt

41
, der ebenfalls in Freiburg studiert hatte, 

wiesen sie auf den Charakter der Universität als einer kirchlichen Körper-

schaft, der sich Wien nicht bedienen d¿rfe. Der Begriff ĂAutonomie der 
Universitªtñ, der seither und vor allem im 19. Jahrhundert an diese Aus-
einandersetzungen zwischen landesherrlichen Zugriffen und universitären 
Eigeninstanzen herangetragen wird, trifft jedoch zu wenig historische 
Differenzierungen. Einerseits prªsentiert sich mit dieser Vorstellung Ăei-
ne(r) der bedeutendsten BewuÇtseinsformen der Universitªtñ

42
, anderer-

seits verkennt diese Einstellung, dass die Universität seit ihrer Gründung 
und selbst in den frühen Jahren gemeinsam von Imperium und Sacerdoti-
um gebildet und getragen wurde, und erst auf beiden Säulen gründend 
sich Eigenständigkeit entwickeln konnte

43
. 

                    
40  Nach Dieter Speck, Eine Universität für Freiburg, 74. 
41  Rudolf Reinhardt, Rodt, Franz Konrad Kasimir Ignaz Reichsfreiherr von (1706-1775): 

Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein 
biographisches Lexikon ï unter Mitwirkung von Stephan M. Janker (Berlin 1990) 382-
383: 1751-1775 Fürstbischof von Konstanz, 1756 Kardinal. 

42  Konrad Fuchs, Buchbesprechung zu Köhler, Joachim, Die Universität zwischen Lan-
desherr und Bischof: HJ 102 (1982) 256-257, hier 256 Ăwie ¿brigens der hohen Schu-
len in ihrer Gesamtheit, da ihre Situation der der Freiburger ªhnlich warñ.  

43  Joachim Köhler, Die Universität zwischen Landesherr und Bischof, 10. 
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Die Freiburger Opposition gegenüber den Maßnahmen Maria Theresias 

führte zu deutlichen Restriktionen: der Senat wurde suspendiert, der Uni-
versität 1768 eine neue Verfassung verordnet, Lehrstühle konnten nicht 
mehr frei wie bisher besetzt werden, den Dekanen der vier Fakultäten 
wurde ein Beamter der Regierung, ein sog. Direktor, vorgesetzt. Zustän-
dig für die theologische Fakultät wurde der Abt von St. Märgen, für die 
juristische und philosophische Regierungsrat Hermann von Greiffe-

negg
44

, für die medizinische Joseph Lambert Baader
45

, seit 1773 Karl An-
ton Rodecker

46
. In der universitären Lehre sollte das bloße Vorlesungs-

diktat durch einen mehr präsentierenden Vermittlungsvortrag abgelöst 
werden, das Latein durch die deutsche Sprache

47
. Inhaltlich zeigen sich 

die Veränderungen der theresianischen Universitätsreform in den Bestän-
den der Universitätsbibliothek. Bei den Juristen und Medizinern ist neue 

Literatur seit 1752, bei Philosophen und Theologen frühestens seit 1768 
erkennbar

48
. Der Rektor erhielt eine neue Amtskette mit dem Bildnis der 

Landesfürstin. Er sollte, wie Dieter Speck es süffisant formulierte, stets 
daran erinnert werden Ăwer seine Herrin warñ

49
.  

Das normative Vorbild und Reformmodell war die Wiener Universität. 

25 Freiburger Professoren, die ihr Wissenschaftsprofil in Wien erhalten 
hatten, wurden unter Maria Theresia ernannt 

50
. Mit diesen universitären 

Veränderungen sollten im Wesentlichen drei Ziele erreicht werden: eine 
souveräne Steuerung durch Regierungsbehörden, eine Vereinheitlichung 
innerhalb des hoch differenzierten Österreich und eine ĂModernisierungñ 
der Inhalte, d. h. deren Anpassung an andere Standards, wie sie z. B. im 

protestantischen Norden oder in den Niederlanden und anderswo bereits 
üblich waren.  

Ist das das Brennmaterial und der Zunder für die Fackel der Aufklärung? 
Eingangs war davon die Rede.  

Mit der Chiffre ĂAufklªrungñ werden von der Philosophie bis hin zur 
Ökonomie Veränderungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ge-
deutet. Dieser Modernisierungsschub zeigt sich als neuartige Denkweise, 

                    
44  Franz Quarthal (in Zusammenarbeit mit Birgit Dürr), Die Behördenorganisation Vor-

derösterreichs von 1753 bis 1805 und die Beamten in Verwaltung, Justiz und Unter-
richtswesen (=Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 43) 
(Bühl/Baden 1977) 182, Nr. 97, siehe auch Register. 

45  Ebd., 119 bzw. 291, Nr. 1619. 
46  Ebd., 119. Diese Direktoreneinrichtung bestand bis 1791, als Kaiser Leopold die Maß-

nahmen seines älteren Bruders erheblich abzumildern begann, auch 291, Nr. 1621. 
47  Dieter Speck, Eine Universität für Freiburg, 96-97. 
48  Ebd., 102. 
49  Ebd., 98 bzw. 101. 
50  Ebd., 100: ĂWien wurde zur Durchgangsstation in der Karriere, ohne Studium in Wien 
gab es kaum Erfolg, auch nicht in Freiburgñ. 
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die über staatliche Maßnahmen, angeregt durch Maria Theresia, konse-

quent durchbuchstabiert durch Joseph II., vermittelt wurde.  

Maria Theresia, 1717 in Wien geboren, trat 1749 nach dem Tod ihres Va-
ters Karls VI. die Herrschaft in den habsburgischen Ländern an. Nach der 
Wahl ihres Mannes, des Franz Stephan von Lothringen, zum Kaiser, 
nannte sie sich ĂRºmische Kaiserinñ. Ihr ªltester Sohn, Joseph II., 1741 

in Wien geboren, folgte 1765 seinem Vater als römischer Kaiser; bereits 
1764 zum König gekrönt, konnte er jedoch erst nach dem Tod seiner 
Mutter 1780 allein regieren und seine Vorstellungen von Aufklärung 
durchsetzen, auch wenn diese trotz seines ungeduldigen Vorwärtsdrän-
gens frühestens zwei Jahre später erkennbar werden

51
. Nicht erst der sog. 

Josephinismus
52

, bereits die Maßnahmen seiner Mutter bauten hier mit 

bemerkenswerter Organisations- und Definitionslust ein System katholi-
scher Aufklärung aus. Angesichts der stark differenzierten politischen 
Zuständigkeiten in Vorderösterreich ist es verwunderlich, dass die zehn 
Jahre josephinischer Alleinherrschaft so starke Prägungen hinterlassen 
konnten.  

Grundlage des gewaltigen Veränderungsprozesses war das Staatskirchen-
tum. Dementsprechend wurde die Bildung von Geistlichen, auch von Be-
amten und Lehrern besonders intensiv gestaltet. Für den geistlichen 
Nachwuchs errichtete Joseph II. am 30. März 1783 zwölf Generalsemina-
re für die Erblande. In Freiburg war diese das Universitätsstudium beglei-
tende Einrichtung, in den Gebäuden des ehemaligen Jesuitenkollegs un-

tergebracht
53

. Hier wohnten die Theologiestudenten, erhielten ihre 
sprachliche Ausbildung und ihre erste erzieherische und geistliche Aus-
richtung. Damit war an Stelle der zahlreichen Ordenshochschulen die 
verpflichtende universitäre Bildung der zukünftigen Geistlichen getreten. 
Die bischöflichen Priesterseminare dienten nur noch der praktischen 
Ausbildung. Spªter, am 4. Juli 1790, wird diese Ămassive Zentralisie-

rungsñ-Maßnahme
54

 von Leopold wieder rückgängig gemacht, nicht aus 
ideologischen, sondern aus finanziellen Gründen, um den sog. Religions-
fonds zu entlasten

55
. Das zeigt die Intensivierung der Stipendienförderung 

in den kommenden Jahren zwischen 1793 und 1798 von 770 fl auf 4180 

                    
51   Franz Quarthal, Die Behördenorganisation Vorderösterreichs, 83. 
52  Harm Klueting (Hg.), Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der 

theresianisch-josephinischen Reformen (=Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-
schichte der Neuzeit, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 12a)(Darmstadt 1995) 1.  

53  Erich Will, Aus dem letzten Jahr des Freiburger Generalseminars: FDA 100 (1980) 
412-450. 

54  Heribert Smolinsky, Der Weg in eine neue Fakultät. Katholische Theologie in Freiburg 
am Ende des 18. Jahrhunderts: ders.- Dieter Mertens (Hg.), Von der hohen Schule zur 
Universität der Neuzeit, 286-297, hier 291. 

55  Franz Quarthal, Die Behördenorganisation Vorderösterreichs, 123. 
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fl. Vorbereitend und komplementär für die universitäre Ausbildung hatte 

Maria Theresia vier staatliche Gymnasien in Vorderösterreich errichtet: 
in Ehingen an der Donau, in Villingen, in Konstanz und in Feldkirch

56
. 

Ihre Begr¿ndung: ĂUm den Aeltern die Kosten zu ersparen, daÇ sie ihre 
Söhne nicht gleich nach geendeten untern Schulen auf die Universität 
nach Freyburg schicken m¿ssenñ

57
. 

Eine der zeitgenössischen Wahrnehmungen des josephinischen Regi-
ments lag in der Kritik, dass dieses nur an Äußerlichkeiten interessiert 
war. Die Inhalte josephinischer Veränderungen wurden durch Räte und 
Beamte sowie Universitätsprofessoren, darunter besonders Theologen 
und Juristen, gefüllt. Sie bilden die Aufklärungsideen und -vorstellungen 
ab.  

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die theologische Studienreform 
von 1774 des Benediktinerabtes von Braunau, Stephan Rautenstrauch

58
. 

Typisch für diese Reform ist nicht nur die reflektierte Intention prakti-
scher Vermittlung von Religiosität, sondern auch deren sorgfältigere 
Fundierung in den sog. ĂVorbereitungswissenschaftenñ. Zu diesen zªhlt 

er die sog. orientalischen Sprachen, mit denen die biblische Textgrundla-
ge eigenständiger erfasst und die Kirchengeschichte in einer neuen Versi-
on der ciceronianischen Ăhistoria magistra vitaeñ bedacht werden sollte. 
Bei den meisten Reformen mangelte es zunächst an praktikablen Disposi-
tionen, um mit der konsequenten Durchführung die Plausiblität des Ent-
wurfes vermitteln zu können. In Freiburg fehlten entsprechende Lehrbü-

cher, so dass man z. B. auf die 1768 verºffentlichte evangelische ĂChrist-
liche Kirchengeschichteñ des seit 1775 in Wittenberg lehrenden Johann 
Matthias Schröckh

59
 zurückgriff, bis später der Kirchenhistoriker 

Matthias Dannenmayer ein eigenes zweibändiges Lehrbuch verfasste
60

, 
das offiziell vorgeschrieben weit über die österreichischen Universitäten 
und Lyzeen hinaus Verbreitung fand

61
. 1820 wird es auf den Index der 

verbotenen Bücher gesetzt62.  

                    
56  Ebd., 124. 
57  Zit. ebd., 124. 
58 Beda F. Menzel, Abt Franz Stephan Rautenstrauch von Brevnov-Braunau. Herkunft, 

Umwelt und Wirkungskreis (=Veröffentlichungen des Königsteiner Instituts für Kir-
chen- und Geistesgeschichte der Sudetenländer 5)(Königstein 1969); Josef Müller, Der 
pastoraltheologisch-didaktische Ansatz in Franz Stephan Rautenstrauchs ĂEntwurf zur 
Einrichtung der theologischen Schulen" (=Wiener Beiträge zur Theologie 24)(Wien 
1969). 

59  Vgl. Heribert Smolinsky, Der Weg in eine neue Fakultät, 293. 
60  Institutiones Historiae Ecclesiasticae Novi Testamenti (Wien 1788). 
61  Eugen Säger, Die Vertretung der Kirchengeschichte in Freiburg von den Anfängen bis 

zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Schulgeschichte der Aufklärung 
(=Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 1)(Freiburg im 
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Der in den Generalseminaren zu erziehende künftige Seelsorger sollte die 

josephinischen Ideale eines freundlichen und hilfsbereiten Staats- und 
Kirchendieners vermitteln. Geistig wie körperlich tüchtig sollte er zu je-
der Tag- und Nachtzeit einsetzbar sein, sei es um die religiösen wie sozia-
len Probleme der Gläubigen in der Pfarrei, die nun eminent aufgewertet 
wird, effizient angehen zu können oder auch um z. B. in strenger Win-
tersnacht das Viaticum in stundenlangen Fußmärschen auch in entlegene 

Täler bringen zu können. Mancher josephinische Bischof wie etwa der 
aus Weil der Stadt, damals noch Diözese Speyer, stammende Linzer Bi-
schof Joseph Anton Gall bedauerte es, wenn in der Diözese kein General-
seminar mehr zur Verfügung stand

63
. Das ganze aufgeklärte Programm, 

so Johann Leonhard Hug, ein hervorragender Universitätslehrer früher 
historisch-kritischer Exegese in Freiburg, später Domdekan am Müns-

ter
64

, diene dazu, die Geistlichen näher an die bürgerliche Gesellschaft 
heranzuführen

65
 und sie als religiöse und allgemeine Bildungsvermittler 

                    
Breisgau 1952) 39-88, hier 55. 

62  Seit 1767 wirkte in Freiburg ein Professor der orientalischen Sprachen, der jansenis-
tisch begeisterte Benediktiner Trudpert Neugart von St. Blasien (Willi Vomstein, 
Trudpert Neugart und die Einführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudi-
um an der Universität Freiburg i. Br. [Freiburg i. Br. 1958]); Aufgeklärte Methoden 
suchte der Augustinerpater Engelbert Klüpfel, von 1767 bis 1805 Dogmatiker, umzu-
setzen. Auch sein Lehrbuch ĂInstitutiones theologiae dogmaticeñ, Wien 1789, war 
für alle österreichischen Fakultäten verpflichtend (Wendelin Rauch, Engelbert Klüp-
fel, ein führender Theologe der Aufklärungszeit [= Abhandlungen zur oberrheini-
schen Kirchengeschichte 1][Freiburg i. Br. 1922]); Der Moraltheologe Ferdinand 
Geminian Wanker, 1783 Vizerektor des Generalseminars, 1788 Moraltheologe in 
Freiburg, begann schon sehr fr¿h in seiner ĂChristlichen Sittenlehreñ Immanuel Kant 
zu rezipieren und in eine Ăautonome Moral im christlichen Kontextñ (Hans J. M¿nk, 
Wanker, Ferdinand Geminian: 3LThk 10 [2001] 976) aufzubauen. - Die praktische 
Seite aufgeklärter Religiosität zeigt sich in den neuartigen Reflexionen pastoraltheo-
logischer Perspektiven. Hier in Freiburg wirkte der moderate Carl Schwartzel, der 
Pastoraltheologie als ĂHeilsvermittlungñ darstellte. Hier zeigt sich auch die hohe Be-
deutung des Individuums, das sich im kommenden 19. und 20. Jahrhundert oft in der 
Masse zu verlieren scheint. (Müller, Josef; Windisch, Hubert [Nachw.], Der Freibur-
ger Pastoraltheologe Carl Schwarzel (1746-1809) unter besonderer Berücksichtigung 
seiner Stellung zu Jansenismus und Aufklärung [Freiburg i. Br. Univ. Diss. 1959], 
Digitale Fassung: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2883 [2010]). 

63  Karl-Heinz Braun, Wider die Säkularisation. Obrigkeitliche Steuerungen von Religio-
sitªt innerhalb Ăjosephinischerñ Kirchenordnungen: Peter Hofer (Hg.), Aufmerksame 
Solidarität. Festschrift für Bischof Maximilian Aichern zum siebzigsten Geburtstag im 
Auftrag der Professorinnen und Professoren der Katholisch-Theologischen Privatuni-
versität Linz (Regensburg  2002) 13-25, hier 18 (Lit.); Siegfried Rudolf Pichl, Joseph 
Anton Gall. Josephiner auf dem Bischofsstuhl (= Europäische Hochschulschriften, 
Reihe 3 Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 1038)(Frankfurt am Main ï Berlin ï 
Bern ï Wien [u.a.] 2007). 

64  Karl-Heinz Braun, Hug, Johann Leonhard (1765-1846): Erwin Gatz (Hg.), Die Bischö-
fe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon 
(Berlin 1983) 334-335: 1765 in Konstanz geboren, hatte er selbst 1783-1788 das Frei-
burger Generalseminar besucht, wirkte dort als Studienpräfekt und 1789-1790 als Re-
petitor, 1791 Professor, 1843-1846 Domdekan in Freiburg. 

65  Heribert Smolinsky, Der Weg in eine neue Fakultät, 291. 
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einzusetzen. Dafür trat der Staat in Konkurrenz zu kirchlichen Strukturen 

und behäbigen Gepflogenheiten. Besonders im Kirchenrecht, das aus-
schließlich von Juristen gelehrt worden war, zeigt sich die größte Diffe-
renz im Blick auf unmittelbar Vorangehendes ebenso wie in der Distanz 
späterer Geschichte. In Freiburg wirkte Joseph Anton Stephan Riegger, 
der Sohn des bekannteren Kanonisten Paul Joseph Riegger. Dieser, 1705 
in Freiburg geboren, hatte sich als Professor in Innsbruck und 1753-1773 

in Wien zu einem der wichtigsten ĂWegbereiter des aufgeklªrten Kir-
chenrechtsñ

66
 profiliert. Auch der aus dem vorderösterreichischen 

Stockach stammende Joseph Johann Nepomuk Pehem, dessen Lehrbuch 
ĂPraelectiones in Jus Ecclesiasticum Universumñ 1784 ebenfalls offiziell 
vorgeschrieben war, propagierte ein eindeutig episkopales, wenn auch 
gemªÇigt konziliaristisches Kirchenbild. ĂDie Bischºfe hªtten āex divina 

institutioneó in ihren Diºzesen gegenüber dem Papst absolute Leitungs-
vollmacht, sie besªÇen ein unbeschrªnktes Dispensationsrechtñ

67
. Ein Pa-

radebeispiel dafür ist der Hirtenbrief des Bischofs von Laibach, Johann 
Karl Graf Herberstein, vom 27. Februar 1782, der die kirchlichen Regle-
mentierungen Josephs II. ebenso theologisch vermittelt wie die Eigen-
stªndigkeit eines Bischofs: ĂSo lange er von den Kirchengesetzen nicht 

abweicht, hat er nur Gott allein Rechenschaft zu gebenñ
68

. Dem Papst 
kommt dem Ăeigentlichen Verstandeñ nach nur eine gewisse Oberaufsicht 
zu, darüber zu wachen, ob der einzelne Bischof grundsätzlich seinen Auf-
sichtspflichten nachkomme. 

Ein Vorwurf der Gegner solcher Denk- und Präsentationsweisen lautete, 

die Aufklärer würden ein kaltes System von Religion verbreiten, viele der 
bunten Farben barocken Lebens reduzieren. 

Josephinische Bischöfe versuchten gerade die Menschenfreundlichkeit in 
der Theologie wie im Auftreten der Geistlichen einzumahnen

69
, die Gläu-

bigen sollten eine personale Religiosität vermittelt bekommen, nicht Ob-

jektivitäten an sich, sondern Beziehungshaftigkeit als christlichen Aus-
druck einer gelebten Identifikation. Mit diesem Ansatz wird der italieni-
sche Aufklärer und Geistliche Lodovico Antonio Muratori

70
 rezipiert. In-

tensivst arbeitet er historisch an den Objektivitäten der Geschichte, um 
sie für die Gegenwart und ihre Bewältigung zu bergen. Religiosität ist 

                    
66  Elisabeth Kandler-Mayr, Riegger: 3LThK 8 (1999) 1183.  
67  Karl-Heinz Braun, Hermann von Vicari und die Erzbischofswahlen in Baden: ein Bei-

trag zu seiner Biographie (Freiburg i. Br. 1990), 21-22. 
68  Hirtenbrief des Bischofs von Laibach, Johann Karl Graf Herbertstein, 27. 2. 1782: Der 

Josephinismus, hg. von Harm Klueting, 289-294, hier 290.  
69  Karl-Heinz Braun, Wider die Säkularisation, 20-22 und 24.  
70  Peter Hersche, Muratori, Ludovico (!) Antonio: 3LThK 7 (1998) 537-538. 
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trotz einer vehementen Skepsis gegenüber Aber- und Wunderglauben ei-

ne emotional festigende.  

Muratoris 1749 verºffentlichtes Programm ĂDella pubblica felicit¨ñ
71

 
enthªlt Ăfast das ganze kirchenpolitische Programm Maria Theresias und 
ihrer drei zur Herrschaft gelangten Söhne Joseph, Leopold und Maximili-
an Franz, des letzten Kurf¿rsten von Kºlnñ

72
. Muratori bewirkte in der 

Kirche mehr als eine Papstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts davon 
und darüber hinaus geschichtlich vermitteln wollte. Benedikt XIV., Pros-
pero Lambertini, der einzige Aufklärer auf dem Papstthron (1740-1758), 
holte Muratoris Rat ein, war er ihm doch aus Bologneser Zeiten gut be-
kannt. Wussten Sie, dass dieser Prospero Lambertini auch Taufpate Jo-
sephs II. war? 

Zum Schluss möchte ich noch eine Persönlichkeit in Erinnerung rufen, 
deren 150. Todestag wir in diesem Jahr gedenken, nicht die Erzdiözese 
offiziell, aber wir Katholiken, in der Bistumspresse, in der Katholischen 
Akademie, im Kirchengeschichtlichen Verein und an der Universität: Ig-
naz Heinrich von Wessenberg, auch Ehrendoktor dieser Universität

73
. In 

ihm wirkt josephinische Aufklärung nach, wird durch seine Vermittlung 
modifiziert ins Neunzehnte Jahrhundert gerettet. 1774 in Dresden gebo-
ren, von seinem vorderösterreichischen Vater, der damals Prinzenerzieher 
am katholischen Hof in Dresden war, ganz im Sinn eines Josephs II. er-
zogen. An den Wessenbergs wird das aufgeklärte Netzwerk Freiburger 
katholischer Aufklärung erkennbar. Darin lassen sich keine einheitlichen 

Vorstellungen von Aufklärung digitalgenau eruieren. Eher im analogen 
Sinn können wir von einem gebildeten Grundverständnis ausgehen, von 
dem aus Planungen und Konkretes, Kirchliches und Politisches in einer 
verwandten Weise angegangen wurde. Wessenberg, den der letzte Kon-
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stanzer Fürstbischof Karl Theodor von Dalberg
74

 zu seinem Generalvikar 

berief und der später als Bistumsverweser agierte, setzte bemerkenswerte 
Akzente. Sie reichen von der intellektuellen und seelsorgerlichen Profilie-
rung der Geistlichen, über eine bedachte Pflege von Liturgie, bei der die 
Beteiligung der Gläubigen erheblich aufgewertet wird, bis zur Unterstüt-
zung von Bildungs- und sozialen Einrichtungen. Weniger war für ihn oft 
mehr, weniger an Frömmigkeitsformen zu Gunsten einer nachdenklichen 

Authentizität und einer klassizistischen Bewusstheit, die bis in das alltäg-
liche Engagement von Christen sichtbar werden sollte. Die von Immanuel 
Kant 1783 gestellte Frage: ĂWas ist Aufklªrung?ñ lautet in der Antwort 
Ignaz Heinrich von Wessenbergs: ĂJemanden in den Stand setzen, daÇ er 
erkennbare Dinge richtig erkennen kannñ.  

Obwohl Wessenberg nicht, wie von der Mehrzahl der Geistlichen und 
den gebildeten Laien erwartet, erster Erzbischof von Freiburg wurde, 
Rom stand diesem Schritt im Wege. Er hat durch seine praktische Umset-
zung von Aufklärung mehr an vitaler Religiosität vermittelt als die ande-
ren Kirchenvertreter des 19. Jahrhunderts

75
. 

Sogar ein von der ultramontanen Geschichtsschreibung hochgepriesener 
Kirchenmann, der in Freiburg 25 Jahre lang (1843-1868) der Erzdiözese 
vorstand und als Exponent mancher Emanzipationsbemühung gegenüber 
dem Staat erfasst werden kann, Hermann von Vicari, war zunächst ein 
Aufklärer, nicht nur hinsichtlich seiner Bildung, nicht nur wegen seiner 
frühen Mitarbeit im Wessenbergschen Generalvikariat zu Konstanz. 

Manches im Leben des greisen Erzbischofs, der mit 95 Jahren als ältester 
Bischof des Erdkreises starb, atmet Aufgeklärtes ein und aus. 

Österreichische Traditionen an der Universität in Freiburg, das sind be-
achtliche Impulse, oft Befehle zur Intensivierung von Studium und Lehre, 
nicht erst in der Zeit der Aufklärung. Das versuchte ich Ihnen zu vermit-

teln. Der Universität ging es wie dem Breisgau in seinen Repräsentanten. 
Aus einem Ăheftigen Gegner der Aufklªrungñ entwickelte sie sich Ăzu ei-
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nem begeisterten Anhªngeróñ
76

. Doch ist jene Aufklärung österreichischer 

Provenienz auch über sich hinausgewachsen weil badische Aufklärung 
1806 hier zum Tragen kam. Hier wirkte das großartige Erbe von Karl 
Friedrich nach. In seinen 65 Regierungsjahren, zunächst als Markgraf 
von Baden-Durlach-Karlsruhe, dann auch für das 1771 wiedervereinigte 
katholische Gebiet von Baden-Baden zuständig, 1803 als Kurfürst und 
schließlich 1806 bis zu seinem Tod 1811 als Großherzog von Baden, 

hat er manche Reformen noch vor den Österreichern umgesetzt, z. B. 
die Abschaffung der Folter, 1767, nur drei Jahre nach dem von ihm re-
zipierten Ansatz eines Cesare Beccaria, den dieser mit seinem Werk 
Ă¦ber die Verbrechen und die Strafenñ 1764 in Livorno verºffentlicht 
hatte. In Österreich wurde die Folter erst 1776, in der Lombardei sogar 
erst 1784 abgeschafft

77
. Wie seine herrschaftliche Toleranz gegenüber 

seinen baden-badischen Katholiken seit 1771 gepflegt worden war, zeigt 
manche Gemeinsamkeit zu den späteren Praktiken eines Josephs II.  

Vielleicht mag das 1837 veröffentlichte Gedicht des Spätaufklärers von 
Wessenberg die veränderte Wahrnehmung andeuten: 

Aufklärerei und Verfinsterung 
 

ĂHªltst du ein Brennglas zwischen Augó und Sonne,  
Weh! dir verkohlt das Augó ihr Flammenlicht.  
Doch, drückst du stets die Binde vors Gesicht,  

Wo bleibt der Schºpfung Reiz, des Lebens Wonne?ñ
78

  

Meine Damen und Herren!  Ich wünsche Ihnen in den vielfältigen Vor-
trägen und Diskussionen Reizvolles zu erkennen und im Freiburger Am-
biente Wohltuendes zu genießen. 
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Laudatio 
von Andreas Rödder 

anlässlich der Verleihung des Ehrenringes an 
Bernhard Vogel 

So wie Aristoteles gesagt hat, dass sich das Allgemeine im Besonderen 
zeigt, so steht Bernhard Vogel für den demokratisch-zivilgesellschaftlichen 

Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland. Schon in der Wahl sei-
ner Studienfächer war vieles angelegt: Geschichte, Volkwirtschaftslehre, 
die noch exotische Soziologie und vor allem die Politikwissenschaft, jene 
neue Wissenschaft, die sich nach dem Krieg unter amerikanischem Ein-
fluss mit der Demokratie in der Bundesrepublik etablierte. 

So war es in der Sache auch kein Zufall, dass Vogel von Dolf Sternberger 
promoviert wurde, dessen Vorstellungen von einem ĂVerfassungspatrio-
tismusñ bis heute ï gerade in Zentralfrage der Integration von Migranten 
ï, vielleicht sogar mehr denn je, von wegweisender Bedeutung sind. 

Neben Sternberger war es Oswald von Nell-Breuning, der Vogel das 

geistig-politische Rüstzeug an die Hand gab: die katholische Soziallehre 
mit ihrem Prinzip der Subsidiarität ï auch dies ein Konzept von langfris-
tiger, ich möchte sagen überzeitlicher Bedeutung, wobei ich hinzufügen 
möchte, dass es zu den zentralen gesellschaftlich-politischen Aufgaben 
unserer Gegenwart und Zukunft zählt, das Subsidiaritätsprinzip und seine 
Bedeutung für unser Gemeinwesen wieder neu zu buchstabieren. 

Und auch dies gehört dazu: 1932 geboren, betrieb Vogel Politik in der Er-
fahrung aus der Geschichte und mit Verantwortung für die Geschichte ï 
und dazu zählt in besonderem Maße die Versöhnung mit dem Staat Israel. 

Kurzum: In der Person Bernhard Vogels verbindet sich der Grundkonsens 

der Bundesrepublik mit der christdemokratischen Prägung des Landes in 
der grundlegenden Modernisierung auf dem Boden bewährter Traditionen 
in der Spätmoderne. 

Schon in seiner Heidelberger Dissertation über die Unabhängigen in den 
Kommunalwahlen westdeutscher Länder unter besonderer Berücksichti-

gung von Rheinland Pfalz thematisch vorbereitet, tat er bald auch den po-
litisch-biographischen Sprung über den Rhein.  



 

 32 

Am 18. Mai 1967, 15 Tage vor den tödlichen Schüssen auf Benno Oh-

nesorg und mitten in den Turbulenzen, die man mit Ă68ñ verbindet, wur-
de er im Alter von 34 Jahren zum Kultusminister von Rheinland Pfalz er-
nannt, und er wurde innerhalb weniger Jahre zu einem der profiliertesten 
Bildungspolitiker der CDU, als die Union noch ein erkennbares bil-
dungspolitisches Profil besaÇ. ĂNeue Bildungspolitikñ ï unter diesem Ti-
tel plädierte er in einer Publikation aus dem Jahr 1975 f¿r Ăein realisti-

sches Konzeptñ ï und bereits in diesem Titel wird die Verbindung von 
Modernisierung und Pragmatismus sichtbar, die für den Bildungspoliti-
ker Vogel so charakteristisch war. Die Grundgedanken dieser Politik ï 
talentgerechte Differenzierung, Garantie von Bildungsinhalten und 
Leistung, Eröffnung von Aufstiegschancen ï haben im übrigen von ih-
rer Aktualität bis heute nichts verloren. 

Aber sie waren auch damals nicht unumstritten, standen vielmehr zwi-
schen den Fronten: der Traditionalisten einerseits, die alles bewahren 
wollten, wie es war, auch wenn es keine Zukunft mehr hatte ï und der 
Bilderstürmer auf der anderen Seite, die nichts lassen wollten, wie es war. 
Jenseits des Rheins erhoben die Reformer der Hessischen Rahmenrichtli-

nien ihren unduldsamen Anspruch auf die Wahrheit ï und wenn wir heute 
die Bilanz ziehen: um wie vieles menschenfreundlicher war die behutsa-
me Modernisierung, der wertorientierte Pragmatismus eines Bernhard 
Vogel, der jenem Ideal von Persönlichkeits-Bildung folgte, das zu den 
besten deutschen Traditionen zählt, und es in einer Mischung aus indivi-
dueller Spezialisierung und verbindlicher Allgemeinbildung neu gestalte-

te. Immerhin hat die Görres-Gesellschaft einem Absolventen der Mainzer 
Studienstufe, Vogels rheinland-pfälzischem Projekt der gymnasialen 
Oberstufe, die ehrenvolle Aufgabe anvertraut, diese Laudatio zu halten. 

Für mich war Bernhard Vogel mein Kultusminister und von der dritten 
Klasse an mein Ministerpräsident, und ich konnte mir nicht vorstellen, 

dass es anders sein könnte. Und ich habe, zumindest qualitativ, recht ge-
habt: unter dem 11. November 1988 in Koblenz laboriert Rheinland-Pfalz 
bis heute. 

Schließlich eröffnete dieser unschöne Tag Bernhard Vogel neue Perspek-
tiven: vom Mister Bundesrepublik zum Repräsentanten des vereinten 

Deutschland zu werden.  

Dabei erinnere ich mich oft, wie mir Bernhard Vogel einmal davon er-
zählte, wie sich die westdeutschen Vertreter am Vorabend der Wieder-
vereinigung, beim Staatsakt im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, 
über die Melancholie wunderten, mit der Lothar de Maizière Abschied 

von der DDR nahm: ohne Tränen zwar, wie er sagte, aber mit dem Zu-
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satz, dass die DDR die Ostdeutschen nie loslassen werde. Mit leisem Ton 

fügte Vogel in unserem Gesprªch hinzu: ĂVielleicht haben wir die Ost-
deutschen damals aber auch nicht richtig verstanden.ñ 

Gerade in diesem Nachsatz aber kommt jene nachdenkliche Offenheit 
füreinander zum Ausdruck, an der es im vereinten Deutschland, in Ost 
und West, so sehr gemangelt hat. Denn nicht so sehr in den institutionel-

len Regelungen liegen die zentralen Probleme der Wiedervereinigung. 
Die waren in vielem grundsätzlich alternativlos. Das Problem waren 
vielmehr die Haltungen, in Ost und West.  

Vogel hat die Ostdeutschen verstanden und gerade damit besondere Ver-
dienste erworben ï sogar die taz schrieb, er sei fªhig, Ăden Th¿ringern zu 

vermitteln: Ihr seid wer.ñ 

Dass er Ministerpräsident von Thüringen wurde, kam dabei eher überra-
schend: am 27. Januar 1992 wurde er in einem Münchener Wirtshaus ans 
Telefon gerufen ï am anderen Ende war Helmut Kohl. Zwischen der 
Durchreiche für die Essensausgabe und dem Abgang zu den Waschräu-

men nahm Vogel den Wunsch der Thüringer CDU entgegen, dass er ihr 
Ministerpräsident werden solle ï woraufhin er sich ohne Zahnbürste und 
alles weitere auf nach Erfurt machte. 

Am 5. Februar 1992 war er der erste und bis heute letzte Ministerpräsi-
dent zweier Bundesländer. Bei allen Schwierigkeiten, allen Härten eines 

Transformationsprozesses, den man im Westen weithin gar nicht recht 
begriffen hat, und allen schmerzhaften Entscheidungen ï ich denke nur 
an den Kalibergbau in Bischofferode: in den elf Jahren seiner Regie-
rungszeit hat Thüringen zu den westdeutschen Bundesländern aufge-
schlossen.  

Und als wir kürzlich in Mainz ï das bekanntlich von alters her besondere 
Beziehungen zu Erfurt pflegt ï Austauschschüler aus der thüringischen 
Landeshauptstadt zu Gast hatten und als Erfurter gemeinsam mit den 
Mainzer Schülern ein Musical auf die Bühne brachten, da machten dort ï 
und mit welchem Engagement! ï Kinder und Jugendliche miteinander 
Musik und Theater, für die Ost und West gar keinen Unterschied mehr 

macht. Es war einer jener Momente, in denen die Sonne schön wie nie 
über Deutschland scheint. Und daran hat Bernhard Vogel mit seiner op-
timistischen und menschenfreundlichen Zuversicht ganz erheblichen An-
teil. 

2003 legte er, wie er es selbst formulierte, sein Amt Ăin die Hªnde des 

Landtags zur¿ckñ. Mit ihm ging, wie die ĂWeltñ schrieb, der letzte der 
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großen Nachwende-Ministerpräsidenten, der dem Osten Halt, Gesicht 

und Stimme gab. Dass man sich ihn auch für ein ganz anderes Amt hätte 
vorstellen können und wünschen mögen, sei nur angemerkt. Jedenfalls 
wäre er nicht vorzeitig gegangen, um nur dies zu sagen. Denn auch das 
gehört neben der christdemokratischen Liberalität zu Bernhard Vogel: ge-
radezu preußisches Pflichtbewusstsein und Disziplin. Ein ausgeklügeltes 
System der postalischen Versendung sämtlicher Briefe und Vorgänge da-

hin, wo er gerade ist ï und das ist eine Wissenschaft für sich ï sorgt da-
für, dass nichts liegenbleibt. Denn Liegenbleiben ist etwas, worauf er al-
lergisch reagiert. Als einmal der Entwurf für ein Kondolenzschreiben 
nicht umgehend vorlag, reagierte Vogel mit eindeutiger Nachfrage: ĂBis 
zur Auferstehung wollen Sie aber nicht warten?ñ  

Bernhard Vogel steht für eine moderne und wertorientierte Christdemo-
kratie im besten Sinne des Wortes und in wirklicher Verbindung der viel 
beschworenen und wenig gegossenen drei Wurzeln, die den Baum nur 
gemeinsam tragen: der liberalen, der konservativen und der christlich-
sozialen. Er selbst wird getragen von einem weltoffenen, menschen-
freundlichen Katholizismus: vom Bund Neudeutschland über seine Jahre 

als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bis zur Gör-
res-Gesellschaft ï seine Mitgliedschaft seit 1964, die jahrelange Schrift-
leitung des Jahrbuchs Civitas bis hin zur Förderung der Anliegen der Ge-
sellschaft, die er sich in all seinen einflussreichen Ämter stets hat angele-
gen sein lassen.  

Es gibt so viele Gründe, Bernhard Vogel den Ehrenring der Görres-
Gesellschaft zu verleihen. Ich bin dankbar für jeden einzelnen und darf 
Ihnen, lieber Herr Vogel, von ganzem Herzen dazu gratulieren. 
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Jean Claude Juncker 

Europa jenseits der Krise 

Herr Präsident, meine Herren Ministerpräsidenten, Herr Erzbischof, Herr 
Bürgermeister, Herr Rektor! 

Es ist für mich eine große Ehre, heute Morgen hier in Freiburg zu sein. 
Jeder Redner, jeder Gastredner insbesondere, weiß, dass man die Rede 
mit der Erklärung beginnen muss, man sei außergewöhnlich glücklich 
und möchte genau in dem Moment nirgendwo anders sein als hier. Meis-
tens stimmt das nicht. Aber heute Morgen stimmt es, weil Freiburg für 
mich kein neutraler Ort ist. Schon in sehr jungen Jahren und auch jetzt 

immer wieder bin ich gerne im Schwarzwald unterwegs. Schon als 13-, 
14-Jähriger war ich hier im Sommer und habe die Stadt bewundert und 
wollte auch in dieser Stadt studieren. Nun hat der Rektor gesagt, die Frei-
burger Universität wäre eine tolle Universität. Aber sie war nicht für 
mich gebaut, weil ich Jurist werden wollte. Und Luxemburger, die Juris-
ten werden wollen, können überhaupt nicht in Baden-Württemberg und in 

Deutschland studieren, weil unser Rechtssystem vom Code Civil beein-
flusst ist und wir somit in Frankreich oder der französischsprachigen 
Schweiz studieren müssen. Deshalb habe ich mich an der juristischen Fa-
kultät in Straßburg eingeschrieben, weil das die zu Freiburg nächste fran-
zösische Universität war, und ich so die Freiburger Luft mitatmen konnte, 
in Straßburg vieles miterleben, mitfühlen konnte von Freiburg.  

Ich bin auch deshalb gerne nach Freiburg gekommen, weil mich mit die-
ser Region viel verbindet, was eigentlich mitbestimmend wurde für mein 
europäisches Engagement. Sie müssen wissen, dass mein Vater im zwei-
ten Weltkrieg deutscher Soldat war. Nicht weil er große Lust gehabt hät-
te, sondern weil Luxemburg von der Wehrmacht überfallen und besetzt 

worden war und die Nazis alle jungen Luxemburger, die zwischen 1919 
und 1921 geboren worden waren, in die Wehrmacht einzogen. Mein Va-
ter war also ï anders kann man es nicht sagen ï in der Uniform der 
Wehrmacht auf der falschen Seite. Dass er mich trotzdem sehr früh im-
mer wieder nach Deutschland gebracht hat und mich ausgesprochen 
deutschfreundlich und Europa dienlich erzogen hat, ist die große Lebens-

leistung dieses Mannes und überhaupt dieser Kriegsgeneration, ohne die 
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das Nachkriegseuropa nie in dieser Schönheit und Größe hätte entstehen 

können. Wir glauben immer, jede Generation denkt, die Geschichte be-
ginne mit ihr. So ist das nicht. Diejenigen, die aus den Konzentrationsla-
gern und von den Frontabschnitten nach Hause kamen in ihre zerstörten 
Städte und Dörfer, die hatten nach dem Krieg diesen Willen, Krieg zu 
verhindern und daraus ein politisches Motiv zu machen, von dem wir bis 
heute zehren. Und es ist Aufgabe unserer Generation, dieses Erbe nicht 

zu verwerfen, sondern es zu mehren; anstatt es ï wie man es kürzlich be-
obachten kann ï fertig zu machen. Weil das so ist und weil ich so gerne 
in Freiburg bin, habe ich die Einladung für heute Morgen gerne ange-
nommen, nicht nur vom Präsidenten, sondern auch von meinem lieben 
Freund Wolfgang.  

Das Thema habe ich mir nicht selbst ausgesucht, sondern er hat das The-
ma angeordnet. Er wusste nicht, dass er einen Fehler begeht, wenn er ei-
nen luxemburgischen, in Frankreich ausgebildeten Juristen mit einem 
Thema befasst, das sich ĂEuropa jenseits der Kriseñ nennt. Denn ein in 
Straßburg ausgebildeter Jurist muss dieses Thema in zwei Teile einteilen, 
obwohl ein solches Thema in dreißig Minuten eigentlich nicht zu bewäl-

tigen ist. Wer also über ein Europa jenseits der Krise nachdenkt, wird re-
den auch über Europa in der Krise. Das hat wesentlich damit zu tun, dass 
wir jenseits der Krise in Europa überlegen, was wir in der Krise tun. 

Europa hat ein unwahrscheinliches Krisentalent, ein Krisenauslösetalent. 
Wenn uns nichts mehr einfällt, lösen wir eine Krise aus. Und weil uns 

sehr oft nichts einfällt, lösen wir sehr oft eine Krise aus. Und das hat we-
sentlich damit zu tun, dass wir es verlernt haben, auf Europa stolz zu sein. 
Ich stellte immer wieder die außergewöhnliche Unlust der Europäer fest, 
sich über europäische Erfolge zu freuen. Dies ist besonders in der Bun-
desrepublik Deutschland verbreitet, betrifft aber nicht nur Europa. Und 
wegen des außerordentlich großen Einflusses der elektronischen öffent-

lich-rechtlichen Medien werden die Luxemburger natürlich auch davon 
beeinflusst. Wir sind nicht dazu fähig, stolz auf das zu sein, was aus uns, 
aus diesem unwahrscheinlich komplizierten Kontinent nach so vielen 
Kriegen geworden ist. Allein 400 Kriege gab es zwischen Deutschland 
und Frankreich. Das wissen die Deutschen und die Franzosen meistens 
nicht, dass sie so oft gegeneinander gekämpft haben. Aber wir Luxem-

burger wissen es, denn meistens fanden die Kämpfe bei uns statt. So viel 
Leid, so viel Blut, so viele Tote, so viel Zerstörung auf diesem Kontinent! 
Was wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben, ist ein Grund, 
stolz zu sein. Dass wir es geschafft haben, aus diesem Kontinent der 
Kriege ein so friedliches Europa zu machen, dafür wird Europa in der 
Welt bewundert, für diese Kraftanstrengung, die die Europäer nach Ende 

des Zweiten Weltkrieges unternommen haben. Aber wir freuen uns nicht. 
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Stattdessen denken wir, Frieden ist die moderne Form der aus Faulheit 

geborenen Nichtauseinandersetzungslust. Das ist aber nicht so: Krieg ist 
die normale Form. Wir wissen gar nicht mehr, dass die letzten sechzig 
Jahre das erste Mal sind, in denen wir Frieden und Freiheit in einem so 
langen Zeitraum genießen können. Wir haben es geschafft, in Europa den 
größten Binnenmarkt der Welt aufzubauen und alle Grenzen abzubauen. 
Zu Beginn war dies in Europa nur ein Traum, eine Vorstellung der Ver-

tragsväter von Rom, und es hat bis in die 1990er Jahre gedauert, um dies 
zu verwirklichen. 

Manchmal, wenn man sich über Europa beklagt und ärgert, denke ich, 
man müsste als Test die Grenzkontrollen in Europa wieder einführen, mal 
wieder den Menschen die Freude zukommen zu lassen, bei einer Fahrt 

nach Straßburg ein paar Stunden an der Grenze zu warten, weil die Land-
schaft ja so schön ist. Um den Menschen zu zeigen, wie allein dieses 
kleine, große Ding wie die Abschaffung der Grenzen, das Leben in Euro-
pa vereinfacht hat. Politiker sind zu vielen schlimmen Erfindungen fähig: 
die schlimmste ist die Grenze. Die Grenze war der Grund für viele Kriege 
und der Ort, an dem sie ausgetragen wurden. Dass wir es geschafft haben, 

keine Grenzen, keine Trennlinien, in Europa mehr zu haben, gehört zu 
einer großen Leistung.  

Wir haben es, mit großen Anstrengungen verbunden, geschafft, sechzehn, 
ab Januar siebzehn europäische nationale Währungen zu einer Gemein-
schaftswährung zu fusionieren. Das war ein Kraftakt von ungeheurem 

Ausmaß, an den sich heute kaum noch jemand erinnert. Von allen Betei-
ligten war Luxemburg bis 1996 das einzige Land, das die Kriterien des 
Euro erfüllte. Mir war damals als Finanzminister angst und bange, dass 
Luxemburg den Euro alleine einführt.  

Was mich sehr erfreut hatte, war damals der Maastrichter Vertrag, und 

ich bin heute der einzige Unterzeichner des Vertrags, der noch im aktiven 
Dienst ist. Und deshalb will ich mich auch sehr um diesen Euro küm-
mern, weil Stabilität versprochen wurde und Stabilität abgeliefert werden 
muss. Der Euro ist eine stabile Währung! Nur das ist niemandem be-
kannt, weil wir Europäer ja über nichts mehr stolz sein können. Der Infla-
tionsdurchschnitt des Euro liegt unter der Inflation in Deutschland zur 

Zeit der Deutschen Mark. Die Wachstumsraten sind höher in den zehn 
Jahren als in den zwanzig bis dreißig Jahren vor der Einführung des Euro. 
Die Inflation ist niedrig. Der Euro hat also bis jetzt gehalten, was den 
Leuten bei seiner Einführung versprochen wurde. Und man muss auf die 
Stabilität des Euro achten! Dass Griechenland sich nicht stabilitätsorien-
tiert verhalten hat, hat nichts damit zu tun, dass es zu viel Europa gibt, 
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sondern dass es nicht genug Europa gibt. Wer die gemeinsame Währung 

hat, ist zu solidarischem Verhalten gegenüber den Nachbarn verpflichtet.  

Ich bin auch nicht über die Erweiterung der europäischen Union so froh, 
bin abgekämpft, weil auch nicht alles so geklappt hat, wie es angedacht 
war. Aber wir haben es, zum ersten Mal in der Geschichte des Konti-
nents, nach der Spaltung in zwei Teile durch den Krieg, die für immer 

und ewig galt, geschafft, mit den Werkzeugen des Friedens den Konti-
nent zu einen. Dass wir das geschafft haben, macht klar, dass deutsche 
Einheit und europäische Einheit zwei Seiten einer Medaille sind. Dass 
wir das geschafft haben, darauf soll Europa stolz sein und sich nicht über 
die Nichtigkeiten des Alltags beschweren.  

Wir feiern jetzt den 20. Jahrestag der deutschen Einheit. Und ich bin der 
einzige der deutschen Sprache mächtige Politiker, der sich über die deut-
sche Einheit freuen kann, weil sie ein Glücksfall für Ihre Republik und 
unseren ganzen Kontinent ist. Sie hat vieles möglich gemacht, was uns 
vorher verwehrt war.  

Die deutsche Einheit hat Deutschland positiv verändert. Es ist nicht so, 
wie es in den Geschichtsbüchern einmal stehen wird, dass alle schon im-
mer für die Einheit gewesen waren. So war es nicht. Es gab nur wenige, 
die in den entscheidenden Tagen, Wochen und Monaten mutig das Rich-
tige taten, sonst wäre aus der deutschen und europäischen Einheit nichts 
geworden. Einem Politiker wie Helmut Kohl kann Deutschland, muss  

Europa unendlich dankbar sein.  

Die Einheit Europas und die damit verbundenen wirtschaftlichen und po-
litischen Umwälzungen wären von Deutschland oder einem andern euro-
päischen Land alleine nicht zu bewältigen gewesen. Ohne die EU, den 
Wirtschaftsraum und den Euro hätte eine Integration des Ostens nie so 

schnell stattfinden können. Es ist festzuhalten, dass die europäische Wäh-
rungsunion und die Erweiterung der europäischen Union nach Osten mit 
einer Fixierung auf Nationalstaaten nicht zu machen gewesen wäre.  

Im Übrigen bin ich für das Nationale. In überregionalen Zeitungen lese 
ich manchmal, ich sei ein verrückt gewordener Europafanatiker und ich 

bekäme feuchte Augen, wenn ich eine Europaflagge sehe. Das stimmt 
überhaupt nicht! Die Menschen wollen überhaupt nicht die Vereinigten 
Staaten von Europa nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Wir wollen nicht ein Land, ein Staat sein. Ich bin auch nicht für ein 
Europa, das sich auf dem Weg einer permanenten Verstaatlichung befin-
det. Ich bin Christdemokrat und berufe mich auf ein Demokratiever-
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ständnis nach Aristoteles (wir Christdemokraten tun ja so, als ob Aristote-

les der Erste von uns gewesen wäre).  

Ich bin für die Subsidiarität. Ich mag überhaupt nicht blind gewordene 
Überzeugungstäter, die in kurzen Hosen im Hochsommer in Brüssel sit-
zen und mir sagen, wie die Kirschen zu pflücken sind. Das möchten wir 
gerne selbst entscheiden. Also zu viel Europa kann auch schaden, aber 

nicht genug Europa gibt den Nationalstaaten nicht genug Luft zum atmen. 
Luxemburg ist ein kleines Land, das braucht man mir nicht immer wieder 
zu erzählen, aber auch die großen Länder in Europa sind doch klein im 
Vergleich zu den großen Nationen der Welt. Ich bin manchmal in großen 
Ländern unterwegs, und immer wenn ich mich mit einem chinesischen 
Premierminister treffe, sage ich ihm: ĂSie wissen doch, dass Chinesen 

und Luxemburger zusammen 1/3 der Weltbevºlkerung ausmachen.ñ Man 
muss also lernen, dass Größe ein relativer Begriff ist.  

Wir möchten, dass Europa wieder als eine Herzensangelegenheit der 
Menschen angesehen wird, indem wir uns selbstverständlich mit der 
kriegerischen Vergangenheit unseres Kontinents auseinandersetzen, und 

wir, damit der Traum am Leben bleibt, Europa neu begründen mit jünge-
ren Menschen, die den Krieg eben nicht miterlebt haben. Man darf ihnen 
nicht den Vorwurf machen, sich Krieg nicht vorstellen zu können. Wir 
müssen für diese Generationen Europa immer wieder neu begründen, und 
dann müssen wir uns in einigen Kernbereichen zentraler Politik näher auf 
einander zubewegen und uns mehr füreinander interessieren.  

Europa leidet an einem Kenntnismangel der Völker übereinander. Man 
merkt dies besonders am Fernsehen. Wenn wir ehrlich sind, was wissen 
wir hier im Saal über die Dänen? Was wissen die Dänen über die Sizilia-
ner? Und was wissen die Bretonen über die Badener, und die Badener 
über die Bretonen? Das heißt: wir müssen uns wieder stärker für unsere 

Nachbarn in Europa interessieren. Das heißt: dass das Erlernen von Spra-
chen eine zentrale Lebensaufgabe sein muss! Wir in Luxemburg sind so 
klein, dass wir Deutsches und Französisches nicht ausblenden können, al-
so lernen wir Deutsch, Französisch und Englisch. Und deshalb wissen wir 
viel mehr über die Franzosen als die Deutschen über sie wissen, und wir 
wissen über die Deutschen Dinge, die sich die Franzosen überhaupt nicht 

vorstellen können, weil wir Zugang zu den beiden Kulturräumen haben. 
So hätten viele Krisen zwischen Deutschland und Frankreich verhindert 
werden können!  

Wenn wir die jungen Europäer wieder für das Europäische begeistern 
möchten, wenn sie sich wieder neu für Europa begeistern möchten, dann 

müssen wir uns auf europäische Kardinaltugenden berufen. Wir haben, 
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ich sage das so salopp, in Europa die soziale Marktwirtschaft erfunden. 

Und all das, was jetzt schief gegangen ist in den letzten drei, vier Jahren, 
die Divergenzen, die entstanden sind, haben damit zu tun, dass man die 
Kardinaltugenden der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr beachtet hat. 
Profitgier auf Kosten anderer Menschen, anderer Arbeitnehmer und ande-
rer Völker, diese Verrücktheiten, dieser Wahn der neoliberalen Deregu-
lierung, Privatisierung, Flexibilisierung partout. Das musste in die Kata-

strophe führen. Ich habe mich manchmal dagegen gewehrt mit Verweisen 
auf die katholische Soziallehre. Wenn mein Vater immer nur befristete 
Arbeit gehabt hätte, dann hätte ich nie eine Uni von innen gesehen. Ein-
fache Menschen, nicht nur Unternehmen, brauchen auch Planungssicher-
heit. Die Deutsche Bank darf Planungssicherheit einfordern, warum nicht 
ein einfacher Arbeitnehmer, der seinen Sohn an die Universität schicken 

möchte? Der braucht auch Planungssicherheit, der hat auch Pläne, den 
muss man auch in Arbeit lassen. Man muss die Kirche im Dorf lassen, 
damit Menschen noch wissen, wo der Weg lang geht. Man muss die 
Wirtschaft ermahnen ï das muss man tun dürfen ï, sich wieder im ver-
stärkten Maße der Gemeinschaft zuzuwenden. Die Wirtschaft muss dem 
Menschen dienen und nicht umgekehrt. 

Politik muss Macht einsetzen, und sie hat die Macht zum normativen 
Eingreifen in die Wirtschaft. Solidarität entsteht nicht am Markt, und der 
Markt alleine führt nicht zur Solidarität. Solidarität entsteht, wo der 
Markt funktioniert, aber die Politik normativ zugreift. 

Ich bin der größte Befürworter der Freiheit, aber wo Freiheit nur Freiheit 
für einige auf Kosten anderer bedeutet, da braucht es die Renaissance der 
Regeln und Normen: damit wir gemeinsam in der Welt und in Europa le-
ben können. Und deshalb brauchen wir auch eine starke Ausformung der 
sozialen Dimension Europas! 

Ich war viele Jahre Arbeitsminister und arbeite seit fast siebzehn Jahren 
daran, ein europäisches Arbeitsrecht zu verwirklichen. Dann höre ich von 
meinen deutschen Parteifreunden: ĂWeiÇt du ¿berhaupt, was du da sagst, 
zur Hºlle damit.ñ  

Nein, wer denkt, auf Dauer den europäischen Integrationsprozess zu ei-

nem anhaltenden Erfolg zu machen ohne die Arbeitnehmerschaft, d.h. die 
Mehrheit, der irrt sich fundamental und gewaltig. Das Soziale und das 
Ökologische gehören in die Mitte des modernen Verständnisses von Poli-
tik, und das gilt auch für Europa. 

Ich habe im nordrheinwestfªlischen Kempen den ĂThomas von Kemp-

enñ-Preis erhalten. Dieser bekannte Mystiker aus Deutschland schrieb das 
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Werk über die Nachfolge Christi. In der Begründung für den Preis hieß 

es, ich habe mich sehr von seinen Werken beeinflussen lassen. Dies gab 
mir Anlass, mich einmal näher mit Thomas von Kempen zu befassen. 
Und in ĂDe imitatione Christiñ, die er in vier Bªnden niedergeschrieben 
hat, geht es um das Ertragen von Leid. Man kann es nicht vermeiden, 
aber man kann es abkürzen. Das gilt auch für Festreden. 

Danke. 
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Christian Waldhoff  

Kathol izismus und Verfassungsstaat 

I. Einleitung: Zwischen Abwehrkampf und Überidentifizierung 

Das Verhältnis von Katholizismus und Verfassungsstaat war und ist 

durch Dichotomien gekennzeichnet. In historischer Perspektive kann es 
günstigstenfalls als ambivalent beschrieben werden. Hegels in diesem 
Zusammenhang oft zitierter Ausspruch, wonach Ămit der katholischen 
Religion keine vern¿nftige Verfassung mºglichñ

1
 sei, dürfte die pointier-

teste und populärste Zusammenfassung (aus protestantischer Sicht) sein.
2
 

Die katholische Kirche kann als weltumspannende Organisation mit uni-
versellem Anspruch charakterisiert werden. Der Verfassungsstaat ist 
demgegenüber sowohl historisch als auch ï trotz aller inter- und suprana-
tionalen Verflechtungen

3
 notwendig immer noch ï gegenwärtig eine par-

tikulare Entwicklung, die zwar teilweise universellen Entwicklungen zu 
folgen scheint, sich jedoch jeweils in einer bestimmten Rechts- und 

Staatsordnung konkretisiert
4
. Während die protestantischen Kirchen his-

                    
*  Die Vortragsform wurde beibehalten. 
1  Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Sämtliche Werke (ed. Glockner) XI, 

S. 530. 
2  In der Spätphase der Weimarer Republik, 1932, lesen wir in Rudolf Smends Beitrag 
ĂProtestantismus und Demokratieñ: ĂDer Katholizismus hat der deutschen Demokratie 
den Dienst getan, ihr aus seiner naturrechtlichen Grundhaltung zum Staat heraus in ih-
rem Geburtsstadium auf die Bahn der verfassungsmäßigen Konsolidierung zu helfen, 
und er ist seitdem eine der stärksten und zuverlässigsten Stützen dieser Konsolidie-
rung. Er hat ihr nicht geben können das Maß geistiger Homogenität, das die Voraus-
setzung einer innerlich angeeigneten Demokratie in einem entwickelten Kulturvolke 
ist, und ebensowenig die letzte Legitimität, die auch eine demokratische Verfassung in 
ihrer Weise bedarf. é Die geistige Macht in Deutschland, von der diese Überwindung 
nach menschlichem Ermessen [1932!] allein zu erwarten ist, ist der deutsche Protestan-
tismus.ñ In: Protestantismus und Demokratie, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 
3. Aufl. 1994, S. 297 (308). 

3   Vgl. nur Klaus Vogel, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine inter-
nationale Zusammenarbeit, 1964; Stephan Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwi-
schen Souveränität und Interdependenz, 1998; Matthias Herdegen, Internationalisie-
rung der Verfassungsordnung, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheo-
rie, 2010, § 7. 

4   Zu den Spannungen aus Universalität und Partikularität in Bezug auf das Staatskirchen-
recht Matthias Jestaedt, Universale Kirche und nationaler Verfassungsstaat, Essener 
Gespräche zum Thema Staat und Kirche 37 (2003), S. 87 ff. 
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torisch entweder ï so in Deutschland im Gefolge der Reformation ï an 

ein weltliches Territorium gebunden, ja: teilidentisch waren oder ï so die 
amerikanisch-freikirchliche Linie ï ohnehin mit stark antiinstitutionellem 
Verständnis als freiwilliger Zuammenschluss von Individuen in bewuss-
ter Nicht-Beziehung zu Staat und Herrschaft auftreten, sieht und sah sich 
die universelle katholische Kirche schon immer einer Vielzahl von 
Staats- und Herrschaftsformen gegenüber. Leicht überspitzt könnte man 

sagen, historisch wie systematisch ist der moderne Verfassungsstaat west-
licher Prägung eine Form des Protestantismus

5
. 

Ein Zweites: Die Kirche tritt mit universellem, ja absolutem Anspruch 
auf. Zumindest der demokratische Verfassungsstaat ist demgegenüber die 
Herrschaftsform des ï in älterer katholischer Doktrin ï Relativismus, ver-

fassungsstaatlich würde man eher von Pluralismus sprechen, da Demo-
kratie ï insbesondere die parlamentarische Demokratie ï sich von vorn-
herein ganz unterschiedlichen Sichtweisen und Prägungen öffnen muss, 
nicht die Verwaltung einer Wahrheit, sondern die institutionelle Form 
eines Meinungs-, Anschauungs- und Interessenkampfes bzw. -
ausgleichs darstellt

6
. Man könnte leicht weitere derartige Gegensätze 

zwischen Katholizismus und Verfassungsstaat aufführen. 

Auf der anderen Seite finden wir in der Gegenwart Phänomene einer 
Überidentifikation der Kirche(n) mit dem Verfassungsstaat. Nicht nur ï 
aber besonders gut beobachtbar ï in Zeiten von Verfassungsjubiläen ken-
nen das Lob und die Identifikation kaum Grenzen

7
. Zum Ärgernis oder 

zur Gefahr werden solche Tendenzen dann, wenn theologische Argumen-
tation oder schlicht Verkündigung durch den Verweis auf Rechtsnormen, 

                    
5   Vgl. ähnlich in anderem Zusammenhang Christoph Schönberger, Rezension, JZ 2007, 
S. 628; im Hinblick auf das Ăungebrocheneñ Verhªltnis von Staat und evangelischer 
Kirche vor 1918 spricht Rudolf Smend, Protestantismus und Demokratie (Fn. 2), S. 
298, hinsichtlich des Dienstes in und am Staat von Ăin einem neuen Sinn Gottes-
dienstñ. 

6  Statt vieler nur Peter Badura, Die parlamentarische Demokratie, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, 3. Aufl. 
2004, § 25 Rdnr. 27 ff.; Oliver Lepsius, Die erkenntnistheoretische Notwendigkeit des 
Parlamentarismus, in: Bertschi u.a. (Hrsg.), Demokratie und Freiheit, 1999, S. 123 ff. 

7   Ausgewogen etwa die Predigt von Erzbischof Robert Zollitsch beim Ökumenischen 
Gottesdienst aus Anlass des 60. Jahrestages der Verkündung des Grundgesetzes am 30. 
Mai 2009 im Bonner Münster, Pressemelddung Nr. 73 der Deutschen Bischofskonfe-
renz vom 30. Mai 2009 ï veröffentlicht auch unter 
 http://www.dbk.de/en/presse/aktuelle-meldungen/details/?tx_ttnew... 
Auch zum Folgenden Christian Waldhoff, Die Kirchen und das Grundgesetz nach 60 
Jahren, in: Hillgruber/Waldhoff (Hrsg.), 60 Jahre Bonner Grundgesetz ï eine geglückte 
Verfassung? 2010, S. 151 ff.; dass es auch in der Weimarer Zeit bereits Rezeptionen 
aus der Staatslehre in die (protestantische) Theologie gegeben hat zeigt Stefan Korioth, 
Evangelisch-theologische Staatsethik und juristische Staatslehre in der Weimarer Re-
publik und der frühen Bundesrepublik, in: Cancik u.a. (Hrsg.), Konfession im Recht, 
2009, S. 121 ff. 

http://www.dbk.de/en/presse/aktuelle-meldungen/details/?tx_ttnew
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vorrangig solche des Verfassungsrechts, ersetzt werden. Hier seien ï in 

Erweiterung meines Themas ï neben Beispielen aus dem Bereich der ka-
tholischen Kirche vorübergehend auch solche evangelischer Kirchenre-
präsentanten einbezogen. Nachdem etwa der naturrechtliche Diskurs in 
katholischen Stellungnahmen mehr oder weniger ausgedient hatte, haben 
die Kirchen erkannt, Ăwelche Mºglichkeiten das Grundgesetz bietet, um 
konfessionell inspiriertes Denken im Staat zur Geltung zu bringenñ

8
. Das 

kann jedoch auch zum Problem werden: Wenn etwa Kirchenführer in den 
Debatten über den Lebensschutz statt auf theologische Positionen einzu-
gehen mit dem Grundgesetz argumentieren; so etwa jüngst der bayerische 
Landesbischof Johannes Friedrich im ökumenischen Festgottesdienst 
zum 60. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes im Bonner Müns-
ter: ĂWir sollten in unseren ethischen Debatten ¿ber den Schutz des Le-

bens am Anfang und am Ende immer wieder auf diesen Grundsatz unse-
res Grundgesetzes [die Menschenw¿rde des Art. 1 Abs. 1] rekurrieren.ñ

9
 

Ähnliches ist mir aus einer Predigt des Münchener Kardinals Friedrich 
Wetter im Dankgottesdienst zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 
in München in Erinnerung. Es befremdet auch, wenn Bischof Wolfgang 
Huber im ökumenischen Gottesdienst aus Anlass des Verfassungsjubilä-

ums ausführt: ĂDas Grundgesetz, dessen Jubilªumstag uns zusammen-
f¿hrt, gibt uns den Ton vor, in dem wir heute Gottesdienst feiern.ñ

10
 

Wenn ausgef¿hrt wird, dass die Menschenrechte Ăinzwischen einen 
Schwerpunkt der christlichen Ethikñ bilden

11
, muss der Gefahr begegnet 

werden, dass die christliche Ethik mit weltlichen Kategorien, statt mit ih-
rem Argumentationsarsenal debattiert. Gefahren und Fehlentwicklungen 

drohen von kirchlichen Versuchen, die Verfassung zu interpretieren: So 
wenn etwa in der Erklªrung ĂChristentum und politische Kulturñ von 
1997 die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes als rechtlich ver-
pflichtend auch für die Gesellschaft postuliert wird

12
. Freilich hat auch 

die kirchliche Überidentifikation mit einem Staat ï wiederum mit konfes-

                    
8   Dieter Schwab, Konfessionelle Denkmuster und Argumentationsstrategien im Fami-

lienrecht, in: Cancik u.a. (Hrsg.), Konfession im  Recht, 2009, S. 163 (177). 
9   Zitiert nach der Pressemitteilung der EKD vom 30.5.2009: Dankbar für den Staat des 

Grundgesetzes. Leitender Bischof der VELKD predigt im ökumenischen Festgottes-
dienst der ACK im Bonner Münster. Vgl. zur Auslegung von Art. 6 GG etwa ferner 
den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst, 60 Jahre Grundgesetz ï ĂVer-
mªchtnis als Verpflichtungñ, http://www.katholisch.de/Nachricht.aspx?NId=1268. 

10  Zitiert nach der Pressemitteilung der EKD vom 22.5.2009: Zuversicht schöpfen aus 
Vertrauen. Ansprache des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Bischof Wolfgang Huber, im ¥kumenischen Gottesdienst Ă60 Jahre Grundge-
setzñ am 22. Mai 2009 im Berliner Dom. 

11  Vgl. etwa: Wolfgang Huber, Die Religionen und der Staat, Vortrag auf Einladung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn am 2. Februar 2005, Abschnitt VI, hier zitiert nach 
EKD-Pressedienst. 

12  Erklªrung des Rates der EKD ĂChristentum und politische Kulturñ vom Oktober 1997, 
EKD-Text Nr. 63, hier zitiert nach dem EKD-Pressedienst, Einleitung, Textziffern 1 
und 2. 
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sionellen Besonderheiten ï in unterschiedlichen historischen und politi-

schen Zusammenhängen eine gewisse Tradition
13

. Meine Kritik behauptet 
nicht, dass hier inzwischen der Schwerpunkt kirchlicher Verkündigung 
und Stellungnahme liegt; sie will lediglich auf Gefahren hinweisen

14
. 

Als einleitendes Fazit bleibt festzuhalten: Das Verhältnis von Katholi-
zismus und Verfassungsstaat erscheint höchst ambivalent ï in histori-

scher Perspektive war es ein Verhältnis der Bekämpfung, in der Gegen-
wart scheint es teilweise ein Verhältnis der Überidentifikation zu sein. 
Ein ĂNormalverhªltnisñ scheint es selten gegeben zu haben. Diesem Phä-
nomen möchte ich mich in den nächsten 40 Minuten unter drei Fragestel-
lungen näher zuwenden: Zunächst werden die beiden Hauptfelder staats-
rechtlichen Interesses ï die Grundrechte (unter II.) und die Herrschaftsle-

gitimation (unter III.) ï unter unserer Fragestellung behandelt werden. 
Anschließend soll die historische Realität näher ins Blickfeld rücken (un-
ter IV.). 

Es wird sich zeigen, dass die ĂMitwirkungñ am Verfassungsstaat, seinen 
Funktionen, der konkreten Verfassunggebung oftmals größer, positiver, 

spannungsfreier und konstruktiver war, als die zeitgenössische kirchliche 
Doktrin zu diesen Fragen. Diese schon hier einzuführende Diskrepanz er-
klärt auch den Titel des Vortrags, bei dem bewusst der eher unscharfe 
Begriff des ĂKatholizismusñ als historisch und soziologisch beschreiben-
de Sammelbezeichnung oder Oberbegriff über die Kirche als solcher und 
katholisch geprägten Akteuren und Institutionen in verschiedenen Kon-

texten gewählt wurde
15

. 

Eine letzte Vorbemerkung: Dieses Thema gerade hier in Freiburg anzu-
sprechen ist für mich als noch relativ jungem Fachvertreter ein Wagnis 
angesichts der gerade an diesem Ort für die Themenstellung präsenten 
Fachkompetenz. Ich möchte nur zwei Namen aus meiner Zunft stellver-

                    
13  Vgl. für die evangelische Seite Gerhard Robbers, Menschenrechte aus Sicht des Pro-

testantismus, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland 
und Europa, Bd. 1, 2004, Ä 9 Rdnr. 1: ĂDie Menschenrechte bilden heute ein Zentrum 
der protestantischen Ethik.ñ 

14  Vgl. in etwas anderem Zusammenhang ähnlich Josef Isensee, Die katholische Kirche 
und das verfassungsstaatliche Erbe der Aufklärung, in: FS für Herbert Schambeck, 
1994, S. 213 (218 f.). 

15  Isensee, Die katholische Kirche und das verfassungsstaatliche Erbe der Aufklärung 
(Fn. 14), S. 218, 244 ff.; vgl. ähnlich in Bezug auf die Rezeption moderner Grund- und 
Menschenrechte dens., Keine Freiheit dem Irrtum, ZRG Kan. 104 (1987), S. 296 (300, 
328 und öfter); für das 19. Jh. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, 
Bd. 1: Arbeitswelt und B¿rgergeist, 1998, S. 453; f¿r den ¦bergang zu ĂWeimarñ Ul-
rich von Hehl, Staatsverständnis und Strategie des politischen Katholizismus in der 
Weimarer Republik, in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Die Weimarer Republik 
1918-1933, 1987, S. 238 (240, 243 f. und öfter). 
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tretend hervorheben: Alexander Hollerbach
16

 und Ernst-Wolfgang  

Böckenförde
17

 war und ist mein Thema in je unterschiedlicher Weise eine 
zentrale wissenschaftliche Lebensfrage. 

II. Katholizismus und Grundrechte 

Die modernen Grundrechte ï auf internationaler Ebene die modernen 

Menschenrechte ï sind als Ăkonstitutives Element freiheitlicher Verfas-
sungsstaatenñ

18
 geradezu ihre Signatur. Sie stellen das genuine Produkt 

des liberalen westlichen Modells dar, wie es sich insbesondere in Nord-
amerika vor und nach dem Unabhängigkeitskampf ausgebildet hat und im 
revolutionären Frankreich modifizierend aufgenommen worden ist. Im 
deutschen Verfassungsstaat mit der üblichen Verspätung angekommen, 

ist das Grundgesetz um so stärker durch seine Grundrechte geprägt: Ge-
rade diese sollten das deutlichste Zeichen gegenüber dem gerade über-
wundenen Unrechtsstaat sein ï programmatisch durch die Positionierung 
des Grundrechtskatalogs an der Spitze der Verfassung mit einer wiede-
rum eher programmatischen als operationablen Norm, der Menschenwür-
degarantie als erstem Artikel. Ich möchte mich drei Aspekten im Verhält-

nis von Katholizismus und Grundrechten zuwenden: Dem Kampf um die 
Ideengeschichte der Grundrechte zwischen unbestreitbaren christlichen 
Wurzeln und vereinnahmenden Interpretationen der Grundrechte durch 
den Katholizismus(dazu sogleich unter 1.), konfessionellen Prägungen 
bei der Grundrechtsinterpretation unter dem Grundgesetz (unter 2.) sowie 
dem Spannungsfeld zwischen der katholischen Position zu Grundrechten 

und einem wirklichen oder vermeintlichen Grundrechtsdefizit in Kirche 
bzw. Kirchenrecht (abschließend unter 3.). 

1. Die Grundrechte zwischen Aufklärung und christlichem Menschenbild 

Ausgangspunkt ist die vielinterpretierte Tatsache, dass die katholische 

Kirche erst mit dem Zweiten Vatikanum ihren Frieden mit den Grund- 

                    
16 Vgl. nur Alexander Hollerbach, Katholizismus und Jurisprudenz. Beiträge zur Katholi-

zismusforschung und zur neueren Wissenschaftsgeschichte, 2004; darin v.a.: Katholi-
sche Kirche und Katholizismus vor dem Problem der Verfassungsstaatlichkeit, S. 91 
ff.; Rechts- und Staatsdenken im deutschen Katholizismus der Weimarer Zeit, S. 110 
ff.  

17  Vgl. nur Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat ï Gesellschaft ï Kirche, in: ders., Schrif-
ten zu Staat ï Gesellschaft ï Kirche. Bd. 3: Religionsfreiheit. Die Kirche in der mo-
dernen Welt, 1990, S. 113 ff. 

18  Horst Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl. 2004, Vorb. 
Grundrechte Rdnr. 1; zur hier nicht weiter ventilierten Frage nach der Universalität 
von Menschenrechten Ludger Kühnhardt, Die Universalität der Menschenrechte, 
1987; Norbert Brieskorn, Menschenrechte, 1997, S. 163 ff.; Henry Shue, Menschen-
rechte und kulturelle Differenz, in: Gosepath/Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Men-
schenrechte, 1998, S. 343 ff. 
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und Menschenrechten gemacht hat. Offiziell wurde erst hier zumindest 

die Religionsfreiheit ï nicht nur verfassungsgeschichtlich eines der ĂMut-
tergrundrechteñ

19
 ï mittels der nunmehr geteilten Unterscheidung zwi-

schen Legalität und Moralität, d.h. zwischen weltlichem Recht und Mo-
ral, zwischen weltlicher und kirchlicher Sphäre anerkannt und zumindest 
insofern die Frontstellung zu den Staats- und Herrschaftsformen, die die 
modernen Grundrechte hervorgebracht haben, wenn nicht beseitigt, so 

doch gemildert. Doch unabhªngig von dieser spªten ĂBekehrungñ der 
Kirche ist nach den geistigen Grundlagen von Grund- und Menschenrech-
ten zu fragen

20
. Die Ideengeschichte der Grundrechte lässt sich dabei 

nicht auf eine geistesgeschichtliche Prªgung radizieren: ĂRichtigerweise 
ist von einer pluralen, historisch vielfältigen und letztendlich kontingen-
ten Mehrzahl unterschiedlicher und unterschiedlich gewichtiger Strö-

mungen auszugehen.ñ
21

 Die beiden Hauptstränge modernen Menschen-
rechtsdenkens ï die individualistische und die universalistische Perspek-
tive ï stehen jeweils unterschiedlich in einem Spannungsverhältnis zu 
spezifisch katholischem Denken, zur Doktrin der Kirche

22
: Zumindest der 

Individualismus der Aufklärung hat sich historisch gegen die Kirche ent-
wickelt und die daran anknüpfenden gesellschaftsvertraglichen Lehren 

                    
19 Zu der dazu bestehenden (historischen) Kontroverse siehe den Sammelband von Schnur 

(Hrsg.), Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte, 1964. 
20  Auf den besonderen Bezug gerade der Grundrechte zu christlichem Gedankengut weist 

Peter Lerche, Christentum und Staatsrecht, in: Tomandl (Hrsg.), Der Einfluss des ka-
tholischen Denkens auf das positive Recht, 1970, S. 85 (88 ff.), hin; insgesamt auch 
Hans Maier, Die Kirche und die Menschenrechte ï eine Leidensgeschichte? Commu-
nio 10 (1981), S. 501 ff. und jetzt ausführlich Fabian Wittreck, Jesus Christus oder 
Immanuel Kant ï Auf wessen Schultern ruht das Grundgesetz?, in: ders. (Hrsg.), 60 
Jahre Grundgesetz ï Verfassung mit Zukunft? 2010, S. 9 (17 ff.). 

21  Dreier (Fn. 18), Rdnr. 1 m.w.N. 
22  Vgl. die Nachweise aus kirchlichen Verlautbarungen bei Isensee, Keine Freiheit dem 

Irrtum (Fn. 15), S. 296 ff.; dort auch ausführliche Darlegung und Interpretation der 
Entwicklung dieser wechselseitigen Abneigung vor dem Erfahrungshorizont der roma-
nischen Staatenwelt, die in drei historische Phasen eingeteilt wird: Die Ăantiliberale 
Phaseñ nach 1789; deren Hºhepunkt und ¦berwindung unter Leo XIII. sowie das 
Zweite Vatikanum mit der grundsätzlichen Anerkennung auch der Religionsfreiheit 
durch die Kirche. Wichtig in unserem Zusammenhang erscheint dabei insbesondere, 
dass sich das Papsttum auch in der ersten dieser Phasen weniger gegen die Menschen-
rechte als solche, als vielmehr gegen die Ăgeistigen Freiheitenñ, modern gesprochen: 
die Kommunikationsgrundrechte wandte, nicht etwa gegen den Schutz des Privatei-
gentums, den habeas-corpus Gedanken, das Folter- oder das Sklaverei-Verbot; vgl. 
ferner auch Maier, Kirche und Menschenrechte (Fn. 20), S. 507 ff.; Bernhard Stangl, 
Untersuchungen zur Diskussion um die Demokratie im Deutschen Katholizismus, 
1985, S.  102 ff.; Herbert Schambeck, Grundrechte in der Lehre der katholischen Kir-
che, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 
Bd. 1, 2004, § 8 Rdnr. 16 ff.; für die protestantische Kritik Wolfgang Huber, Grund-
rechte in der Kirche, in: Rau/Reuter/Schlaich (Hrsg.), Das Recht der Kirche, Bd. 1, 
1997, S. 518 ff.; insgesamt ders., Rechtfertigung und Recht. Über die christlichen 
Wurzeln der europäischen Rechtskultur, 1991, v.a. S. 12 ff.; Tine Stein, Himmlische 
Quellen und irdisches Recht. Religiöse Voraussetzungen des freiheitlichen Verfas-
sungsstaats, 2007. 
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sind gerade die Basis für säkulare Herrschaftsbegründungen. Das univer-

salistische Konzept der Menschenrechte steht in einem Konkurrenzver-
hªltnis zum universalistischen Anspruch der Kirche (ĂMenschenrechte als 
Weltmissionñ, Josef Isensee

23
). Antike Lehren ï sofern sie überhaupt 

fruchtbar werden konnten ï stellen die Basis für christliche wie säkular-
philosophische Ideenstränge dar. Als christliche Wurzel wird regelmäßig 
die auf die Genesis zurückgehende imago-Dei-Lehre herangezogen. Frei-

lich gilt auch hier: Aussagen über die Stellung des Einzelnen gegenüber 
staatlicher Ordnung waren und konnten damit nicht verbunden sein. Auch 
die Idee der Gleichheit aller Menschen gehörte seit je zur christlichen 
Lehre: ĂDoch die Gleichheit der Kinder Gottes ist nicht die Rechtsgleich-
heit der Menschenrechte, auch nicht die Égalité der liberalen Demokra-
tie.ñ

24
 Erst durch die Säkularisierung derartigen religiösen Gedankenguts 

in der Aufklärung konnten ï sieht man von vormodernem ĂMenschen-
rechtsdenkenñ, etwa eines Pico della Mirandola, einmal ab ï solche An-
sätze Grundlage für rechtlich positivierte Menschen- bzw. Grundrechte 
werden

25
. Damit fanden sie Eingang in ein zur damaligen Zeit tendenziell 

gegenläufiges Konzept zu Kirche und Kirchen. Außerdem stellt die Men-
schenwürdegarantie, auf welche die imago-Dei-Lehre am häufigsten und 

mit dem größten Nachdruck bezogen zu werden pflegt
26

, von vornherein 
ein völlig atypisches, historisch weitgehend vorbildloses, kaum operatio-
nables und damit eher eine Art ĂGrundrechtszielbestimmungñ darstellen-
des Grundrecht dar, das sich nur bedingt für Verallgemeinerungen eignet. 
Für die Menschenwürdegarantie hat Isensee das wie folgt charakterisiert: 
ĂDie Idee der Menschenw¿rde, historisch ªlter, philosophisch prinzipiel-

ler als die Menschenrechte, führt nicht mit logischer Konsequenz zum li-
beralen Freiheitsentwurf. Vielmehr ist dieser unter den gesellschaftlichen 
Bedingungen der Gegenwart ihre geschichtliche Konsequenz. Dieser 
Konsequenz aber versagen sich die Pªpste des 19. Jahrhunderts.ñ

27
 Der 

                    
23  Josef Isensee, Menschenrechte als Weltmission, 2009; vgl. demgegenüber jedoch den 

Einfluss des katholischen Denkens herausstellend Thilo Rensmann, Wertordnung und 
Verfassung, 2007, S. 21 ff., 32 f. 

24  Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 332; dazu differenziert jeweils Arnoldt 
Angenendt, Toleranz und Gewalt, 2. Aufl. 2007, S. 190 ff.; Stein, Himmlische Quellen 
(Fn. 22), S. 112 ff. 

25  Vgl. treffend Peter Lerche, Christentum und Staatsrecht, in: Tomandl (Hrsg.), Der Ein-
fluss des katholischen Denkens auf das positive Recht, 1970, S. 85 (86): ĂDaher sind 
zahlreiche verfassungsrechtliche Substanzen von ihrem christlichen Ursprung oder 
doch ihren christlichen Einflüssen nicht zu lösen, mögen sie sich auch anders etikettie-
ren, oder sogar ihre christlichen Urspr¿nge oder Einfl¿sse bisweilen verh¿llen.ñ 

26  Vgl. etwa Herbert Schambeck, Grundrechte in der Lehre der katholischen Kirche, in: 
Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. 1, 
2004, § 8 Rdnr. 8 ff.; Stein, Himmlische Quellen (Fn. 22), S. 223 ff., 298 ff.; Ange-
nendt, Toleranz (Fn. 24), S. 110 ff.; zur Würdekonzeption Kants Dietmar von der 
Pfordten, Menschenw¿rde, Recht und Staat bei Kant, 2009; zu beiden ĂQuellenñ jetzt 
auch Wittreck, Jesus Christus oder Kant (Fn. 20), S. 17 f., 22 f.  

27  Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 334. 
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überragende ideengeschichtliche Strang für Grund- und Menschenrechte 

bleibt das rationalistische Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts, kul-
minierend in der Aufklärung

28
. Die Vorstaatlichkeit von Rechten wird 

durch den Rückgriff auf die Lehre vom Gesellschaftsvertrag und damit 
rein säkular begründet: Herrschaft dient der Freiheitssicherung von life, 
liberty und property des Individuums

29
. Das musste nicht emanzipato-

risch oder demokratisch anknüpfungsfähig sein, war es jedoch oftmals. 

Für die deutsche Tradition hat Kant diese Zusammenhänge in der konse-
quenten Anknüpfung an das sittlich autonome Individuum für jegliche 
Herrschaftslegitimation bis heute wirkmächtig formuliert

30
.  

Hinzuweisen ist noch auf die Okkupation bestehender Grundrechte, ins-
besondere ihrer Interpretation mittels naturrechtlicher Ansätze. Für die 

Weimarer Zeit können hier etwa Bemühungen Carl Schmitts bei der 
Entwicklung eines institutionellen Grundrechtsverständnisses durch die 
Übertragung und Veränderung der wiederum teilweise durch katholisches 
Denken inspirierten institutionellen Rechtslehre Maurice Haurious ge-
nannt werden

31
, unter dem Grundgesetz erfasste die übertriebene und 

teilweise schädliche Naturrechtsrenaissance der 1950er Jahre auch Teile 

der Staatsrechtslehre, am Rande auch das Bundesverfassungsgericht ï 
wenn auch sehr viel weniger als den gleichlozierten Bundesgerichtshof

32
. 

                    
28  Dreier (Fn. 18), Rdnr. 5; Diethelm Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im 

deutschen Naturrecht, 1976; Thomas Würtenberger, Von der Aufklärung zum Vor-
märz, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Euro-
pa, Bd. 1, 2004, § 2 Rdnr. 26 ff. 

29  Zur Ideengeschichte und Philosophie statt aller Wolfgang Kersting, Die politische Phi-
losophie des Gesellschaftsvertrags, 1994. 

30  Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre, § B (Akademie-Ausgabe VI, S. 
230), Rechtslehre, § 46 (Akademie-Ausgabe VI, S. 313 f.); ders., Über den Gemein-
spruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis, Vom Ver-
hältniß der Theorie zur Praxis im Staatsrecht (AA VIII 289 f.); dazu je unterschiedlich 
etwa Ralph-Alexander Lorz, Modernes Grund- und Menschenrechtsverständnis und die 
Philosophie der Freiheit Kants, 1993; Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 1992, 
S. 15 f., 122 ff.; Peter Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, 2002, S. 7 
ff., 340 ff. 

31  Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 170 ff.; ders., Freiheitsrechte und institutio-
nelle Garantien der Reichsverfassung (1931), in: ders., Verfassungsrechtliche Aufsät-
ze, 3. Aufl. 1985, S. 140 ff.; ders., Inhalt und Bedeutung des zweiten Hauptteils der 
Reichsverfassung, in: Anschütz/Thoma (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staatsrechts, 
Bd. 2, 1932, S. 572 (595 ff.); zur Bedeutung oder Nichtbedeutung solcher Einrich-
tungsgarantien unter dem Grundgesetz vgl. Klaus Stern, Idee und Elemente eines Sys-
tems der Grundrechte, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, 1. Aufl. 1992, § 109 Rdnr. 50 ff.; Ute Mager, Ein-
richtungsgarantien, 2003. 

32  Hermann Weinkauff, Der Naturrechtsgedanke in der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes, NJW 1960, S. 1689 ff.; Hans-Dieter Schelanske, Naturrechtsdiskussion in 
Deutschland. Ein Überblick über zwei Jahrzehnte: 1945-1965, 1968; Heinz Mohn-
haupt, Zur ĂNeugr¿ndungñ des Naturrechts nach 1945, in: Schrºder/Simon (Hrsg.), 
Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945-1952, 2001, S. 97 ff.; aus der frü-
hen Judikatur des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 2, 381 ï grundsätzliches Be-
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Derartige Ansätze haben sich nicht gehalten und mussten sich auch nicht 

halten, da das Grundgesetz mit der positivierten umfassenden Grund-
rechtsgebundenheit jeglicher Staatsgewalt die damit intendierten Ziele 
ohnehin in geltendes Recht gegossen hat und die Diskussionen über die 
ĂVorstaatlichkeitñ von Grundrechten zumindest für die Rechtsdogmatik 
und damit die Rechtsanwendung schlicht irrelevant geworden sind

33
, sich 

seither lediglich für Glaubensbekenntnisse eignen. In der gegenwärtigen 

deutschen Staatsrechtslehre gibt es wohl keinen ernsthaften Vertreter 
mehr, der irgendwie naturrechtliche Ansätze bei der Verfassungsinterpre-
tation konkret und explizit bemüht. Das ist meines Erachtens ï auch aus 
katholischer Perspektive ï kein Verlust

34
. 

In der Gegenwart kann ï wie einleitend bereits festgestellt ï zum Teil ei-

ne übertriebene Aneignung einer vornehmend grundrechtlich inspirierten 
Ethik auf Kosten theologischer Substanz beobachtet werden, die Men-
schenrechte wurden zum ĂGegenstandñ der ĂBotschaftñ der Kirche

35
. Auf 

internationaler Ebene gehört der Hl. Stuhl zu den Protagonisten des Men-
schenrechtsdiskurses

36
. In den Worten Isensees: ĂDas Bekenntnis, das die 

katholische Kirche heute für die Menschenrechte in aller Welt ablegt, er-

scheint den Zeitgenossen, wie immer sie auch zur Kirche stehen, als et-
was Normales. Es stellt sich als sinnvolle, vielleicht sogar als notwendige 
Konsequenz des christlichen Glaubens und des kirchlichen Auftrags 
dar.ñ

37
 Dieser Paradigmenwechsel findet ï wie so oft ï aus dem Unwillen 

heraus die eigene Lehre zu historisieren eher subkutan statt offen statt
38

. 
Eine zu offene, zumindest eine zu einseitige Einverleibung der Grund-

rechte des modernen Verfassungsstaats durch die katholische Kirche ist 
nicht unproblematisch. 

                    
kenntnis zu überpositivem Recht; ferner auch BVerfGE 1, 14 (61) zur Bindung der 
Verfassunggebenden Gewalt an überpositives Recht; vgl. etwa zur Abgrenzung dann 
jedoch klar BVerfGE 10, 59 (81, 84 f.) zum väterlichen Stichentscheid im Familien-
recht; dazu wiederum Hollerbach, Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 106; insgesamt 
Bernd Rüthers, Rechtstheorie, 1999, Rdnr. 430 ff, 262 ff.; die Bindung des Verfas-
sunggebers klar ablehnend Christian Waldhoff, Die Entstehung des Verfassungsgeset-
zes, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 8 Rdnr. 19 ff. 

33  Dreier (Fn. 18), Rdnr. 69. 
34  Vgl. differenziert auch Hollerbach, Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 107; ferner 

Rüthers, Rechtstheorie (Fn. 32), Rdnr. 411 ff. 
35  Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 299. 
36 Hermann Weber, Religionsfreiheit im nationalen und internationalen Verständnis, 

ZevKR 45 (2000), S. 109 (135 ff.); Rainer Grote, Die Religionsfreiheit im Spiegel 
völkervertraglicher Vereinbarungen zur politischen und territorialen Neuordnung, in: 
ders./Marauhn (Hrsg.), Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestimmung, 
Minderheitenschutz und Staatskirchenrecht, 2001, S. 3 (29); Christian Waldhoff, 
Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht. Einwirkungen des Völker- und Eu-
roparechts, in: Heinig/Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungs-
recht? 2007, S. 251 (261, 263 f.). 

37  Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 296 f. 
38  Ebd., S. 307. 
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2. Konfessionelle Prägungen bei der Grundrechtsinterpretation unter 

dem Grundgesetz? 

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach konfessionellen Prägungen 
in der bundesrepublikanischen Grundrechtslehre

39
. Die Diskussion über 

wirklich oder vermeintliche konfessionelle Prägungen bei der Verfas-
sungsinterpretation stammt aus den USA. In Deutschland haben vor al-

lem Ulrich Haltern und Stefan Korioth Beobachtungen in diese Richtung 
ï exemplifiziert etwa an einer protestantischen Deutung der Menschen-
würde, einer politischen Theologie des Souveränitätsbegriffs oder dem 
protestantischen Staatsdenken im ¦bergang von ĂWeimarñ zu ĂBonnñ ï 
getätigt

40
.  

Die institutionellen Grundrechtslehren der Zwischenkriegszeit wurden 
bereits als modifizierende Übertragung eines durchaus katholisch gepräg-
ten institutionellen Rechtsdenkens aus Frankreich erwähnt. Im Weimarer 
Kontext sollten solche institutionellen Garantien und Institutsgarantien, 
die vorfindliche Sozialerscheinungen (wie Ehe und Familie, ein vorstaat-
liches Eigentum u.ä.) bzw. Rechtseinrichtungen (wie etwa das Berufsbe-

amtentum) als auch durch den Gesetzgeber zu achtende Grundrechtsker-
ne schützen. Dieser Ansatz ist ï gegenteiligen Äußerungen der Staats-
rechtslehre zum Trotz ï angesichts der positivierten Grundrechtsbindung 
des demokratischen Gesetzgebers und der Entwicklung materialer und ef-
fektiv funktionierender Schranken-Schranken wie der Wesensgehaltsga-
rantie und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weitgehend funktions-

los
41

, bleibt im Folgenden demnach auch außer Betracht. 

Das wirklich typische, innovative und weitgehend vorbildlose der deut-
schen Grundrechtsentwicklung seit 1949 ist die teilweise stark akzentu-
ierte sog. objektive Grundrechtsdimension, d.h. ein Grundrechtsverständ-
nis, das neben dem überkommenen liberalen Eingriffsabwehr- und damit 

Freiheitsschutz die Grundrechte als Katalog von Werten versteht, die alle 
Rechtsbereiche Ădurchdringenñ, die in jeder rechtlichen Situation ihre di-

                    
39  Vgl. als den Versuch einer Gesamtinterpretation Walter Schmidt, Grundrechte ï Theo-

rie und Dogmatik seit 1946 in Westdeutschland, in: Simon (Hrsg.), Rechtswissenschaft 
in der Bundesrepublik, 1994, S. 188 ff. Zur konfessionellen Prägung von Recht vgl. 
die Sammelbände von Horst Dreier/Eric Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als 
Grund und Grenze des Rechts, 2008; Pascale Cancik u.a. (Hrsg.), Konfession im 
Recht, 2009; Christian Waldhoff (Hrsg.), Recht und Konfession ï Konfessionalität im 
Recht?, erscheint 2011, mit Beiträgen von Andreas Thier, Rudolf Uertz, Stefan Rup-
pert, Hans Michael Heinig und Ansgar Hense. 

40  Ulrich Haltern, Unsere protestantische Menschenwürde, in: Bahr/Heinig (Hrsg.), Men-
schenwürde in der säkularen Verfassungsordnung, 2006, S. 93 ff.; ders., Was bedeutet 
Souveränität? 2007; Stefan Korioth, Evangelisch-theologische Staatsethik (Fn. 7); für 
die US-Diskussion Sandford Levinson, Constitutional Faith, 1988. 

41  Differenziert a.A. Mager, Einrichtungsgarantien (Fn. 31). 
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rigierende Kraft entfalten und entsprechend zu beachten sind
42

. Chancen 

und Gefahren der Entwicklung zum verfassungsgerichtlichen Jurisdikti-
onsstaat, der Konstitutionalisierung der einfachgesetzlichen Rechtsord-
nung, da unter diesen Prämissen das Verfassungsgericht in praktisch je-
den Rechtsstreit eingreifen kann, sind ausführlich diskutiert worden. In 
der Übersteigerung kann der Grundrechtskatalog ï durchaus in Anknüp-
fung an historische Vorbilder aus dem Bereich der Menschenrechte ï zi-

vilreligiösen Charakter entfalten
43
, zum ĂWertebuchñ der Nation, zum 

ethischen Minimalkonsens bis hin zu Sakralisierungstendenzen von Ver-
fassung und Verfassungsrecht

44
 reichen. Diese spezifisch bundesrepubli-

kanische Grundrechtsakzentuierung ist nichts anderes als der Siegeszug 
der Smendschen Integrationslehre aus der Weimarer Zeit, die vom Bun-
desverfassungsgericht mit seinen drei grundrechtlichen Leitentscheidun-

gen aus den 1950er Jahren (ĂElfesñ
45
; ĂL¿thñ

46
 und das ĂApothekenur-

teilñ
47

) übernommen und dann fortgeführt wurde. Sieht man von den 
weitgehend funktionslos gewordenen Einrichtungsgarantien ab, könnten 
so die Materialisierung von Grundrechtsverständnis und -funktion als ge-
nuin Ăprotestantisches Rechtñ verstanden werden, denn Smend als der 
führende evangelische Kirchenrechtler seiner Zeit und durch und durch 

protestantisch geprägter Wissenschaftler darf in seinem personellen und 
sachlichen Einfluss nicht unterschätzt werden

48
. Kritik kommt jetzt ï 

                    
42 Vgl. etwa Horst Dreier, Dimensionen der Grundrechte, 1993, S. 10 ff.; zum Zusam-

menhang mit Smends Ăprotestantischerñ Staatslehre Korioth, Evangelisch-theologische 
Staatsethik (Fn. 7), S. 131. 

43  Vgl. etwa Hermann Lübbe, Staat und Zivilreligion. Ein Aspekt politischer Legitimität, 
in: ders. u.a., Legitimation des modernen Staates, 1981, S. 40 ff. 

44  Hierzu etwa Horst Dreier, Gilt das Grundgesetz ewig? 2008, S. 98 ff.; für die Schweiz 
Andreas Kley, Sakralisierung von Staatsrecht und Politik, in: M®langes en lôhonneur de 
Pierre Moor, 2005, S. 95 ff.  

45  BVerfGE 6, 32; zum Hintergrund Diether Posser, Wilhelm Elfes: Vom CDU-Politiker 
zum Staatsfeind? In: ders., Anwalt im Kalten Krieg, 3. Aufl. 1999, S. 89 ff. 

46  BVerfGE 7, 198; ausführlich zu dem Verfahren, seinem Hintergrund, seinen Wirkun-
gen und seiner Rezeptionsgeschichte Thomas Henne/Arne Riedlinger (Hrsg.), Das 
Lüth-Urteil aus (rechts-)historischer Sicht, 2005; vgl. auch die Bemerkung bei Korioth, 
Evangelisch-theologische Staatsethik (Fn. 7), S. 141 f.: ĂVielleicht steht das L¿th-
Urteil aus dem Jahre 1958, maßstabsetzend in vielerlei Hinsicht, auch für die Heraus-
bildung einer eigenstªndigen Verfassungsethik.ñ, wobei freilich die Pointe darin be-
standen habe, dass mit der Aufrichtung einer eigenständigen Verfassungsethik der Re-
kurs auf das Naturrecht in der ĂNaturrechtsrenaissanceñ der 1950er Jahre gerade aus-
geschaltet werden konnte: ĂDie hier entstehende grundrechtsbezogene āWertord-
nungsô-Rechtsprechung immunisierte das Verfassungsrecht gegenüber konfessionellen 
Einfl¿ssen.ñ (Ebd., S. 142). 

47  BVerfGE 7, 377. 
48  Bezeichnend etwa, wenn Smend 1966 seine in diesem Zusammenhang zentrale Integra-
tionslehre als Teil einer Ăevangelischen Ethik des Einzelnen im Staatñ charakterisiert, 
ders., Art. ĂIntegrationñ, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 3. Aufl. 1994, S. 
482 (486); dazu näher Korioth, Evangelisch-theologische Staatsethik (Fn. 7), S. 129 
ff.; in etwas anderem Zusammenhang teilweise ähnlich Haltern, Souveränität (Fn. 41), 
S. 55 ff.; allgemeiner zu Ăprotestantischem Menschenrechtsdenkenñ Gerhard Robbers, 
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wenn diese konfessionellen Personalisierungen gestattet sind
49

 ï an zent-

raler Stelle in Anknüpfung an Schmitt mit Ernst-Wolfgang Böckenförde 
von katholischer Seite. Mit allen Vorbehalten kann katholischem Verfas-
sungs- und Staatsdenken in der Tendenz eine schärfere Trennung zwi-
schen der religiösen und der säkularen Sphäre, zwischen Staat und Kirche 
unterstellt, ein stärkeres Abstellen auf Strukturen statt Inhalten und damit 
eine größere Sensibilität in Bezug auf ersatzreligiöse Funktionen etwa der 

Grundrechte unterstellt werden. 

3. Grundrechte in der Kirche versus Grundrechte und Kirche  

Irrelevant in unserem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Grundrechte 
innerhalb der katholischen Kirche keine Bedeutung gespielt haben und ï 

trotz gelegentlicher Tendenzen ï auch theologisch kaum spielen kön-
nen

50
. Das neuere, international ausgerichtete grund- und menschenrecht-

liche Engagement etwa des Hl. Stuhls steht dazu nicht im Widerspruch, 
beachtet man die unterschiedlichen Sphären von weltlicher und geistli-
cher Herrschaft: ĂWªhrend er [der Staat] zu jedweder Religion Distanz 
hält, verkörpert sie [die Kirche] eine bestimmte Religion. Sie ist daher 

auch nicht wie der Staat an die Religionsfreiheit gebunden. Vielmehr hat 
sie, über die Menschenrechte ihrer Mitglieder, an der Religionsfreiheit 
teil.ñ

51
 

III. Katholizismus und Herrschaftslegitimation  

1. Das Spannungsverhältnis zwischen Universalität der Kirche und kon-
kreter Herrschaftsordnung 

Die katholische Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte keine stringente 
Stellung zu Herrschaftslegitimation oder Herrschaftssystemen entwickelt. 

                    
Menschenrechte aus der Sicht des Protestantismus, in: Merten/Papier (Hrsg.), Hand-
buch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. 1, 2004, § 9. 

49  Kritik an Halterns Konzept bei Schönberger, Rezension (Fn. 5); durchaus im Sinne 
solcher Prägungen thematisierender Personalisierung jedoch Korioth, Evangelisch-
theologische Staatsethik (Fn. 7), S. 128 ff., der für die Gegenwart, ebd., S. 138 ff., frei-
lich überzeugend auch auf die Grenzen derartiger Ansätze hinweist. 

50  Wolfgang Rüfner, Die Geltung von Grundrechten im kirchlichen Bereich, Essener Ge-
spräche zum Thema Staat und Kirche 7 (1972), S. 9 ff.; in historischer Perspektive 
wiederum Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 317, der darlegt, dass die 
Kirche zwar den liberalen Freiheitsbegriff im 19. Jh. bekämpfte, gleichwohl für sich ï 
nicht für die Gläubigen und nicht für andere Religionen ï diese Freiheit im und vom 
Staat einforderte. Für das evangelische Kirchenrecht Huber, Grundrechte (Fn. 22); 
Robbers, Menschenrechte (Fn. 48), Rdnr. 55 ff.; Heinrich de Wall, in: ders./Muckel, 
Kirchenrecht, 2. Aufl. 2010, § 25 Rdnr. 6 f. 

51  Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 326; vgl. für ein strukturell ähnliches 
Feld Christian Waldhoff, Kirche und Streikrecht ï Streikrecht in der Kirche?, in: GS 
für Meinhard Heinze, 2005, S. 995 (999 f.). 
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Für die hier allein interessierende Neuzeit lag freilich die Identifikation 

mit Gottesgnadentum und ï für den deutschen Konstitutionalismus ï mo-
narchischem Prinzip nahe: ĂDie pªpstliche Staatslehre bedeutet unter den 
politischen Fronten des 19. Jahrhunderts Parteinahme für die Legitimität 
der alten monarchischen Mächte wider die Revolution und die Bewegun-
gen, die aus ihr entspringen.ñ

52
 Dies konnte für katholische Herrschaften 

mit katholischen Herrscherhäusern uneingeschränkt gelten, war jedoch 

letztlich verallgemeinerungsfähig. Einer zu eindeutigen Festlegung stand 
jedoch von Anfang an das Spannungsverhältnis zwischen der Universali-
tät der Kirche und der Partikularität konkreter Herrschaftsordnungen ent-
gegen: Die Kirche musste und muss in unterschiedlich legitimierten und 
organisierten Staaten ihren Auftrag erfüllen

53
. Eine zu starke Identifikati-

on mit einer konkreten Herrschaftsform konnte nicht nur beim System-

wechsel sondern auch in anders legitimierten Staaten zu Schwierigkeiten 
führen. Hinzu mag gekommen sein, dass mit dem Kirchenstaat zumindest 
bis 1870 eine eigene weltliche, den verfassungsrechtlichen Grundproble-
men von Legitimation und Organisation bedürftige Herrschaft existierte. 
Entscheidend waren und mussten der Kirche inhaltliche, aus ihrer Lehre 
und ihrem Auftrag hergeleitete Positionen sein: ĂDas katholische Natur-

rechtsdenken akzeptierte letztlich jede politische Ordnung, solange diese 
bestimmte Glaubensanforderungen erf¿llte.ñ

54
 Mit Leo XIII. löst sie sich 

allmählich daher aus dem Bündnis mit der Monarchie und geht zur Neu-
tralität in Staatsformfragen über

55
. Der einzelne Katholik wird zum Mit-

wirken in den unterschiedlichen Staatsformen im kirchlichen Sinne auf-
gerufen. Als Kontrollüberlegung sei noch kurz der Blick auf die protes-

tantischen Kirchen geworfen: Diese entstehen (in Deutschland) bereits in 
der reformatorischen Phase als Staatskirchen, die Frage der Stellung bzw. 
Stellungnahme zu weltlichen Herrschaftsformen ist damit von vornherein 
entschieden. Dies beseitigte ï zumindest oberflächlich betrachtet ï bis 
1918 die Probleme, um sie 1919 mit um so größerer Schärfe aufscheinen 
zu lassen. Man wird konstatieren müssen, das von einem vollkommen un-

terschiedlichen Ausgangspunkt aus die evangelische Kirche in Deutsch-

                    
52  Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 324; Hans Maier, Revolution und Kir-

che, 5. Aufl. 1988; ausführlich zum katholischen Staatsdenken Rudolf Uertz, Vom 
Gottesrecht zum Menschenrecht, 2005; ders., Katholizismus und demokratischer Ver-
fassungsstaat, in: Brocker/Stein (Hrsg.), Christentum und Demokratie, 2006, S. 114 ff.; 
hilfreiche Dokumentensammlung mit Übersetzungen bei Helmut Schnatz (Hrsg.), 
Päpstliche Verlautbarungen zu Staat und Gesellschaft, 1973. 

53  Vgl. wiederum Jestaedt, Universalität (Fn. 4). 
54  Christoph Möllers, Römischer Konziliarismus und politische Reform. Ernst-Wolfgang 

Böckenförde zum 80. Geburtstag, Zeitschrift für Ideengeschichte 3/2010, S. 107. 
55  Enzyklika ĂDiuturnum illudñ vom 8. Dezember 1882; im Originaltext und in ¦berset-

zung abgedruckt bei Schnatz, Verlautbarungen (Fn. 52), S. 69 ff.; dazu und insgesamt 
Rudolf Uertz, Vom Gottesrecht zum Menschenrecht, 2005, S. 236 ff.; Isensee, Keine 
Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 322 ff. (331); ders., verfassungsstaatliche Erbe der 
Aufklärung (Fn. 14), S. 241 f. 
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land ebenfalls historisch mit einem gestörten Verhältnis zur modernen 

Verfassungsstaatlichkeit behaftet gewesen ist. Das wird sich auch in der 
abschließenden Fallstudie zur Entstehung des Grundgesetzes zeigen (un-
ter IV 2).  

Das alles wäre sicherlich wesentlich differenzierter darzustellen, was hier 
aus Zeitgründen nicht geleistet werden kann. Es wäre unhistorisch und 

abwegig, dieses Verhalten aus heutiger Sicht pauschal zu kritisieren; es 
gilt, es zu analysieren und zu verstehen, um daraus ggf. Schlussfolgerun-
gen für die Gegenwart zu ziehen. Gleichwohl wird man konstatieren 
müssen, dass diese deutliche Bevorzugung überkommener inhaltlicher 
Positionen auf  Kosten einer Auseinandersetzung mit den Zentralfragen 
von Legitimation und Organisation bis in die jüngere Zeit hinein zu 

Nachteilen führen konnte und teilweise auch geführt hat. 

2.  Irrwege und Zwischenstationen 

Aus Zeitgründen verzichte ich auch, eine Darstellung von Irrwegen und 
Zwischenstationen auf dem Weg zur vollumfänglichen, aufrichtigen, ja ï 

wie einleitend konstatiert ï teilweise übertriebenen Affirmation von Ver-
fassungsstaatlichkeit hier auszubreiten. Staatsvorstellung und Staatslehre 
der Pªpste blieben in der Verteidigung Ăewiger Wahrheitenñ (allzu) lange 
Zeit vormodernen Kategorien verhaftet. Im Anschluss an Thomas von 
Aquin und über diesen an Aristoteles in einem teilweise fehlgedeuteten 
mittelalterlichen Herrschaftsverständnis mündet das im 19. Jh. in ein 

letztlich ungeschichtliches, universalistisch-organisches Staatsbild
56

. So 
haben ständestaatliche Vorstellungen etwa die Katholische Soziallehre 
noch lange geprägt

57
. Der entscheidende Schritt war die Anerkennung der 

Säkularität des Staates
58

 als weltlicher Herrschaft. Dies alles ï und dazu 
wäre einiges zu sagen

59
 ï überspringend, wende ich mich meinem letzten 

                    
56  Wiederum statt vieler nur Uertz, Gottesrecht (Fn. 55), S. 33 ff.; Isensee, Keine Freiheit 

dem Irrtum (Fn. 15), S. 322 ff.; ders., verfassungsstaatliche Erbe der Aufklärung (Fn. 
14), S. 233 ff. 

57  Anton Rauscher, Subsidiaritªtsprinzip und berufsstªndische Ordnung in ĂQuadragesi-
mo annoñ, 1958, v.a. S. 104 ff.; Joachim Hagel, Solidarität und Subsidiarität ï Prinzi-
pien einer theologischen Ethik? 1999, S. 298 ff.; zu ähnlichen Ansätzen im lutheri-
schen Staatsdenken Korioth, Evangelisch-theologische Staatsethik (Fn. 7), S. 133 f. 

58 ĂKlassischñ Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der 
Säkularisation, in: ders., Recht, Staat, Freiheit, 1991, S. 92 ff. (Erstveröffentlichung 
1967); jetzt im Überblick Klaus F. Gärditz, Säkularität und Verfassung, in: Depenheu-
er/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 5. 

59  Zum derzeitigen Stand vgl. als Überblicksdarstellungen etwa Joseph Listl, Kirche und 
Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft, 1978, S. 208 ff.; Stangl, 
Untersuchungen (Fn. 22); Hollerbach, Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 96 ff.; I-
sensee, verfassungsstaatliche Erbe der Aufklärung (Fn. 14), S. 214 ff.; ebd., S. 217 ff., 
insbesondere auch zu Argumentationsstrategien der Kirche, diese ĂWendeñ als Ăschon 
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größeren Punkt zu: der Diskrepanz zwischen kirchlicher Doktrin und po-

litischer Praxis im Hinblick auf vorliegende Fragestellung. 

IV. Die Diskrepanz zwischen kirchlicher Doktrin und politischer 

Praxis 

Bei meinem letzten Punkt wird der bewusst im Titel gewählte Begriff Ka-

tholizismus wieder relevant. Es wird zu zeigen sein, dass ï ich spreche 
jetzt nur für die deutsche Situation ï die Kirche regelmäßig wesentlich 
größere Schwierigkeiten mit dem modernen Verfassungsstaat besaß und 
vielleicht auch besitzen musste, als der deutsche Katholizismus als Ober-
begriff für Verbände, Parteien, Milieus und sonstige gesellschaftliche 
Emanationen des Katholischen

60
. Dies soll an zwei historischen Beispie-

len erläutert werden: Der zentralen Rolle des Zentrums im politischen 
Prozess des Kaiserreichs, v.a. jedoch der Weimarer Republik (unter 1.) 
sowie am kirchlichen bzw. katholischen Einfluss auf Verfassungsge-
bungsprozesse 1918/19 und 1948/49 (unter 2.). 

1. Das Beispiel der Zentrumspartei 

Im 19. Jahrhundert mit seiner letztlich alles dominierenden National-
staatsbewegung gerät der Katholizismus in eine nachgerade schizophrene 
Situation

61
: Als teilweise anachronistisch wirkende Minderheit im deut-

schen Bereich
62

 muss er sich der Errungenschaften des von ihm der Sache 
nach zunächst nicht präferierten, sich herausbildenden liberalen Verfas-

sungsstaats ï zunächst in seiner konstitutionellen Spielart ï bedienen, um 
die Selbstbehauptung von katholischer Kirche und Katholiken zu sichern. 
Der Kulturkampf brachte für den Katholizismus eine Zuspitzung dieser 
Lage

63
. In diesem Zusammenhang erlangt die Zentrums-Partei als Orga-

nisation des politischen Katholizismus zentrale Bedeutung
64

. Diese, sich 

                    
immerñ implizierte Positionen darzustellen und auszugeben; Schambeck, Grundrechte 
(Fn. 26), Rdnr. 36 ff. jeweils m.w.N. 

60  Zur unterschiedlichen Verwendung des Begriffs statt aller nur Heinz Hürten, Art. ĂKa-
tholizismusñ, in: Gºrres-Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, Bd. 3, 7. Aufl. 1987, Sp. 
373 ff. 

61  Vgl. eingehender Isensee, Keine Freiheit dem Irrtum (Fn. 15), S. 326, 335 f. und öfter. 
62  Näher und differenzierter Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918. Bd. 1: 

Arbeitswelt und Bürgergeist, 1998, S. 428 ff., 449 ff. 
63 Dazu etwa Rudolf Morsey, Der Kulturkampf ï Bismarcks Präventivkrieg gegen das  

Zentrum und die katholische Kirche, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kir-
che (34) 2000, S. 5 ff.;  Gerhard Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahr-
hundert, 1998, S. 20 ff.; Rudolf Lill, Der Kulturkampf, 1997; Karl-Egon Lönne, Politi-
scher Katholizismus um 19. und 20. Jahrhundert, 1986, S. 151 ff. 

64  Für einen Überblick Rudolf Morsey, Art. ĂZentrumñ, in: Gºrres-Gesellschaft (Hrsg.), 
Staatslexikon, Bd. 5, 7. Aufl. 1989, Sp. 1153 ff. m.w.N. 
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selbst als ĂVerfassungs- und Rechtsparteiñ charakterisierend
65

, gewinnt 

bereits im Bismarck-Reich nach Tod bzw. Ausscheiden von Windthorst 
und Bismarck eine zentrale politische Position, nicht zuletzt bei der all-
mählichen Parlamentarisierung, um bei der Verfassunggebung 1918/19 
und dann v.a. im politischen Leben der Weimarer Republik zu einer zent-
ralen, nach beiden Seiten koalitionsfähigen, erstaunlich stabilen politi-
schen Größe zu werden

66
. Während das kirchliche Lehramt hinter den 

Entwicklungen zurückblieb, konnte sich der politische Katholizismus 
immerhin auf die Aufforderung Leos XIII. berufen, nach der alle Katho-
liken zur aktiven politischen Mitgestaltung aufgerufen waren

67
. Hier in 

Freiburg sei zusammenfassend Hollerbach zitiert: ĂSchon die Entstehung 
des Katholizismus als politische Größe, genauerhin des politischen Ka-
tholizismus als Partei, gehört unmittelbar in den Zusammenhang der Ge-

schichte des Verfassungsstaats in Deutschland, ja man kann sagen, dass 
der politische Katholizismus jedenfalls auf dem Felde der praktischen Po-
litik zu den Promotoren der Verfassungsstaatlichkeit gehört hat. Das gilt 
zumindest für die konstitutionell-liberale Richtung und für die Vertreter 
einer katholischen Sozialstaatsidee. Aber auch die ständisch-konservative 
Gruppe war gewillt, um des gemeinsamen vorrangigen Zieles willen, 

nämlich der Gewährleistung der Freiheit der Kirche im Staat, von den Er-
rungenschaften und Möglichkeiten des Verfassungsstaates Gebrauch zu 
machen. Insbesondere seit der Juli-Revolution, erst Recht seit den Kölner 
Wirren wurde deutlich, dass als staatspolitisches Fundament dieses An-
spruchs auf Herauslösung aus staatskirchenhoheitlicher Bevormundung 
maßgebende Grundfreiheiten des konstitutionell-liberalen Systems dien-

ten, nämlich die Gewissensfreiheit, die Unterrichtsfreiheit, die Pressefrei-
heit und die Vereinigungsfreiheit. Auf diese Weise trat man staatlichen 
Monopolansprüchen entgegen, schuf Presseorgane, die in den Prozess der 
öffentlichen Meinungsbildung eingreifen konnten, baute nicht zuletzt ein 
für den deutschen Katholizismus charakteristisch gewordenes Vereinswe-
sen auf. Das war ein Engagement, das nicht nur der Freiheit der Kirche in 

ihren institutionellen Beziehungen zum Staat zugute kommen sollte, es 
wurde damit vielmehr auch ein nicht unbeträchtlicher Beitrag zur inneren 

                    
65  So das Soester Wahlprogramm vom 28. Oktober 1870, abgedruckt bei Wilhelm Mom-

msen (Hrsg.), Deutsche Parteiprogramme, 2. Aufl. 1964, S. 217 f. 
66  Vgl. etwa Winfried Becker (Hrsg.), Die Minderheit als Mitte, 1986; Martin Vogt, Par-

teien in der Weimarer Republik, in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Die Weimarer 
Republik 1918-1933, 1987, S. 134 (140 ff.); Ulrich von Hehl, Staatsverständnis und 
Strategie des politischen Katholizismus in der Weimarer Republik, ebd., S. 238 ff.; 
ferner Klaus Weber, Der moderne Staat und die katholische Kirche, 1967, S. 138 ff. 

67  Zu dessen Staatslehre Bernhard Stangl, Untersuchungen zur Diskussion um die Demo-
kratie im Deutschen Katholizismus, 1985, S. 48 ff 
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Öffnung des Staates geleistet. Der politische Katholizismus hat auf diese 

Weise ein St¿ck beginnenden Pluralismus aufbauen helfen.ñ
68

 

2. Kirche und Verfassunggebung 

Die beiden bisherigen demokratischen Neukonstituierungen Deutschlands 
1919 und 1949 liefen jeweils unter maßgeblicher katholischer Mitwir-

kung ab. Auf die zentrale Beteiligung des Zentrums bei der Schaffung der 
Weimarer Reichsverfassung ï nach der wichtigen katholischen Position 
bei der Erarbeitung der wiederum für Weimar paradigmatischen Pauls-
kirchenverfassung

69
 ï wurde bereits hingewiesen, insbesondere auch ï 

hier in Baden erwähne ich das besonders gerne ï auf das Wirken Konrad 
Beyerles etwa bei der Positivierung der Grundrechte dieser Verfassung

70
. 

Unser Blick wendet sich daher gleich der Neukonstituierung nach der Ka-
tastrophe von 1945 zu.  

Beide Kirchen wurden 1945 bei Differenzierungen im Einzelnen als prak-
tisch einzige intakte, politisch-moralisch nicht diskreditierte Großorgani-
sationen wahrgenommen

71
. In den Worten Rudolf Smends waren sie Ăeine 

Art von Siegern von 1945ñ
72

. Angesichts des geistig-moralischen Vaku-
ums nach Ende der totalitären NS-Herrschaft kam ihnen damit eine zen-
trale Position im gesellschaftlich-politischen Prozess zu

73
. Nach dem Ăfa-

schistischen Nihilismusñ und dem Ămaterialistischen Sozialismusñ lag es 
nahe, gerade christliche Werte in den neuen Verfassungen zu betonen

74
. 

Für die unmittelbare Nachkriegszeit kann ein gewisser Prozess der 

ĂRechristianisierungñ beschrieben werden
75

. Die hier angesprochene  

                    
68  Hollerbach, Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 101 f. 
69  Vgl. wiederum Hollerbach, Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 102. 
70  Zu ihm und seinem Wirken in der Nationalversammlung Adolf Laufs, Konrad Beyerle, 

in: Gestalten und Probleme katholischer Rechts- und Soziallehre, 1977, S. 21 ff.; 
Thomas Hense, Konrad Beyerle, 2002, insbes. S. 65 ff., 112 ff.; Alexander Hollerbach, 
Katholizismus und Jurisprudenz in Deutschland 1876-1976, in: ders., Katholizismus 
und Jurisprudenz, 2004, S. 23 (26 ff.). 

71  Jörn Ipsen, Der Staat der Mitte. Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land, 2009, S. 193. 

72  Rudolf Smend, Staat und Kirche nach dem Bonner Grundgesetz, ZevKR 1 (1951), S. 4 
(10). 

73  Klaus Gotto, Die Katholische Kirche und die Entstehung des Grundgesetzes, in: Rau-
scher (Hrsg.), Kirche und Katholizismus 1945-1949, 1977, S. 88. 

74  Frank R. Pfetsch, Ursprünge der Zweiten Republik. Prozesse der Verfassungsgebung 
in den Westzonen und in der Bundesrepublik, 1990, S. 143. 

75 Anselm Doering-Manteuffel, Kirche und Katholizismus in der Bundesrepublik der 
Fünfziger Jahre, in: Historisches Jahrbuch 1982, S. 113 (114); Wolfgang Löhr, Rech-
ristianisierungsvorstellungen im deutschen Katholizismus 1945-1948, in: Kai-
ser/Doering-Manteuffel (Hrsg.), Christentum und politische Verantwortung. Kirchen 
im Nachkriegsdeutschland, 1990, S. 25; zur allgemeinen Stimmung in kirchlichen 
Kreisen in diesem Zusammenhang Gotto, Entstehung (Fn. 73), S. 88 f.; zu den Katego-
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ĂIntaktheitñ und die relative Unbelastetheit stellen dabei jedoch pauschale 

Zuschreibungen dar, die bei näherem Hinsehen durchaus zu differenzie-
ren wären. Die ï nicht zuletzt als Ergebnis des Kulturkampfs entstandene 
ï katholische Verbandskultur war im Wesentlichen kurz nach der Macht-
ergreifung wie praktisch alle intermediären Gewalten durch das NS-
Regime zwar nicht gleichgeschaltet, wohl aber ausgeschaltet worden. 
Sichtbare kirchliche Widerstandsakte erfolgten vorrangig durch Einzel-

personen, weniger durch die Institutionen selbst. Zudem hatte mit dem 
Konkordatsschluss am 20. Juli 1933 die katholische Kirche und mit dem 
Experiment der Deutschen Christen die evangelische Seite auch handfest 
mit dem Regime kooperiert. Die evangelischen Kirchen reagierten mit 
dem Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945 auf eigene Ver-
säumnisse

76
. Das Ăkatholische Milieuñ hatte die Kriegswirren weitgehend 

unbeschadet überstanden und konnte sich jetzt unabhängig von Repres-
sion neu formieren. Zudem stand mit der Katholischen Soziallehre ein 
ausformulierter, allerdings überwiegend auf vormoderne Staatsvorstel-
lungen bezogener Gesellschaftsentwurf zur Verfügung

77
. Auf protestanti-

scher Seite gab es ï von Ausnahmen abgesehen ï keine Entsprechungen. 
Neben den Gewerkschaften wurden die Kirchen von den Besatzungs-

mächten als der Kooperation mit dem gestürzten Regime weitgehend un-
verdächtig eingestuft

78
 und ihnen damit bis zu einem gewissen Grad und 

bis zur Reorganisation staatlicher Institutionen auch eine Rolle als Volks-
repräsentanten zugeschrieben

79
. Unterhalb des Besatzungsregimes kam 

es, etwa auf kommunaler Ebene, zu einer vorpolitischen Integrationsauf-
gabe

80
, zu teilweise quasi-staatlichen Funktionen der Kirchen

81
. Trotz 

dieses großen Einflusses waren die Kirchen im Hinblick auf Verfassung-
gebungen weitgehend unvorbereitet. Paradigmatisch kam das etwa darin 

                    
rien von De- und Rechristianisierung in historischer Perspektive Lehmann (Hrsg.), Sä-
kularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, 1997. 

76  Dessen zentraler Passus lautet: ĂWohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu 
Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment sei-
nen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt 
haben.ñ Zitiert nach Ruhl (Hrsg.), Neubeginn und Restauration. Dokumente zur Vor-
geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, 3. Aufl. 1989, S. 296; vgl. aus 
der Literatur etwa Harry Noormann, Protestantismus und politisches Mandat 1945-
1949, 1985, S. 50 ff. 

77  Doering-Manteuffel, Kirche und Katholizismus (Fn. 75), S. 115. 
78  Werner Sörgel, Konsensus und Interessen, 1969, S. 167; Ipsen, Staat der Mitte (Fn. 

71), S. 193; Stefan Korioth, Evangelisch-theologische Staatsethik und juristische 
Staatslehre in der Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik, in: Cancik u.a. 
(Hrsg.), Konfession im Recht, 2009, S. 121 (139). 

79  Siehe etwa Damian van Melis, Der katholische Episkopat und die Entnazifizierung, in:   
Köhler/van Melis (Hrsg.), Siegerin in Trümmern. Die Rolle der katholischen Kirche in 
der deutschen Nachkriegsgesellschaft, 1998, S. 42. 

80  Doering-Manteuffel, Kirche und Katholizismus (Fn. 75), S. 114. 
81  Frederic Spotts, Kirchen und Politik in Deutschland, 1976, S. 45, 48. 
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zum Ausdruck, dass am gleichen Tag, an dem der Parlamentarische Rat 

in Bonn seine Arbeit aufnahm, der 72. Deutsche Katholikentag in Mainz 
eröffnet wurde, ohne dass das Parallelereignis in Bonn dort Resonanz ge-
funden hätte

82
. Untersucht man den kirchlichen Einfluss

83
 auf die Verfas-

sunggebung nach 1945, so ist zunächst zu beachten, dass beide Kirchen 
ihrer Lehre und Tradition nach den demokratisch-parlamentarischen Ver-
fassungsstaat, also dasjenige, was in den Verfassunggebungsprozessen er-

richtet werden sollte, ambivalent sehen mussten.  

Die Katholiken beriefen sich auf die demokratiefreundliche Weihnachts-
ansprache des Papstes von 1944 und suchten auch hinsichtlich vorstaatli-
cher, nach ihrer Lehre Ănaturrechtlichñ verankerter Grundrechte einen 
umfassenden Konsens zur Abwehr etwaiger neuer Totalitarismen herbei-

zuführen. Wahrscheinlich ist es folgerichtig, dass sich die kirchlichen 
Einflussnahmen auf die Verfassunggebung auf Landesebene wie in Be-
zug auf das Grundgesetz daher eher auf konkrete Anliegen konzentrier-
ten. Diese Einflussnahme ist inzwischen wissenschaftlich gut und aus-
führlich untersucht worden

84
. 

Noch vor dem Grundgesetz boten sich die Verfassungsgebungsprozesse 
in den reorganisierten oder neugeschaffenen Ländern an, Einfluss auf die 
Verfassungstexte zu nehmen. Gerade die vorgrundgesetzlichen Landes-
verfassungen wiesen dabei teilweise markante Prägungen durch die maß-
geblichen politischen und geistigen Kräfte auf. So können die Bayerische 
Verfassung vom 2. Dezember 1946, die rheinland-pfälzische Verfassung 

vom 18. Mai 1947 und die Verfassung des noch mit unsicherem Status 
ringenden Saarlands vom 15. Dezember 1947 als durch genuin christli-
ches Gedankengut geprägte Dokumente verstanden werden

85
. Auf katho-

                    
82  Burkhard van Schewick, Die katholische Kirche und die Entstehung der Verfassungen 

in Westdeutschland 1945-1950, 1980, S. 65 f. 
83 Allgemeine Analyse kirchlicher Einflussnahme bei Johannes Keppeler, Kirchlicher 

Lobbyismus? Die Einflussnahme der katholischen Kirche auf den deutschen Staat sei 
1949, 2007; Ansgar Hense, Die Religionsfreiheit der anderen: Herausforderung kirch-
licher ĂLobbyarbeitñ?, in: Deutsche Kommission Justitia et Pax, Religionsfreiheit ï 
gegenwärtige Herausforderungen aus christlicher Sicht, 2009, S. 44 ff. 

84  Vgl. die zusammenfassende Bewertung bei Paul Mikat, Verfassungsziele der Kirchen 
unter besonderer Berücksichtigung des Grundgesetzes, in: Morsey/Repgen (Hrsg.), 
Christen und Grundgesetz, 1989, S. 33 f. 

85  Bengt Beutler, Die Stellung der Kirchen in den Länderverfassungen der Nachkriegs-
zeit, in: Rauscher (Hrsg.), Kirche und Katholizismus 1945-1949, 1977, S. 26; ders., 
Das Staatsbild in den Länderverfassungen nach 1945, 1973; Jörg Menzel, Landesver-
fassungsrecht, 2002, S. 329 ff.; Ingo von Münch, Christliches, sozialistisches und libe-
rales Gedankengut im deutschen Verfassungsrecht nach 1945, in: Festschrift für Fried-
rich E. Schnapp zum 70. Geburtstag, 2008, S. 195 ff.; vgl. für Rheinland-Pfalz Peter 
Brommer, Kirche und Verfassung. Zum rheinland-pfälzischen Verfassungsentwurf 
Süsterhenns aus dem Jahr 1946, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 16 
(1990), S. 429. 
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lischer Seite war entscheidend, dass mit zwei herausragenden Persönlich-

keiten Ămit politischem Format und persºnlicher Dynamikñ
86

 die Ein-
flussnahme auf die Verfassunggebung frühzeitig institutionalisiert wer-
den konnte: Prälat Wilhelm Böhler, eine in der Weimarer Zeit für die 
kirchliche Schulpolitik zentrale Gestalt, der nach 1945 als wichtiger kir-
chenpolitischer Berater Kölner Domkapitular wurde

87
 und der Kölner 

Kardinal Joseph Frings
88

, der Nachfolger des eher unglücklichen Kardi-

nals Bertram
89

 als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz war. Böh-
ler leitete als Bevollmächtigter der deutschen Bischöfe in Bonn die kirch-
liche Verbindungsstelle zum Parlamentarischen Rat, aus der später das 
ĂKatholische B¿roñ erwuchs. ĂSeinñ Bischof Frings repräsentierte die 
Mehrheitsmeinung im deutschen Episkopat. Die hier praktizierte Form 
der Einflussnahme sollte sich als prägend für die gesellschaftliche Prä-

senz der Kirche(n) in der Bundesrepublik nach Wegfall des Zentrums als 
katholischer Partei erweisen

90
. Die Katholiken, im Kaiserreich noch in 

Abwehrstellung befindliche Minderheit, auch in der Weimarer Zeit noch 
mit einem Inferioritätskomplex behaftet und quantitativ dem protestanti-
schen Bevölkerungsteil unterlegen, zogen demographisch und gesell-
schaftlich nunmehr langsam gleich

91
. Letztlich konnte keine an die katho-

lische Geschlossenheit heranreichende evangelische ĂLobbyarbeitñ ent-
wickelt werden

92
. Zudem gab es wohl nicht gleich enge Verbindungen 

zwischen Kirche und Abgeordneten des Parlamentarischen Rates
93

, wie 
es für das Gespann Wilhelm Böhlers mit Adolf Süsterhenn und Helene 
Weber

94
 paradigmatisch war: Süsterhenn

95
 hatte bereits die Landesverfas-

                    
86  Gotto, Entstehung (Fn. 73), S. 91. 
87  Zu ihm etwa Bergmann/Steinberg (Hrsg.), In Memoriam Wilhelm Böhler, 1965 und 

dort für unser Thema v.a. Adolf Süsterhenn, Mitgestalter des Grundgesetzes, a.a.O., S. 
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70. Geb., 1957, S. 178. 
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89  Zu ihm Ludwig Volk, Adolf Kardinal Bertram (1859-1945), in: Morsey (Hrsg.), Zeitge-
schichte in Lebensbildern, Bd. 1, 1973, S. 274. 
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Religionsfreiheit (Fn. 83). 
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92  Reiner Anselm, Verchristlichung der Gesellschaft? Zur Rolle des Protestantismus in 

den Verfassungsdiskussionen beider deutscher Staaten 1948/49, in: Kaiser/Doering-
Manteuffel (Hrsg.), Christentum und politische Verantwortung. Kirchen im Nach-
kriegsdeutschland, 1990, S. 63 (65 ff.). 

93  Vgl. näher van Schewick, Entstehung der Verfassungen (Fn. 82), S. 72 ff. 
94  Zu ihr Rudolf Morsey, Helene Weber (1881-1962), in: Aretz u.a. (Hrsg.), Zeitgeschich-

te in Lebensbildern, Bd. 3, 1979, S. 223. 
95  Zu ihm als Kurzbiographie Winfried Baumgart, Adolf Süsterhenn (1905-1974), in: A-

retz u.a. (Hrsg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern, Bd. 6, 1984, S. 189; Rudolf Uertz, 
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sung von Rheinland-Pfalz in ihrer naturrechtlich-christlichen Ausrichtung 

maßgeblich gestaltet, besaß mithin unmittelbare praktische Erfahrung bei 
der Verfassunggebung. Böhler war ï wie erwähnt ï in der Weimarer Zeit 
maßgeblicher Interessenvertreter der Kirche in allen Schulfragen, hatte 
demnach ebenfalls große Erfahrung mit dem politischen Prozess. 

Die besonderen kirchlichen, v.a. katholischen Anliegen bei den Verfas-

sunggebungen waren neben der staatskirchenrechtlichen Stellung der 
Kirchen und dem Fortbestehen des Reichskonkordats von 1933 das El-
ternrecht und die Schulfrage. Die katholische Kirche

96
 hatte seit langem 

die christliche (d.h. katholische) Erziehung als zentrales Postulat, etwa 
gegen totalitäre Vereinnahmungen erkannt. Bereits im ersten gemeinsa-
men Hirtenwort der deutschen Bischöfe nach dem Zusammenbruch wur-

de die Forderung deutlich: ĂDarum bestehen wir in Einm¿tigkeit und 
¦bereinstimmung mit den Weisungen Papst Piusô XI. in seiner herrlichen 
Erziehungsenzyklika auf der katholischen Schule für die katholischen 
Kinder. Wo keine Möglichkeit einer öffentlichen katholischen Schule ge-
geben ist, muss der Kirche die Freiheit bleiben, private katholische Schu-
len zu errichten. Ebenso verlangen wir katholische höhere Privatschulen, 

besonders die Ordensschulen, wie sie vor 1933 bestanden und segens-
reich gewirkt haben. Wir stützen unsere Forderung auf unser durch Ge-
setz und Konkordat verb¿rgtes Recht.ñ

97
 Elternrecht und Konfessions-

schule lagen nach katholischem Verständnis zusammen, stellten zwei Sei-
ten einer Medaille dar

98
. Das Elternrecht

99
 wurde naturrechtlich verankert 

gesehen. In katholischen Gebieten hätten Volksabstimmungen damals in 

vielen Fällen die Konfessionsschule hervorgebracht. In einem Schreiben 
Papst Pius XII. vom 20. Februar 1949 ï also zur Zeit der kritischen Bera-
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(Hrsg.), Konfession im Recht, 2009, S.147 (148 ff.); Schwab, Konfessionelle Denk-
muster (Fn. 8), S. 163 ff. 

97  Vom 23. August 1945, in: Löhr (Hrsg.), Hirtenbriefe und Ansprachen zu Gesellschaft 
und Politik 1945.1949, 2. Aufl. 1986, S. 42 f. 

98  Kritisch zu dieser Koppelung Helmut Simon, Katholisierung des Rechts?, 1962, S. 33 
ff. Zu den Diskussionen über die Ausgestaltung des Schulwesens insgesamt die Zu-
sammenstellung bei Frank R. Pfetsch, Ursprünge (Fn. 73), S. 330 ff. 

99  Zur konkreten Entstehungsgeschichte von Art. 6 Abs. 2 GG Matthias Jestaedt, in: Dol-
zer/Kahl/Waldhoff/Graßhof (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblatt-
sammlung, Stand des Gesamtwerks: 147. Lieferung August 2010, Art. 6 Abs. 2 und 3 
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tungen des Parlamentarischen Rates ï kommt die Enttäuschung über den 

sich in Bonn abzeichnenden Kompromiss zum Ausdruck, indem natur-
rechtlicher Anspruch mit dem NS-Regime kontrastiert wird: ĂNichts 
würde uns, wie Wir dem deutschen Volk auch in seinem gegenwärtigen 
Unglück und seiner Erniedrigung mit stets gleicher Liebe zugetan sind 
und es baldmöglichst wieder als geachtetes, gesundes und leistungsstar-
kes Glied in einer friedlichen Völkergemeinschaft sehen möchten, tiefer 

schmerzen, als Zeuge sein zu müssen, dass gewisse Kreise dieses Volkes 
der Neuordnung ihres Staatswesens einen kulturellen Unterbau geben, der 
sie ungewollt und unbewusst zu Nachahmern eines zusammengebroche-
nen Staatssystems machte, eines Staatssystems, das neben vielen anderen 
unrühmlichen Kennzeichen auch das der planmäßigen Missachtung na-
turgegebener religiöser Rechte und offenkundiger Vertragsuntreue an 

seiner Stirne trug.ñ
100

 Letztlich konnten sich die Kirchen trotz der nach-
haltigen Interventionen der Abgeordneten Helene Weber und Adolf Süs-
terhenn mit ihrer Forderung nach Aufnahme eines umfassenden Schutzes 
des Elternrechts nur teilweise durchsetzen

101
. Die grundsätzlich kritischen 

Vertreter von Sozialdemokratie und Liberalismus im Parlamentarischen 
Rat konnten darauf hinweisen, dass im Gegensatz zur Weimarer Tradi-

tion nur klassische Abwehrrechte in den Grundrechtsabschnitt aufge-
nommen werden sollten. Zudem gerieten die ¿ber Ăihreñ Abgeordnete 
eingebrachten kirchlichen Forderungen in ein Spannungsverhältnis zur 
Kulturhoheit der Länder, die wiederum gerade von den kirchlichen An-
liegen tendenziell wohlgesinnten Parteien hochgehalten wurde

102
. 

Im Parlamentarischen Rat setzten sich ï wiederum mit Abstufungen ï die 
neugegründete CDU/CSU, das Zentrum und die Deutsche Partei für die 
kirchlichen Belange und Forderungen ein. Das Zentrum, das im Wesent-
lichen nur noch in Nordrhein-Westfalen eine schmale Basis fand, war die 
nun in Konkurrenz zur überkonfessionellen CDU wieder belebte katholi-
sche Partei, die DP wurde oftmals als evangelisches Pendant gesehen und 

hatte vor ihrem endgültigen Verschwinden nur in Niedersachsen Bedeu-
tung. Diese Parteien besaßen mit 31 von 65 Mandaten (ohne die nicht 

                    
100 Presseveröffentlichung eines Schreibens von Papst Pius XII. an die deutschen Bischöfe 

über die Arbeit des Parlamentarischen Rates vom 20. Februar 1949, in: Feldkamp 
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Eine Dokumentation, 1999, S. 182 (183). 

101 Vgl. Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Protokolle, Bd. 5/II: Ausschuss 
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102 Vgl. die Darstellung bei Wolfram Werner, Einleitung, in: Der Parlamentarische Rat 
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stimmberechtigten Berliner Abgeordneten) keine Mehrheit
103

. Die Kir-

chen versuchten ¿ber Ăihreñ Vertreter im Parlamentarischen Rat und ¿ber 
die Parteien, die auch ihre Anliegen vertraten eine christlich-
naturrechtliche Verankerung des gesamten Staatswesens vor allem durch 
Ănaturrechtlichñ begr¿ndete Grundrechte zu erreichen. Der politische Li-
beralismus und die Sozialdemokratie dagegen waren nur für rationale 
Staatsbegründungen und -begrenzungen zu gewinnen. Entscheidend bei 

der Einflussnahme der Kirchen auf das Grundgesetz war ein Gespräch 
zwischen den Kirchen und dem Parlamentarischen Rat unter der Leitung 
von dessen Präsidenten Konrad Adenauer am 14. Dezember 1948 in 
Bonn

104
. Lediglich Abgeordnete der KPD waren nicht eingeladen. An 

dem Gespräch nahmen u.a. die bedeutenden und prägenden Abgeordne-
ten Anton Pfeiffer, Adolf Süsterhenn, Helene Weber für CDU und CSU, 

Carlo Schmid, Ludwig Bergsträsser, Walter Menzel für die SPD sowie 
für die FDP Theodor Heuss und Hermann Höpker-Aschoff, ferner Vertre-
ter des Zentrums und der Deutschen Partei teil. Dieses Treffen Mitte De-
zember 1948 war schon deshalb bemerkenswert, weil die Kirchen der 
verfassunggebenden Versammlung Ăauf Augenhºheñ, d.h. gleichberech-
tigt entgegentraten. Es stellte somit ein ĂSinnbild f¿r die neue Stellung 

der Kirchen in Deutschlandñ, der gleichberechtigten Koordination dar
105

. 
Während des auf Veranlassung Adenauers zustandegekommen Treffens 
sah sich Carlo Schmid veranlasst klarzustellen, dass der Parlamentarische 
Rat keinen christlichen Staat schaffen könne und schaffen werde. 

Die Ergebnisse des Parlamentarischen Rates wurden von den Kirchen, 

insbesondere der Katholischen Kirche ambivalent beurteilt
106

. Die Ausge-
staltung der Staatskirchenrechtlichen Artikel blieben hinter ihren Forde-
rungen durch die Übernahme des Weimarer Kompromisses zurück; das 
wichtige Anliegen des Elternrechts und die Konfessionsschule konnten in 
der neuen Verfassung aus unterschiedlichen Gründen nicht bzw. nur teil-
weise verankert werden. Eine starke Strömung im deutschen Episkopat 

unter der Führung des Bischofs von Münster Michael Keller, die in der 
Sache letztlich einen christlichen Staat forderten, plädierte daher von ka-
tholischer Seite für eine Ablehnung der Verfassung. Nur eine absterbende 
Kleinpartei wie das Zentrum konnte sich für derartige Forderungen noch 
erwärmen, die Unionsparteien als sich herausbildende Volksparteien 

                    
103 Ivo Zeiger, Das Bonner Verfassungswerk, Stimmen der Zeit 145 (1949/50), S. 161 

(165). Zur Bedeutung der konfessionellen Zusammensetzung der verfassunggebenden 
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mussten ganz andere Interessengegensätze austarieren. Nur dem weitsich-

tigen Wirken Kardinal Fringsô unter entscheidendem Einfluss seines kir-
chenpolitischen Beraters Böhler im Zusammenwirken mit Adenauer ist es 
zu verdanken, dass sich die Katholische Kirche dennoch auf den Boden 
des Grundgesetz stellte und zur Mitarbeit am neuen Staatswesen bereit 
war

107
. Ohne diese Mitarbeit wäre die Gründungsphase der Bundesrepub-

lik sicher anders verlaufen. Rückblickend kann der Einfluss der beiden 

großen Konfessionen abgestuft gesehen werden
108

: Die Katholische Kir-
che konnte aufgrund struktureller Vorteile besonders einflussreich wir-
ken. In den Worten Paul Mikats: ĂVertreten durch eine hierarchische 
Führung, die mit einer Stimme sprach, gestützt auf eine katholische 
Staats- und Gesellschaftslehre, die seit den Tagen Leos XIII. in päpstli-
chen Rundschreiben ebenso ihren lehramtlichen Niederschlag gefunden 

hatte wie im Codex Iuris Canonici von 1917, und nicht zuletzt im partei-
politischen Raum wirkungsvoll mit einer neuen politischen Größe, mit 
der CDU und CSU, seit deren Gründung mannigfach personell verbun-
den, gewann die Katholische Kirche in den Nachkriegsjahren eine erheb-
liche politische Einflusskraft, die, in rückschauender Betrachtung, heute 
sogar vielfach noch größer eingeschätzt wird, als sie es tatsächlich 

war.ñ
109

 In diesem Zusammenhang ist noch zu betonen, dass die Kirchen 
durch ihre (teilweise bzw. überwiegende) Abwehrhaltung während des 
nationalsozialistischen Diktatur weniger aufgrund theologischer Annähe-
rung, als vielmehr aus praktischer Erfahrung eng zusammenarbeiteten 
und ï von den dargestellten Akzenten abgesehen ï gemeinsame ĂVerfas-
sungszieleñ ¿berwiegend auch gemeinsam verfolgten. Zusammengefasst 

kann festgehalten werden, dass die Kirchen auf der Basis vormoderner 
Staatslehren eine ihren deutlich und effektiv vorgetragenen Forderungen 
weit entgegenkommende Verfassung erhielten. Reiner Anselm sieht dies 
betont kritisch, wenn er feststellt, dass durch das Verhalten der Kirchen 
bei der Verfassunggebung letztlich Ăeine Delegitimierung des demokrati-
schen Rechtsstaats erfolgte, so dass die Mitarbeit an der Entstehung des 

Grundgesetzes zumindest ambivalent zu beurteilenñ sei: ĂMan beteiligte 
sich sehr wohl an der Verfassungsdiskussion, aber nicht an der Konstitu-
ierung eines modernen, weltanschaulich neutral und pluralistisch verfass-
ten Rechtsstaats. Ihm gegenüber herrschte tiefe Skepsis, wenn er nicht 
auf einem durch die kirchliche Verkündigung gefüllten und in der kirch-
lichen Lehre begründeten Freiheits- und Grundrechtsverstªndnis ruhe.ñ

110
 

Milder formuliert Paul Mikat den gleichen Tatbestand: ĂDemgegen¿ber 

                    
107 Vgl. Gotto, Entstehung des Grundgesetzes (Fn. 73), S. 99 ff. 
108 Vgl. etwa auch Ulrich Scheuner, Die Stellung der Evangelischen Kirche und ihr Ver-

hältnis zum Staat in der Bundesrepublik 1945-1963, in: Rauscher (Hrsg.), Kirche und 
Staat in der Bundesrepublik 1945-1963, 1979, S. 133 f. 

109 Mikat, Verfassungsziele (Fn. 84), S. 34. 
110 Verchristlichung der Gesellschaft? (Fn. 92), S. 73 f. 
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fällt weniger ins Gewicht, dass z.B. in den Hirtenbriefen der katholischen 

Bischöfe das Demokratieproblem unmittelbar kaum angesprochen, ge-
schweige denn nªher thematisiert worden ist é Die Staatsformendistanz 
der traditionellen katholischen Staatslehre wirkte sich noch aus, die De-
mokratieproblematik, zumal das Problem einer freiheitlich-pluralistischen 
Demokratie, trat offenbar zurück gegenüber Forderungen nach prinzipiel-
ler Anerkennung des Naturrechts als unverzichtbarer Grundlage jeder ge-

rechten staatlichen Ordnung, nach Bindung der Staatsverfassung an den 
Schºpferwillen Gottes.ñ

111
 

V. Schluss 

Die katholische Kirche hat sich vergleichsweise spät mit dem modernen 

Verfassungsstaat ausgesºhnt. In der Sozialenzyklika ĂPacem in terrisñ 
Papst Johannes XXIII. wird die einzelne Person als Bezugspunkt von 
Gemeinwohl und Herrschaft installiert

112
. In der Pastoralkonstitution 

ĂGaudium et spesñ des Zweiten Vatikanischen Konzils wird der An-
schluss des kirchlichen Lehramts an den modernen Verfassungsstaat, der 
noch von Gregor XVI. und Pius IX. scharf bekämpft, von Leo XIII. mit 

seinem Indifferenzpostulat zunächst entkrampft worden war, endgültig 
hergestellt

113
. Staat und Verfassung sind freilich für die Kirche Teil der 

weltlichen Sphäre. Der entscheidende Schritt ï an den hier zu erinnern ist 
ï ist die Anerkennung der Religionsfreiheit für die weltliche Sphäre als 
unabdingbare Bedingung für ein friedliches Miteinander der Religionen. 
Für diese weltliche Sphäre wird das pluralistische System anerkannt, für 

den Glaubensbereich muss die katholische Kirche auf ihrem Auftrag be-
harren. Die Anerkennung der Säkularität weltlicher Herrschaft ist der ent-
scheidende Schritt um Kooperation und Koordination zu ermöglichen, 
ohne den eigenen Auftrag aufzugeben. Um abschließend noch einmal 
Hollerbach zu zitieren: ĂStaat und Religion m¿ssen sich um der Freiheit 
des Menschen willen wechselseitig freigeben.ñ

114
 Und um mit Böcken-

förde zu ergänzen: Gleichwohl bleiben Staat und Verfassung auf außer-
halb ihrer selbst stehende Legitimationsquellen, auch der Religion, ange-
wiesen

115
.  

 

 

                    
111 Verfassungsziele (Fn. 84), S. 39. 
112 Ausführlich Schambeck, Grundrechte (Fn. 22), Rdnr. 30 ff.; Uertz, Gottesrecht (Fn. 

55), S. 463 ff. 
113 Uertz, Gottesrecht (Fn. 55), S. 470 ff. 
114 Verfassungsstaatlichkeit (Fn. 16), S. 107. 
115 Säkularisation (Fn. 58), S. 112. 
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Andreas Hirner 

Kurzfassung seines Vortrags 

ĂOrgantransplantation als Weg der Therapieñ 

Mythen und Legenden, in denen behauptet wird, dass Organe und Gewe-

be von einem Menschen zu einem anderen übertragen worden seien, las-
sen sich bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Erste detail-
lierte Berichte stammen aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. Zu dieser Zeit 
sollen die beiden Schutzheiligen der Medizin, St. Cosmas und St. Dami-
an, einem weißen Missionar erfolgreich das Bein eines toten Mohren ver-
pflanzt haben, nachdem sein eigenes verfault war (aus der Legenda aurea 

des Jakobus von Voragine).  

Die moderne Organtransplantation reicht in die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zurück. Joseph E. Murray führte 1954 erstmals eine erfolgreiche 
Nierentransplantation bei eineiigen Zwillingen durch, indem er dem einen 
eine Niere entnahm und dem anderen einpflanzte. In den Folgejahren 

kamen die anderen Organtransplantationen hinzu: 1963 Lunge durch J.D. 
Hardy, 1966 Bauchspeicheldrüse durch R. Lillehei und 1967 Leber durch 
T.E. Starzl, Dünndarm durch R. Lillehei und Herz durch C. Barnard.  

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Transplantation zwischen Orga-
nen, welche nur durch eine Kadaverspende gewonnen werden können 

und solchen, die auch im Rahmen einer Lebendspende gewonnen werden 
können. Bei der Lebendspende spendet ein lebender Mensch einem ande-
ren Menschen das notwendige Organ oder die erforderlichen Zellen (Blut 
und Knochenmark). Solche entnehmbaren Organe sind entweder paarig 
angelegt (Niere) oder besitzen eine hohe Regenerationsfähigkeit (insbe-
sondere Leber). Von Toten können folgende Organe und Gewebe trans-

plantiert werden: Leber, Herz, Lunge, Niere, Bauchspeicheldrüse, Darm 
und Gewebe (Blutgefäße, Gehörknöchelchen, Haut, Herzklappen, Horn-
haut der Augen, Knochengewebe, Knorpelgewebe, Sehnen, Teile der 
etc.). In Deutschland werden insbesondere regelmäßig die Nieren, die 
Leber, die Lunge, das Pankreas und das Herz transplantiert, wobei die 1- 
Hirnhaut und 5- Jahres Organ- und Patientenüberlebensraten in Abhän-

gigkeit von der Grunderkrankung des Patienten zwischen 55% und 85% 

http://de.wikipedia.org/wiki/Blut
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochenmark
http://de.wikipedia.org/wiki/Leber
http://de.wikipedia.org/wiki/Lunge
http://de.wikipedia.org/wiki/Niere
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauchspeicheldr%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Darm
http://de.wikipedia.org/wiki/Blutgef%C3%A4%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohr
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Cornea
http://de.wikipedia.org/wiki/Cornea
http://de.wikipedia.org/wiki/Auge
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sehne_(Anatomie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirnhaut
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liegen. In Bonn werden Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und (einmal) 

Dünndarm transplantiert. 

In Deutschland können Verstorbenen Organe zur Transplantation ent-
nommen werden, wenn der Hirntod sicher nachgewiesen ist und eine Zu-
stimmung vorliegt. Die Feststellung des Hirntods erfolgt durch mindes-
tens zwei unabhängige Ärzte, die über eine mehrjährige Erfahrung in der 

Intensivbehandlung von Patienten mit schweren Hirnschädigungen ver-
fügen müssen und nicht dem Entnahme- oder Transplantationsteam an-
gehören dürfen. 

In Bezug auf die Zustimmung durch den Patienten oder die Angehörigen 
hat sich in Deutschland nach ausführlicher Diskussion die erweiterte Zu-

stimmungslösung etabliert, gesetzlich ausgestaltet im Transplantations-
gesetz vom 1. Dezember 1997. Demnach dürfen die Organe eines Toten 
nur entnommen werden, wenn entweder der Verstorbene sich zu Lebzei-
ten für eine Organspende ausgesprochen hat oder die nächsten Angehöri-
gen der Organentnahme zustimmen. Auch die Angehörigen sind dabei an 
den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gebunden. Gemäß § 2 Abs. 2 

Satz 3 des TG können Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ei-
genständig in eine Organspende einwilligen oder die Übertragung der 
Entscheidung auf Dritte wirksam erklären sowie ab dem vollendeten 14. 
Lebensjahr einer Organspende widersprechen. 

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die bundesweite 

Koordinierungsstelle für die Organspende nach dem Tod. Die DSO orga-
nisiert alle Schritte des Organspendeprozesses einschließlich des Trans-
ports der Organe zu den Empfängern. Dazu sind bundesweit fast 70 Ko-
ordinatoren der DSO im Einsatz. Sie unterstützen das Personal in den 
Krankenhäusern im Ablauf der Organspende. Liegt eine Einwilligung zur 
Organentnahme vor, so schickt der Koordinator vor Ort Blutproben des 

Verstorbenen zur Laboruntersuchung. Die Blutgruppe und Gewebe-
merkmale werden bestimmt. Beides sind wichtige Daten für die Vermitt-
lung der entnommenen Organe. Außerdem wird geklärt, ob bei dem Ver-
storbenen Infektionen oder Tumorerkrankungen vorliegen, die den Or-
ganempfänger gefährden könnten. Die ermittelten Werte gehen an die 
Vermittlungsstelle Eurotransplant (Leiden/NL). Ein spezielles Compu-

terprogramm gleicht hier die Daten der Spenderorgane mit allen Empfän-
gern auf der Warteliste ab. Die Vermittlung der Organe erfolgt nach rein 
medizinischen Gesichtspunkten und der Wartezeit. 

Die größten Herausforderungen bei der Organtransplantation sind nicht 
mehr medizinischer oder operativ-technischer Natur, sondern der mitt-

lerweile weltweit herrschende Mangel an Spenderorganen. In Deutsch-

http://de.wikipedia.org/wiki/Hirntod
http://de.wikipedia.org/wiki/Transplantationsgesetz_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Transplantationsgesetz_(Deutschland)
http://bundesrecht.juris.de/tpg/__2.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Transplantationsgesetz_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Altersstufen_im_deutschen_Recht#Vollendung_des_16._Lebensjahres
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Altersstufen_im_deutschen_Recht#Vollendung_des_14._Lebensjahres
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Altersstufen_im_deutschen_Recht#Vollendung_des_14._Lebensjahres
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Stiftung_Organtransplantation
http://de.wikipedia.org/wiki/Eurotransplant
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land warten 12.000 Menschen auf ein Organ, aber es können nur 4.700 

Transplantationen auf Grund des fehlenden Spenderaufkommens pro Jahr 
transplantiert werden. Während für Patienten auf der Warteliste zur Nie-
rentransplantation (8.000 pro Jahr) nur ca. 2.800 Organe zur Verfügung 
stehen und die durchschnittliche Wartezeit sechs bis sieben Jahre beträgt, 
steht diesen Patienten mit der Dialysebehandlung wenigstens ein alterna-
tives Nierenersatzverfahren zur Verfügung. Für die Patienten auf der 

Warteliste zur Herz-, Leber- und Lungentransplantation gibt es jedoch 
keine medizinisch-technische Möglichkeit zur Überbrückung der Warte-
zeit, was dazu führt, dass in Deutschland noch immer drei Menschen täg-
lich auf den Wartelisten versterben, weil Spenderorgane fehlen. 

Die Gründe für die lange Wartezeit und den Organmangel sind vielfältig 

und werden in der breiten Öffentlichkeit, in den Medien und in der Politik 
intensiv diskutiert. U.a. sind es der Rückgang an tödlichen Unfällen im 
Straßenverkehr, aber auch die Zunahme von Erkrankungen, die nur durch 
eine Transplantation therapiert werden können, insbesondere auch, weil 
die allgemeine Lebenserwartung gestiegen ist und immer mehr Trans-
plantationen von den Medizinern infolge des technischen Fortschritts als 

durchführbar angesehen werden. Ein weiterer Grund für den Mangel an 
Organen in Deutschland ist die fehlende Spendebereitschaft (14 Spender 
je Mio. Einwohner) gegenüber anderen Europäischen Staaten, z.B. Spa-
nien (34 Spender je Mio. Einwohner). Der wichtigste Grund hierfür liegt 
darin, dass in Deutschland gesetzlich eine erweiterte Zustimmungsrege-
lung, in Spanien dagegen eine Widerspruchsregelung besteht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenverkehrsunfall
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenserwartung
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Arnold Zingerle  

Ein kulturelles Biotop im Wandel. Die  

Görres-Gesellschaft und die Krisen der Zeit
1
 

Gegenstand der folgenden Gedankengänge ist die Görres-Gesellschaft im 
Wandel unserer Zeit. Im Mittelpunkt steht ihre Identität. Sie ergibt sich 
aus einer Standortbestimmung angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse 
in Gesellschaft und Kultur, aus der Wahrnehmung des geschichtlichen 
Woher und der Abschätzung des künftigen Wohin. Während es jedoch 

viele verlässliche Kriterien für die Retrospektive gibt, ist die prospektive 
Einschätzung stark durch Ungewissheiten beeinträchtigt. Sie sind vor al-
lem auch dadurch bedingt, dass schon das Anknüpfen bei den Verhältnis-
sen der Gegenwart auf relativ unsicherem Boden erfolgt: Nicht wenige 
Fragezeichen, die zum Gang der Entwicklung angebracht sind, hängen 
damit zusammen, dass  die Görres-Gesellschaft einer komplexen Krisen-

lage ausgesetzt ist, in die sie selbst einbezogen ist. Meine Überlegungen 
versuchen daher in einem ersten Schritt, diese Krisenlage zu beleuchten. 
Daf¿r ist es unerlªsslich,  den dabei verwendeten Begriff der ĂKriseñ zu 
klären ï zunächst auf einer allgemeineren Begriffsebene, dann in der 
Konkretisierung im Hinblick auf die Görres-Gesellschaft. Auf die im 
Anschluss daran vorgestellte These zur Identität der Görres-Gesellschaft 

mit Hilfe  der Metapher des Ăkulturellen Biotopsñ folgen Erlªuterungen 
und ein Ausblick. 

ĂKriseñ 

Im Gegensatz zum heute in den Medien verbreiteten, inflationären Ge-

brauch von ĂKriseñ, der schon das Auftauchen beliebiger Schwierigkeiten 
mit dem Wort belegt, geht der hier bevorzugte Begriff der Krise zurück 
auf die alte griechische Vorprägung des Wortes, die einen zentralen As-
pekt - das Erkennen einer kritischen, entscheidenden Phase in der Krank-
heitsentwicklung - mit dem analogen Begriff einer weit entfernten ande-
ren Hochkultur teilt: dem altchinesischen Ideogramm f¿r ĂKrisisñ,  das 

                    
1   Die ursprüngliche Fassung dieses Textes, der bei der Jahresversammlung 2010 vorge-
tragen wurde, trug den Titel: ĂDie Gºrres-Gesellschaft ï ein kulturelles Biotop im 
Wandelñ. F¿r die kritische Diskussion des  Beitrags danke ich Michael N.Ebertz (Frei-
burg). 
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ĂGefahrñ und ĂChanceñ in sich vereint. Eine Gefahren und Chancen ent-

haltende, hochproblematische Lage mit ungewissem Ausgang, die Urteil 
und Entscheidung herausfordert, ist  folglich der semantische Kern des 
Begriffs, der sich in Europa über die Jahrhunderte  bis heute erhalten hat. 
Auf ihm liegt auch der Hauptakzent des dreifachen Krisenbezugs, der im 
Folgenden zur Görres-Gesellschaft hergestellt wird. Eine Reihe von Ne-
benbedeutungen ergibt sich, wenn die Tatsache mitbedacht wird, dass der 

abendländische Krisenbegriff  im Zuge des großen Umbruchs, der  seit 
gut zwei Jahrhunderten jene Lebensverhältnisse hervorgebracht hat, die 
wir als Ămoderne Gesellschaftñ bezeichnen, vºllig von seinem personal 
fokussierten Ursprungskontext abgelöst wurde. Erweitert und differen-
ziert, wird er angewandt auf die sich vervielfältigenden Problemlagen der 
Gesellschaftsentwicklung seit jenem Umbruch, vor allem solchen, die auf 

die Beschleunigung des technisch-zivilisatorischen Fortschritts und den 
dadurch bedingten gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Wandel 
zurückgehen2. Der Modus dieser Anwendung aber ist selbst zu einem der 
Wesensz¿ge des ĂModernenñ (einschlieÇlich seiner Ăpostmodernenñ 
Fortsetzung) geworden: Die Moderne ist Ăreflexivñ, sie kann nicht an-
ders, als sich auf die Probleme zu beziehen, die sie selbst geschaffen hat.  

Der Blick auf das Kritische der Krise bleibt beim Versuch, sich ein Urteil 
über die problematische Lage zu verschaffen, nicht stehen, sondern hat 
einen erwünschten Wendepunkt,  ein Jenseits dieser Lage im Auge, von 
dem jedoch in der Regel ï und im Unterschied zum klaren Heilungsziel 
im Fall des medizinischen Krisenbegriffs ï keine deutliche Vorstellung 
besteht. Charakteristisch für das Krisenbewußtsein ist seine Ohnmacht 

gegenüber Schwierigkeiten, die sich beim Versuch in den Weg stellen, 
die Problemlage analytisch zufriedenstellend zu durchdringen und auf 
dieser Grundlage Auswege oder Handlungsmöglichkeiten zu definieren. 
Mit anderen Worten: Typisch für moderne Krisensituationen und -
verläufe ist ein lastender Überhang von Problemreflexion gegenüber Lö-
sungswissen. Die gegenwärtige, schon über Jahre anhaltende Finanzkrise 

mit ihren überaus komplexen Verursachungs- und Bedingungsgegeben-
heiten liefert dazu ein lehrreiches Beispiel.  

Ein halbes Jahrhundert ist es bereits her, dass Reinhart Koselleck in sei-
ner bahnbrechenden Studie zum Thema ĂKritik und Kriseñ3 deutlich ge-
macht hat, wie unterschiedlich  - bedingt durch die Art der Wandlungen 

                    
2   Eine der Entstehungswurzeln moderner Sozialwissenschaften im 19.Jh. ist die Wahr-

nehmung, Analyse und Reflexion dieses Wandels in der Perspektive einer ĂKrisenwis-
senschaftñ, wie sie z.B. f¿r Lorenz von Stein maÇgeblich war (s.dazu Eckart Pankoke: 
Lorenz von Steins staats- und gesellschaftswissenschaftliche Orientierungen, in: Dirk 
Blasius, Eckart Pankoke: Lorenz von Stein, Darmstadt 1977, S.79-180). 

3  Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Freiburg, München 1959 (Neudr. Frankfurt 1973).  
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und durch die Ereignisgeschichte der Moderne -  die intellektuellen 

Seismographen Europas auf die Umbrüche am Beginn der Moderne rea-
gierten und Hand in Hand damit eine plurale Szenerie von Krisenbegrif-
fen hervorbrachten, die zu einem nicht geringen Teil auf kontrastierenden 
geschichts- und staatsphilosophischen Konzeptionen beruhten. Aus sol-
chen Kontexten stammende Krisenbegriffe sind heute in den Hintergrund 
getreten; neben der Beliebigkeit des Begriffsgebrauchs in den Medien 

zeigt sich bei geschichtsbewussteren Beobachtern als gemeinsames 
Merkmal die Kumulation von Krisen jeweils differenzierter, jedoch von-
einander abhängiger Gesellschaftsbezirke. Dabei werden allerdings der 
Krise des Wirtschaftssystems die stärksten Auswirkungen auf andere Ge-
sellschaftssysteme zugeschrieben ï ob zu Recht oder nicht, bleibe dahin-
gestellt. 

Zu den ersten deutschen Krisendenkern zählt am Beginn des 
19.Jahrhunderts Joseph Görres. Ein Streiflicht auf seine Krisenwahrneh-
mung lohnt, um den Unterschied zur Gegenwart zu verdeutlichen. ĂRe-
volutionñ war damals der Hauptkontext; Rousseau hatte ihn auf die 
Formel gebracht: ĂNous approchons de lô®tat de crise et du si¯cle des 

révolutionsñ4. In seiner Schrift ĂTeutschland und die Revolutionñ(1819) 
verwendet auch Görres, wie Koselleck zeigt, den Krisenbegriff - aller-
dings, um vor der Revolution zu warnen: ĂSo wie die Natur den Kranken 
ins Delirium stürze, um die heilenden Kräfte nicht  zu lähmen, so muß 
auch in solchem Paroxismus ein Volk zum Wahnsinn kommen, wenn die 
Krankheit wirklich zu einer kräftigen Krise gedeihen soll..die Revolution 

selber durcheile dann, wie alle bisherigen Beispiele zeigten, kreislauf-
förmig ihre Stadien. Deshalb sei es besser, ihr durch eine freiheitlich 
ständische Verfassung zuvorzukommen ï eine These, die seine (Gºrresô, 
A.Z.) Vertreibung aus dem Rheinland zur Folge hatteñ5. 

Die Görres-Gesellschaft angesichts einer dreifachen Krise 

Zurück in die Gegenwart, in ihre Denklage, deren öffentlichem Ausdruck 
Züge des Wahns ja auch nicht abzusprechen sind, und zum Thema dieses 
Beitrags, der die Görres-Gesellschaft in den Kontext von ĂKriseñ stellt! 
Sie ist im Feld mehrfacher und gleichzeitig stattfindender Krisen vor al-
lem drei besonderen Ausprägungen  von  Krise (genauer: drei krisengene-

rierenden Problembereichen) ausgesetzt, die auf folgende Weise um-
schrieben werden können. 

                    
4   Reinhart Koselleck, Art.ñKriseñ, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. von Otto Brun-

ner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Bd.3, Stuttgart 1982, S.617-650; Zit. S.628. 
5   Koselleck, a.a.O.S.633 (kursiv: Gºrresô Formulierung). 
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Als wissenschaftliche Vereinigung ist die Görres-Gesellschaft erstens 

konfrontiert mit der schon jahrzehntelang latenten, mittlerweile aber im 
öffentlichen Bewusstsein omnipräsenten und in mühsamen, teils sich im 
Kreise drehenden Debatten gespiegelten Krise der Universität. Forschung 
und Lehre sind besonders an den deutschen Universitäten einem anschei-
nend unaufhaltsamen, gleichsam rollenden Reformprozess ausgesetzt, der 
von einer Vielzahl gesellschaftlicher und politischer Kräfte angeschoben 

und in Gang gehalten wird, ohne dass die Richtung deutlich würde, in die 
er führt. Blinder hochschulpolitischer Aktivismus, der Pseudo-
Ökonomismus eines neuen Typs von Managerherrschaft6, die gläubige 
Selbstunterwerfung unter Ădritteñ, zwischen Staat und Universitªten oft 
anonym agierende Instanzen willkürlicher Beratung und unkontrollierter 
Kontrolle auf der einen Seite, und auf der anderen Resignation, Unfähig-

keit zum organisierten Widerstand bei der Mehrheit der betroffenen Wis-
senschaftler treiben den institutionellen Ab- und Umbau der Universität 
und ihrer Leitwerte voran: der Freiheit von Forschung und Lehre, der 
Wahrung hoher Leistungsniveaus in der gegenseitigen Wahrnehmung 
unterschiedlicher Fachdisziplinen, der selbstbewussten und selbstver-
antworteten Eigensteuerung der Universität in wohlerwogener Distanz 

zur gesellschaftlich-politischen Umwelt. 

Als katholische Vereinigung ist die Görres-Gesellschaft zweitens kon-
frontiert mit der ebenfalls schon seit langem registrierbaren und in 
jüngster Zeit besonders virulent gewordenen katholischen Krise. Ich 
bevorzuge bewusst diesen umfassenden Ausdruck gegenüber dem häu-

fig verwendeten Wort von der ĂKrise der Kircheñ sowie gegen¿ber der 
Variante ĂKrise des Katholizismusñ, um sowohl das Missverstªndnis 
auszuschlieÇen, die Krise bezºge sich vor allem auf die ĂAmtskircheñ, 
also die Hierarchie des katholischen Klerus, als auch das andere Miss-
verstªndnis, das eine Beschrªnkung vorwiegend auf die ĂLaienñ nahe-
legt. Das mit ñkatholischer Kriseñ hier7 Gemeinte ist  zunächst Teil der 

allgemeinen Krise christlicher Religionsgemeinschaften vor allem in 
Europa. Sie sind alle ï parallel zur Entfaltung individualisierter Religio-
sität ï vom stetigen Rückgang kirchengebundener Religiosität, vom 

                    
6   Es best¿nde gen¿gend Anlass, die durch James  Burnhams These von der ĂManagerre-
volutionñ angeregte, bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts formulierte Kritik  Schels-
kys gegenüber der Illegitimität der ĂManagerherrschaftñ angesichts der heutigen, ver-
änderten Konstellation wieder aufzunehmen und sie umzusetzen in eine der Universi-
tätskrise angemessene Fragestellung: s. Helmut Schelsky: Berechtigung und Anma-
ßung in der Managerherrschaft (1950), in: ders.: Auf der Suche nach Wirklichkeit, 
Düsseldorf-Köln 1965, S.17-32. 

7   und im Unterschied zur gleichnamigen  (immer noch lesenswerten) Aufsatzsammlung 
von Erich Przywara, der den Krisenbegriff in positiver Wertung  christologisch um-
deutet als Trennung, Unterscheidung, Entscheidung, Urteil und Gericht. Siehe Erich 
Przywara: Katholische Krise. In Zusammenarbeit mit dem Verf. hrsg. und mit einem 
Nachwort versehen von Bernhard Gertz, Düsseldorf 1967. 
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Schwund kirchlichen Personals und von Austrittswellen  betroffen. Eben-

so ist überall in Europa die stetige Selbstzurücknahme ï z.T. auch Ver-
drängung - christlicher Kirchen aus öffentlichen Einflussräumen Hand in 
Hand mit dem Verlust öffentlicher Autorität und Glaubwürdigkeit seit 
langem unübersehbar; die europäische Säkularisierungsgeschichte ist, so 
gesehen, noch nicht an ihr Ende gelangt. Die katholische Krise, dies sei 
hervorgehoben, hat demgegenüber ihre eigene Charakteristik.  Sie betrifft 

die Weltkirche und das Ganze der Religionsgemeinschaft in all ihren 
Schichten und Gliederungen. Sie lastet schwer auf der Gemeinschaft der 
Katholiken, weil sie so viele Aspekte umfasst, die auf oft schier unent-
wirrbare Weise untereinander zusammenhängen. Latent schwelende 
Problembereiche werden oft erst in Skandalen manifest: so die inkonsis-
tenten Führungsstrukturen des Vatikans aus Anlass des Konflikts um die 

Pius-Bruderschaft; so der gravierende Komplex des Verhältnisses von 
Lehramt und Priesterschaft zur menschlichen Sexualität aus Anlass des 
ñMissbrauchsskandalsñ8. Das ans Tageslicht gekommene Ausmaß sexu-
eller Delinquenz von Priestern und Ordensleuten gegenüber Minderjäh-
rigen und die kirchlich-amtlichen Modalitªten der ĂAufarbeitungñ die-
ser Verletzung des christlichen Hauptgebots der Nächstenliebe hat den 

ĂGegenwindñ, dem die Kirche in unserer Gesellschaft schon geraume 
Zeit  ausgesetzt ist9, in einen Sturm verwandelt. Darüber sollte freilich 
die Tatsache nicht aus dem Blick geraten, dass die katholische Krise 
chronisch und mehrdimensional  ist. Die Dimension der Glaubwürdig-
keit wurde bereits erwähnt. In einer von der Katholischen Akademie in 
Bayern veranstalteten Diskussion über die Gründe der in den vergange-

nen Jahren erheblich angestiegenen Kirchenaustritte wurden neben der 
Vertrauenskrise vier weitere Dimensionen genannt: eine Glaubenskrise, 
eine Autoritätskrise, eine Führungskrise und eine Vermittlungskrise10. 
Jede dieser Dimensionen ist für sich genommen schon sehr komplex; 
jede verlangt Aufklärung mit empirisch-analytischer Tiefenschärfe und 
ï gerade unter kirchlich Orientierten und Engagierten - schonungslose 

Diskussion. Umso mehr gilt dies für das erst noch zu schaffende Wis-
sen über die Interdependenzen zwischen den einzelnen Dimensionen. 
Nur auf dieser Grundlage könnte das ideale Instrument katholisch-

                    
8    Ein wichtiger Aspekt der Krise, die in diesem Skandal zum Ausdruck kommt, ist mo-

ralische Lethargie. Siehe dazu den gleichnamigen Aufsatz von Franz-Xaver Kaufmann 
in: Stephan Goertz, Herbert Ulonska (Hrsg.): Sexuelle Gewalt. Fragen an Kirche und 
Theologie, Berlin 2010, S.11-16. 

9   Vgl. den Titel von Michael N. Ebertzô Schrift: Die Kirche im Gegenwind, Freiburg, 
Basel, Wien 1997, die sich allerdings auch auf andere christliche Religionsgemein-
schaften bezieht. Das trifft auch auf die grundlegendere Studie dess. Autors über die 
Ursachen  der Krise zu, wenngleich die katholische Kirche den gedanklichen Mittel-
punkt des Buches bildet: s. Michael N. Ebertz: Erosion der Gnadenanstalt? Zum Wan-
del der Sozialgestalt von Kirche, Frankfurt a.M.1998. 

10  Vgl. Thomas von Mitschke-Collande: Die Kirche in ihrer schwersten Krise, in: zur 
Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern 2/2010, S.26-28. 



 

 78 

kirchlicher Krisenbewältigung ï ein Konzil für das 21. Jahrhundert ï 

Aussicht auf Erfolg haben.  

Drittens ist schließlich die Görres-Gesellschaft als Vereinigung, die von 
einer bürgerlich geprägten Elite getragen wird, mit einer weniger offen-
kundigen, dramatischen und als Last empfundenen, jedoch ebenfalls in 
ihrer gesellschaftlichen Umgebung deutlich registrierbaren Krise kon-

frontiert: der Krise des Bürgertums. Während die beiden vorgenannten 
Krisenthemen unter außerordentlich starker Beteiligung der Medien 
gleichsam kapillar in eine Vielzahl öffentlicher wie privater Diskussions-
räume eingedrungen sind und sie streckenweise geradezu ständig besetzt 
halten, führt das kommunikativ hergestellte Bewußtsein von  der Krise 
des Bürgerlichen eher ein Schattendasein. Dennoch muss ein spezifisches 

Verhältnis der Görres-Gesellschaft zu dieser Krise hervorgehoben wer-
den;  weiter unten ï anlässlich der Erläuterungen der These zur  Identität 
der Görres-Gesellschaft ï soll es näher umrissen werden. Hier mögen  ein 
paar allgemeine Hinweise zu  dieser Krisenproblematik genügen. Was ist 
mit ĂB¿rgertumñ bzw. ñB¿rgerlichkeitñ in diesem Zusammenhang ge-
meint? Keinesfalls ein Zusammenhang mit Ăkonservativenñ politischen 

Parteien, auch nicht primªr eine durch ĂMittelschichtñ und ªhnliche Um-
schreibungen umreißbare sozialstrukturelle Stellung; es handelt sich 
vielmehr um eine bestimmte Wertorientierung, oder, in erweiterter sozio-
logischer Begrifflichkeit11, um Ăb¿rgerliche Kulturñ. Deren Krise ist eher 
eine Ăinnereñ, nicht ĂªuÇereñ.  Blickt man nur auf die ªuÇeren, sozial-
strukturellen Verhältnisse zumal außereuropäischer Länder, so verweisen 

viele empirische Indikatoren auf das Gegenteil einer Krise. Seit dem En-
de sozialistischer Planwirtschaften, mit der ĂGlobalisierungñ und der 
elekronischen Revolution der Kommunikationsmittel ist weltweit und be-
sonders in den sogen. Entwicklungsländern die Expansion der ĂMittel-
schichtenñ zu beobachten, fuÇend auf Organisation von Handel, Indust-
rie und Dienstleistungen in freien Märkten. Parallel zu diesem sozial-

strukturellen  
Positionsgewinn der Mittelschichten und oft genug im Zusammenhang 
damit gewinnt  eine Wertkonfiguration an Boden, die im politischen 
Raum Ăzivilgesellschaftlicheñ Konzeptionen und Orientierungen be-
gründet und stützt: sie enthält in ihren Kernkomponenten (von Rechts-
staatlichkeit bis hin zu Religions-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit) 

Rechte, die vor allem bürgerliche Kräfte in Europa, in  über Jahrhunder-
te sich hinziehenden Konflikten, erkämpft hatten. In paradoxem Gegen-

                    
11 Es handelt sich um die der Kultursoziologie, f¿r die ĂKulturñ nicht die im Feuilleton 

übliche Zusammenfassung des Geschehens in Kunst, Literatur, Schauspiel usw. bedeu-
tet, sondern jene zentrale Dimension gesellschaftlichen Lebens, die mit der Fähigkeit 
des Menschen gegeben ist, orientierende Wert- und Sinnstrukturen zu schaffen und zu 
verändern. 
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satz dazu ist heute vermutlich die Mehrheit der Europäer, denen eine 

(wie immer auch näher zu definierende) Zugehörigkeit zum Bürgertum 
unterstellt werden kann, kaum mehr in der Lage, diese Seite ihrer eige-
nen Geschichte hochzuschätzen. Dies ist allerdings nur einer von mehre-
ren Aspekten dieser eher für Europa typischen Krise. Die Erscheinung 
hängt insbesondere mit einer bereits mit der vorletzten Jahrhundertwende 
einsetzenden, steten Abwertung alles Bürgerlichen in Europa zusammen, 

durch die zugleich auch eine ganze Reihe außerpolitischer Traditionen 
und Werte mitbetroffen sind. Der landesspezifische Verlauf dieser anhal-
tenden Wertkrise ist besonders in Deutschland aufschlussreich. Hier war 
gegen Ende des 19.Jahrhunderts ein einflussreicher Teil des Bürgertums 
Träger gesellschaftlich repräsentativer Bildungswerte geworden. Der 
Blick zurück auf das 20.Jahrhundert zeigt nun, dass trotz der Krise des 

Bürgertums ein wesentlicher Teil der in jenen Werten fundierten bürger-
lichen Kultur bis heute in Deutschland  überlebt hat ï trotz mannigfacher 
Anfeindung durch radikale, antimodernistische Kulturströmungen, trotz 
Unterdrückung durch zwei totalitäre Herrschaftssysteme zwischen 1933 
und 1989. Freilich ist zu bedenken, dass sowohl die bürgerlichen Werte 
als auch die bürgerliche Kultur in ihrer Gesamtheit von Beginn an von 

Ambivalenzen und Bruchlinien durchzogen waren und dass ihr gesell-
schaftlicher Ort, je weiter  er sich im 20.Jahrhundert wegentwickelte von 
der früheren ständischen Verankerung, sich umso prekärer gestaltete. Of-
fensichtlich sind heute Ăb¿rgerlicheñ Werte in Gefahr, zur freischweben-
den, beliebig ausbeutbaren Dispositionsmasse in den Zwischenräumen 
der sich neu herausbildenden Schichtmilieus12 zu degenerieren. Welche 

Rolle könnte in diesem Zusammenhang noch der Verbindung von christ-
licher und bürgerlicher Kultur zugesprochen werden? Könnte etwa die 
Görres-Gesellschaft mit ihrer Affinität zur bürgerlichen Kultur jenem Be-
liebigkeitstrend entgegenwirken? Diese Fragen werden weiter unten 
nochmals aufgegriffen. Sie bringen meine Überlegungen zurück zum 
Hauptgegenstand, der Görres-Gesellschaft (künftig an vielen Stellen ver-

einfacht: GG). 

Es ist nicht übertrieben, die GG inmitten des geschilderten, dreifachen 
Krisenkontexts zu verorten, weil sie sich in einem (noch näher zu präzi-
sierenden) Überschneidungsfeld eben von Wissenschaft, Katholizität und 
Bürgerlichkeit  befindet. Schwer vorstellbar also, sie sei dieser Krisen-

konstellation lediglich Ăausgesetztñ, ohne selbst von ihr erfasst und beein-
flusst zu sein. Es stellt sich hier jedem Soziologen die klassische Frage 
nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein. Lässt die GG ein Be-
wusstsein von sich zu, das den Befund der Krise auf sich selbst bezieht? 
Wir haben Anlass zu Skepsis. Nicht, dass es  krisenbezogene Bemerkun-

                    
12 Vgl. dazu die periodischen Veröffentlichungen des SINUS Instituts. 
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gen und Reflexionen bei einzelnen Görresianern nicht gäbe ï doch schei-

nen sie für das Ganze der GG wenig Relevanz zu besitzen. Solange es 
keine empirische, systematische Untersuchung über das Verhältnis der 
einzelnen Mitglieder zu ihrer Vereinigung gibt, wäre ein verallgemei-
nerndes Urteil unangebracht. Immerhin: Wer mit offenen Sinnen jahrein 
jahraus die Generalversammlungen beobachtet, dem kann allein schon 
der eine Aspekt der Krise nicht entgehen, der durch die Überalterung der 

GG bedingt ist13. Und: Bei aller Wertschätzung jener lebendigen Wissen-
schaftlichkeit, die in der Förderung zahlreicher Arbeiten von Nachwuchs-
forschern und -forscherinnen besteht, bei aller Wertschätzung auch der 
altehrwürdigen Tradition in Ritus und Feier, die den Verein auch als 
identitätsstiftende Gemeinschaft zusammenhält, ist doch im Ganzen der 
Eindruck nicht abweisbar, dass sich die Waage zwischen Statik und Dy-

namik, die jedem langlebigen sozialen Gebilde eignet, vor allem im Ver-
gleich mit den Gegebenheiten der Umwelt des Vereins ungewöhnlich 
weit zur Seite der Statik neigt. Die gesellschaftliche Wertigkeit jedes so-
zialen Gebildes aber ist so gut wie sein Verhältnis zu seiner gesellschaft-
lichen Umwelt.  

Wieviel Statik kann sich eine Vereinigung wie die GG innerhalb dieses 
Verhältnisses erlauben? Auf der Ebene ihrer intellektuellen Leistungen 
überwiegt zweifellos das Dynamische. Unter anderem ist ihr als Wissen-
schaftsorganisation hoch anzurechnen, dass sie den Wandel der Zeit und 
ihre Problematik bei jeder ihrer Generalversammlungen nach wie vor mit 
einer Vielzahl hochrelevanter Vorträge zur Sprache bringt; ebenso stellt 

sie sich der Zeitproblematik und dem Wandel mit einer Reihe groß ange-
legter lexikalisch-enzyklopädischer Unternehmungen, exemplarisch sei 
daf¿r nur das ĂStaatslexikonñ mit seinen (bisher) sieben Auflagen ge-
nannt. Zu fragen aber ist: Inwiefern ist all dies vermittelbar mit einer be-
wussten Selbstpositionierung ? Man muss schon nach Dokumenten einer 
solchen Positionierung suchen ï ich habe aus letzter Zeit nur eines gefun-

den: den Vortrag von Ludger Honnefelder bei der Generalversammlung 
in Fulda i.J. 2007 unter dem Titel ĂOrt und Aufgabe der GGñ14. Hier 
wird der Aufgabenkern der GG ï die Beziehung von Wissenschaft und 
Glauben angesichts der transdisziplinären und internationalen Erforder-
nisse einer scientific community, deren naturwissenschaftliche und geis-
teswissenschaftliche Komponenten auseinanderdriften - mit wissen-

schaftsphilosophischen und theologisch-ethischen Begründungen über-
zeugend reflektiert. Wenn ich Honnefelder richtig interpretiere, fehlt je-
doch dieser Selbstpositionierung, und das scheint charakteristisch für 

                    
13  Ein strukturelles Faktum wie die Überalterung einer Gruppe kann, für sich genommen, 
nat¿rlich noch nicht ĂKriseñ bedeuten; diese ist vielmehr Ergebnis seiner kollektiven 
Wahrnehmung und Nichtverarbeitung innerhalb der Gruppe. 

14  Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 2007, S.29-43. 
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die gegenwärtige Lage der GG im Ganzen zu sein, ein Bezug auf die 

Krise der Zeit, der dabei die GG selbst, als von der Krise mehrfach be-
troffen, mit einbezieht. Gibt es etwa eine Scheu oder gar Angst, eine  
Vereinigung in solcher Perspektive zu betrachten, deren ganzes Leben 
sich in der Überkreuzung dreier Krisenfelder  - Wissenschaft bzw. Uni-
versität, katholische Kirche und bürgerliche Kultur ï  entfaltet? Gegen 
solche Scheu möchte ich gerne nochmals den Namengeber der Gesell-

schaft in Stellung bringen, seinen Umgang mit der Krise seiner Zeit, 
und an die medizinische Metaphorik  aus dem eingangs gebrachten Gör-
res-Zitat erinnern: Wir sollten demnach kräftige Krisen als etwas Ge-
deihliches auffassen! Wie kräftig die Krise der drei Felder ist, die sich 
in der Görres-Gesellschaft überschneiden, mag von den einzelnen Mit-
gliedern gewiss sehr unterschiedlich beurteilt werden; wahrscheinlich ge-

schieht dies in der Intensitätsabstufung Kirche, Universität und ï mit rela-
tiv geringem Ausprägungsgrad - Bürgerlichkeit. In ihrer Kumulation je-
doch, nicht jeweils für sich genommen, dürften diese Krisen von man-
chen Gºrresianern durchaus als Ăkrªftigñ empfunden werden. Eine Per-
spektive, in der meines Erachtens das Gedeihliche der Krise, mit anderen 
Worten: ihre Chance in den Blick geraten könnte, möchte ich jetzt mit 

einer These und einigen Erläuterungen und Präzisierungen entwickeln.  

Vorab eine Klarstellung. Vollständig wäre eine Krisenanalyse der Görres-
Gesellschaft, die bei der strukturellen und kommunikativen Binnenseite 
begänne und dann schrittweise die Außenrelationen einbezöge. Eine be-
stimmte Außenrelation war bekanntlich für die Entstehung der GG ent-

scheidend; und auch das angedeutete Schnittfeld von Wissenschaft, Ka-
tholizität und Bürgerlichkeit, das ich als konstitutiv für die Gesellschaft 
auffasse, kann nur in der Betrachtung dreier systemischer Außenrelatio-
nen erklärt werden. Deshalb möchte ich auf die strukturellen Interna ï 
also vor allem auf die Aspekte von Organisation und Kommunikation ï 
bei dieser Gelegenheit nicht weiter eingehen, sondern mich  konzent-

rieren auf jenes Schnittfeld, das eng mit der Programmatik der GG und 
ihrem Selbstverständnis zusammenhängt. 

Was die Görres-Gesellschaft konstituiert ï eine These 

Meine These beruht auf der Wahrnehmung, dass die Görres-Gesellschaft, 

gemessen an der gesellschaftlichen ĂNormalitªtñ, etwas deutlich Abwei-
chendes ist15. Ihr Erscheinungsbild ist im Kontext wissenschaftlicher  

                    
15  Im  Gegensatz zum Trivial- bzw. Alltagswissen über gesellschaftliche Dinge haben 

Soziologie und Psychologie keine Scheu davor, positive Funktionen von Abweichung 
zu analysieren und zu benennen;  mehrheitlich ist der triviale Gebrauch des Begriffs 
ĂAbweichungñ freilich negativ konnotiert, wodurch z.B. die positive Bewertung nach 
Ăobenñ hin abweichender Leistungen ignoriert wird. 
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Assoziationen und interdisziplinärer Begegnungen wie erratisches Ge-

stein. Die erste Seite der Programmhefte, der sakral-rituelle Auftakt der 
Generalversammlungen zeigen auf Anhieb, was damit gemeint ist: Wo 
sonst gibt es heute wissenschaftliche Großtagungen mit einem so deutlich 
konfessionell-religiºsen ĂVorzeichenñ und einer derart institutionalisier-
ten Feiertradition? Abweichend ist die Vereinigung zweitens ebenfalls, 
wenn man sie vergleichend neben die Normalität  kirchengebundener 

Organisationen stellt: Auf den ersten Blick kontrastierend  zur rituell 
gelebten Loyalität des  ersten Tages, atmen die wissenschaftlichen Ver-
handlungen der folgenden Tage überall dort, wo sie aus kirchlicher 
Sicht eventuell problematische Gegenstände betreffen, einen außeror-
dentlich liberalen Geist. Drittens weicht die Gesellschaft sowohl von 
kirchlicher wie wissenschaftlicher Normalität  spürbar ab durch ihre 

mentale und verhaltensbezogene ĂB¿rgerlichkeitñ. Es ist bereits ver-
deutlicht worden, dass diese in der Realität westlicher Gesellschaften 
(auch innerhalb der sich als Ăb¿rgerlichñ bezeichnenden politischen Eli-
ten) zusehends schrumpft. 

Der Titel meines Beitrags -  ĂEin kulturelles Biotop im Wandel. Die Gºr-

res-Gesellschaft und die Krisen der Zeitñ -  spielt metaphorisch auf dieses 
dreifach Abweichende, man könnte auch sagen: auf diese Exzentrik an. 
Gemeint ist mit ĂBiotopñ nat¿rlich nicht der naturwissenschaftliche Be-
griff, sondern sein landläufiger Gebrauch: also eine erhaltenswerte, spezi-
fische Arten- oder Lebensgemeinschaft. Die Idee der Erhaltung ist die 
Wertprªmisse meines Beitrags; sie ist keineswegs nur Ăkonservativñ im 

eingeschränkt-wörtlichen Sinne des Ausdrucks zu verstehen, denn Erhal-
tung  in Verbindung mit Veränderung kennzeichnet alle dauerhaften Ge-
bilde. Auch die nªhere Bestimmung des Biotops als Ăkulturellñ ist be-
wusst gewählt. Ich habe bereits auf die kultursoziologische Begriffskon-
vention hingewiesen, der ich hierbei folge16, und die ĂKulturñ als orientie-
rende, wert- und sinnstiftende Leistung gesellschaftlicher Gebilde auf-

fasst. Dem sei hier hinzugefügt, dass diese Konvention bewusst auch die 
prozessualen Seiten der Kultur einbezieht, in die Akteure, Trägergruppen 
wie die GG, Institutionen und Kommunikationsweisen verwoben sind. So 
gesehen, liegt das Spezifikum der GG darin, dass sie nicht eine bloß trivi-
ale Schnittfläche zwischen jenen drei Bereichen darstellt, die sich gleich-
sam unter der Hand ereignet. Sie ist vielmehr die Schnittfläche dreier 

Kulturen: der Wissenschaftskultur, der katholischen Kultur und der bür-
gerlichen Kultur. Wie sie selbst zu dieser Schnittfläche steht, wie sie de-
ren Deutung im Wandel der Zeit handhabt: Genau dieses macht ihr nor-
matives Selbstverständnis, ihre Identität aus.  

                    
16 Vgl. S. 78, Fn. 11. 
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Somit ist meine These: Gerade jenes Abweichend-Exzentrische der Gör-

res-Gesellschaft ist in dem ihr eigenen, ihre Identität konstituierenden 
Selbstverständnis grundlegend verankert und gibt ihr die Chance, die 
dreifache Krise produktiv aufzugreifen und adäquat auf sie zu reagieren. 

Erläuterungen, Konsequenzen 

Zunächst: Zentral für das Selbstverständnis der GG ist innerhalb der 
Schnittfläche das Verhältnis von Wissenschaftskultur und katholischer 
Kultur. Das aktuell geltende Vereinsstatut enthält im § 3 folgende materi-
ale Zweckbestimmung: Die GG Ăwill in Bewahrung ihres im katholi-
schen Glauben wurzelnden Gründungsauftrages wissenschaftliches Leben 
auf den verschiedensten Fachgebieten anregen und fördern und die Gele-

genheit zum interdisziplinªren Austausch bietenñ. Analog heiÇt es in ei-
nem der Faltblätter aus dem vergangenen Jahrzehnt, mit dem Interessierte 
geworben werden sollen: die GG diene Ădem Zusammenschluss aller 
wissenschaftlich Interessierten, deren Denken und Forschen die ver-
pflichtende Bedeutung der christlichen Tradition anerkenntñ. Das Grund-
sätzliche solcher Formulierungen ist zwar von Missverständlichkeiten 

frei, doch ist im zweiten der beiden Texte das Ausmaß, in dem die christ-
liche Tradition verpflichten soll, durchaus auslegungsoffen; auffallend ist 
auch das ºkumenische Signal in der Wahl des Attributs Ăchristlichñ statt 
Ăkatholischñ wie in der Satzung. Sehr weit gehalten ist der Interessierten-
kreis; nur indirekt kann der Schluss gezogen werden, bei der Mitglied-
schaft handele es sich in erster Linie um forschende Personen, die primär 

an Universitäten tätig sind ï dies aber war von Anfang an die tatsächlich 
geübte Praxis der Gesellschaft.  

Das bisher Ausgeführte mag verdeutlicht haben: In der Zweckbestim-
mung der GG steht die Wissenschaft inhaltlich im Vordergrund; demge-
genüber kommt der Katholizität jedoch eine fundierende und orientieren-

de,  allgemein und prinzipiell gehaltene Orientierungsfunktion zu. Jede 
streng weltanschaulich-religiöse Orientierung muss an die Grenze der 
Wissenschaften stoßen, wie sie sich als fester kultureller Bestand moder-
ner Gesellschaften entwickelt und entfaltet haben. Die kongeniale 
Schnittfläche zwischen wissenschaftlicher und religiöser Kultur, wie sie 
für die GG konstitutiv ist,  wird nun ermöglicht durch den Grundwert der 

Freiheit, der nach beiden Richtungen hin gilt: Allein eine offene katholi-
sche Orientierung kann komplementär gedacht werden zur modernen 
Wissenschaft, die aus der Freiheit des Gedankens, der Ideen und der For-
schung lebt; und auf der anderen Seite kann nur eine nicht-szientistische, 
d.h. nur eine weltanschaulich offene Wissenschaftstheorie katholisch ori-
entierte Diskurspartner innerhalb der Wissenschaft anerkennen oder tole-

rieren. 
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Dieses freiheitliche Verhältnis von Katholizität und Wissenschaft ist von 

der GG mit einer Konsequenz realisiert worden, die sich schon aus dem 
Motiv der Gründung zwangsläufig ergeben musste. Diese erfolgte be-
kanntlich im Jahre 1876  als Antwort auf die einseitig-konfessionelle Bil-
dungs- und Wissenschaftspolitik im Bismarckschen Staat und sollte den 
Anteil katholischer Wissenschaftler an den Universitäten erhöhen. Ohne 
das strenge Festhalten am Grundwert der Wissenschaft, der Freiheit, und 

an den weltanschaulich neutralen Sachkriterien und Methoden der einzel-
nen Fachdisziplinen hätte die GG dieses Ziel in der Konkurrenz mit den 
etablierten wissenschaftlichen Akteuren der Wilhelminischen Ära nie-
mals schon vor deren Ende erfolgreich erreichen können. 

Die Studien zur Geschichte der GG, die von Rudolf Morsey veröffent-

licht wurden, stützen in verschiedenster Hinsicht die hier festgehaltene, 
für die GG charakteristische Konkordanz von Katholizität und Wissen-
schaft, die durch das Band der freiheitlichen Grundorientierung ermög-
licht wird. Sie belegen, dass die GG eine von der Kirche organisatorisch 
vollständig unabhängige Vereinigung war und blieb, ohne eine eigene 
theologische Sektion ï eine Vereinigung, die, so Morsey, Ăeingebettet in 

die allgemeinen Wissenschaftsbestrebungen ihrer Zeit, einen spezifischen 
Beitrag zur wissenschaftlichen Pluralität und zum Gesetz der modernen 
Gesellschaft leisteteñ.17 Besonders aufschlussreich ist Morseys Befund,  
bereits der erste Gründungspräsident der Gesellschaft, Georg von Hert-
ling, habe einen offenen Wissenschaftsbegriff entwickelt, wonach sich 
Glauben und Wissen gegenseitig fºrdern und ergªnzen, und zwar Ăin be-

tonter Distanzierung von einem kirchlich-integralistischen Verständnisñ18  
ï einem Verständnis also, das den Anspruch erhebt, über das private Le-
ben der Gläubigen hinaus auch alle Sektoren des öffentlichen Lebens  
kirchlicher Autorität zu unterstellen. In der Konsequenz dieser Distanzie-
rung lehnte die GG beispielsweise in einem Konflikt mit dem Katholi-
schen Akademikerverband Anfang der Dreißiger Jahre eine katholische 

Universität ab; es war eine Epoche der Hochblüte integralistischer Be-
strebungen in verschiedenen europäischen Ländern, die z.B. in Österreich 
konform waren mit der Bildungspolitik des autoritär-katholischen, 
Ăaustrofaschistischenñ Stªndestaates. 

Zusammenfassend sei  festgehalten: Die über 130 Jahre der GG zugrun-

degelegte Vereinskonzeption beinhaltet in ihrem Kern eine nach wie 
vor gültige Charta der Regelung des Verhältnisses von Wissenschaft 
und Katholizität. Diese maßgebliche, normative Tradition der GG ver-

                    
17 Rudolf Morsey, Görres-Gesellschaft und NS-Diktatur, Paderborn/München/Wien/    

Zürich, 2002, S. 3 
18  Ebd. S.4. 
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bindet auf spezifische Weise die Leitidee der modernen Wissenschaft 

und zugleich der modernen Universität - Freiheit ï mit einer prinzipiel-
len, doch in Bezug auf die Wissenschaft offenen und liberalen Katholizi-
tät. Mit dieser bewussten Selbstpositionierung im Schnittfeld von Wis-
senschaftskultur und katholischer Kultur, die zugleich Bindung an die 
Kirche und Distanz zu ihr bedeutet, hat die GG bereits lange vor dem 
Modernisierungsimpuls des Zweiten Vatikanums19 die Annäherung von 

Wissenschaft und katholischer Kirche vorangetrieben. Heute könnte sie 
der GG eine bedeutsame Chance eröffnen, nämlich sich angesichts der 
katholischen Krise zu begreifen als ein diskursives Forum der dringlich 
erforderlichen, sachlich-wissenschaftlich abgestützten, konstruktiven Kri-
tik der Kirche. Sie könnte sich dabei zwar nicht als ein Organ  des Katho-
lizismus begreifen, insofern ĂKatholizismusñ eine institutionell-kirchliche 

Basis erfordert und zugleich für einen räumlich umgrenzten Rahmen, z.B. 
einen nationalstaatlichen, Repräsentativität gegenüber der nichtkatholi-
schen Gesellschaft beansprucht.Wohl aber könnte die GG in ihrer kriti-
schen Funktion katholische Legitimität beanspruchen - als Instanz des 
ĂLaienñ-Engagements, das gerade in der gegenwärtigen Krise mehr und 
mehr Gewicht erhält, sowie als Stimme der Wissenschaft im kirchlichen 

Raum mit der ihr eigenen Sachautorität. 

Es sind nun noch ein paar Erläuterungen zur dritten Komponente des 
Schnittfelds, der bürgerlichen Kultur, angebracht. Wer die GG auf die 
beiden expliziten Programmpunkte Wissenschaft und Religion reduzieren 
wollte, ginge an ihrer realen Sozialgestalt mitsamt ihren Implikationen 

völlig vorbei. Jede eingehende Erfahrung mit der GG, aber auch jede ex-
terne Beobachtung vermittelt soziologisch Geschulten in Mentalität und 
Verhalten sehr schnell den intensiven Eindruck eines dezidiert bürgerli-
chen Habitus. Dieser Eindruck entspricht allen systematisch beobachtba-
ren Tatsachen in so hohem Grade, dass es schon daher gerechtfertigt ist, 
die bürgerliche Kultur in die Trias des Schnittfelds aufzunehmen, wel-

ches die GG konstituiert. Gerade auch im Hinblick auf die  Qualität des 
Bürgerlichen bestätigt sich das Abweichend-Exzentrische der GG, und 
zwar in systemisch interner Abweichung sowohl vom Regelfall der  Wis-
senschaft wie vom Regelfall der Religion. Wissenschaft wie Religion 
sind mit dem, was sie dem Menschen bieten, also mit ihren Systemgütern 
Wahrheit und Heil, grundsätzlich universalistische Mächte, wenn auch in 

kulturell variierender Realisation (wobei sich Ăkulturellñ hier auf die Kul-
turkreise der Erde bezieht). ĂB¿rgerlichkeitñ bedeutet beiden gegenüber 
eine doppelte soziale Einschränkung. Die GG ist als bürgerliche Gruppie-

                    
19  Zum Verhältnis von Vatikanum II und gesellschaftlicher Modernisierung s. Franz-Xaver 

Kaufmann und Arnold Zingerle (Hrsg.): Vatikanum II und Modernisierung. Histori-
sche, theologische und soziologische Perspektiven, Paderborn/München/Wien/Zürich 
1996. 
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rung zum einen kulturell deutlich westlich, okzidental geprägt, wäre also 

z.B. in Nairobi wie in Hangchou kultureller Fremdkörper, bei aller dort 
vermittelbaren Wissenschaftlichkeit und Katholizität. Sie ist zum zweiten 
als bürgerliche Gruppierung sozial exklusiv in einem spezifischen Sinne. 
Die Konversion zur katholischen Kirche mit ihren, wie Max Weber sich 
im Vergleich zu den Sekten ausdr¿ckte, Ăweit geºffneten Pfortenñ mag 
relativ einfach sein. Nicht so die wissenschaftliche Qualifikation, die eine 

Mitgliedschaft in der GG erst sinnvoll macht. So einfach auch der Beitritt 
zur GG  in rein formaler Hinsicht sein mag, in materialer  Hinsicht  ist er 
es zweifellos nicht. Dabei ist naturgemäß die wissenschaftliche Hürde 
schwerer zu nehmen als die kirchlich-religiöse. Daneben gibt es mit der 
Selbstverständlichkeit (und d.h. auch: mit den Zwängen) des genannten 
Habitus eine Ăunsichtbareñ dritte, wenig bewusste und daher auch kaum 

thematisierte Hürde, die einem gleichwohl sehr realen Ăungeschriebenen 
Gesetzñ b¿rgerlicher Kultur entspricht, an dem die GG festhält.  

Diese Tatsache verlangt eine kurze Erläuterung. Ein Mitglied der GG, das 
ï ganz abgesehen  von seinen wissenschaftlichen und religiösen Qualitä-
ten - nicht imstande ist, einem bestimmten Komment der Verhaltensfor-

men zu folgen, von der situationsangemessenen Kleidung bis hin zu den 
Kommunikationsformen einer Geselligkeit, in der die Anerkennung von 
Differenz wichtiger ist als das nur Sachliche ebenso wie das nur Persönli-
che20; ein Mitglied ferner, das in der GG entweder nur seinen rein fach-
wissenschaftlichen Interessen nachgeht oder ( gewiss eine zum Glück sel-
ten vorkommende Variante!) in ihr nur das mit der Wissenschaft weltan-

schaulich-religiös Verknüpfbare sucht; ein Mitglied, dem umgekehrt etwa 
mittelalterliche Kathedralen, Altstadtmilieus mit ihren historischen Rats-
sälen und Gaststätten gleichgültig sind,  dem die geschichtliche Verwe-
bung von Politik, Gesellschaft, Kultur und Religion an den Stätten der 
Wissenschaft belanglos ist; ein Mitglied schließlich, das kein Interesse 
aufzubringen vermag für das literarisch, architektonisch, musikalisch 

(und so weiter) Schöne in Gegenwart und Vergangenheit ï ein solches 
Mitglied also hat gewiss eine langwierige, vielleicht auch mühsame Sozi-
alisation und Akkulturation erst noch vor sich, oder es wird sich in der 
Görres-Gesellschaft nicht wohlfühlen und sie verlassen. 

                    
20  Das Vermögen, in geselliger Kommunikation die Überschreitung zweier Grenzen  zu 

vermeiden: der Grenze gegenüber dem zu Persönlichen einerseits, und andererseits der 
Grenze gegenüber dem zu Sachlichen, ist für den Philosophen und Soziologen Georg 
Simmel geradezu Grundbedingung gelungener ï bürgerlicher - Geselligkeit, die auf 
der Begegnung Verschiedener beruht: s. Georg Simmel Gesamtausgabe Bd.16, Frank-
furt a.M.1992 ( Essay: Die Geselligkeit, S.103-121). Zum Zusammmenhang mit einer 
Kultur des Umgangs, für die  Anerkennung von Verschiedenheit konstitutiv ist, s. 
Arnold Zingerle, Höflichkeit als Wertbegriff einer Kultur der Differenz, in: Gabriele 
Cappai, Shingo Shimada und Jürgen Straub (Hrsg.), Interpretative Sozialforschung und 
Kulturanalyse, Bielefeld  2010, S. 177-199, bes.S.194f. 
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Die hier angedeutete Exklusivität der bürgerlichen Komponente der GG 

verlangt mithin  ihre Präzisierung mit Hilfe des bereits oben angedeuteten 
Bildungsbegriffs. Unentbehrlich sind dafür zwei Bezugspunkte: der klas-
sisch-deutsche Bildungsbegriff sowie die Grundlagen christlicher und 
humanistischer Bildung, sofern sie untereinander konsistent zusammen-
hängen. Hierin liegt der Hauptgrund, der es rechtfertigt, die bürgerliche 
Kultur in das konstitutive Schnittfeld der GG zwischen Wissenschafts- 

und katholischer Kultur einzubeziehen. Im Rahmen dieses Beitrags ist 
nicht Raum für eine angemessene Erörterung der hier zur Debatte stehen-
den Einzelaspekte. In kultursoziologischer Perspektive ist jedenfalls der 
Realitªtsstatus heutiger  quivalente des fr¿heren ĂBildungsb¿rgertumsñ 
strittig; die insularen Restformen seiner Existenz sind quantitativ zweifel-
los im R¿ckzug, wie etwa am Stellenwert musikalischer ĂHochkulturñ  

im heutigen Deutschland gezeigt werden kann. Doch ist die Krise des 
Bildungsbürgertums und seiner Werte mit ihrer Orientierungsleistung für 
das Denken und Handeln des modernen Menschen  in  der GG deutlich 
weniger zu spüren als in ihrer gesellschaftlichen Umwelt im allgemeinen 
und an den Universitäten im besonderen. Entscheidend aber ist für unsere 
Fragestellung die Tatsache, dass wohl innerhalb keiner anderen gesell-

schaftlichen Formation deutscher Akademiker die Zusammengehörigkeit 
christlicher und humanistischer Bildungswerte und des auf beiden beru-
henden Bildungskanons so selbstverständliche Verständigungsprämisse 
ist wie wie in der GG21. Vielleicht liegt hierin ein bisher zu wenig beach-
tetes kulturkritisches Potenzial, aus dem die GG angesichts der kulturel-
len Lethargie der heutigen Universität schöpfen könnte ï ein Potenzial, 

das durch die Einbeziehung ökumenischer Konkordanz auf diesem Feld 
zweifellos noch verstärkt werden könnte. Schließlich: In einer nicht  
weniger bedeutsamen Richtung könnte sich für die GG  eine weitere 
Chance  produktiver Kritik im Kontext der Universitätskrise ergeben, zö-
gen  ihre Mitglieder nur die Konsequenz aus der hochschulpolitischen 
Bedrohung des Grundwertes, der die  katholische mit der Wissenschafts-

orientierung der GG verbindet: der Freiheit  ï gerade auch unter dem Ge-
sichtspunkt der oben angedeuteten historischen  Affinität von Freiheit 
und Bürgertum. Ist die heutige  Krise der Universität nicht zuletzt auch 
darauf zurückzuführen, dass sich insbesondere in Deutschland das Bür-
gertum inzwischen von der Universität als einem seiner traditionellen 
Aufgabenfelder, insofern es sich aus dem Grundwert der Freiheit ergibt, 

                    
21  Grundlegend zum christlich-humanistischen Kanon: Manfred Fuhrmann, Bildung. Eu-

ropas kulturelle Identität, Stuttgart 2002. Exemplarisch entwickelt ihn an einer der be-
deutsamen literarischen Traditionen Europas Wolfgang Frühwald in: Der ĂgroÇe Code 
der Kunstñ. Das Buch Genesis in der Literatur, in: Jahres- und Tagungsbericht der 
Görres-Gesellschaft 2000, S.27-46. 
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zurückgezogen hat22? Sind nicht die  Krise akademischer Bildung und die 

Krise von ĂForschung und Lehreñ wesentlich mitbedingt einerseits durch 
die freiheitszerstörenden Ideologien des Ökonomismus und der Planstaat-
lichkeit in Hochschul- und Bildungspolitik, die heute sämtliche politische 
Parteien erfasst haben,  andererseits aber durch den darauf bezogenen 
Defaitismus zu vieler bildungsbürgerlich geprägter Wissenschaftler? 

Ausblick 

Mehrmals war in den obigen Ausführungen von der relativen Statik der 
Görres-Gesellschaft, ihrer relativen Stabilität die Rede. Ein anderer As-
pekt desselben Sachverhalts ist Traditionalität. Von Gustav Mahler wird 
das Wort kolportiert: Tradition sei nicht die Verehrung der Asche, son-

dern das Weitertragen der Flamme. Dieses Wort liefert auch ein gutes 
Bild für eine negative Option in der Krise, die dann nicht in der Weiter-
gabe endet, sondern im Verfall. Zur entgegengesetzten Option sollte die-
ser Beitrag stimulieren. In bewusster Selbstpositionierung könnte und 
sollte  die Görres-Gesellschaft die Chancen, die in der Krise liegen, 
wahrnehmen und ins ĂGedeihlicheñ wenden, wie sich einst Joseph Gºrres 

ausgedrückt hatte. 

Gerade das, was sie in Bezug auf wissenschaftliche, kirchliche und bür-
gerliche Normalität abweichend-exzentrisch macht ï ihre spezifische, die 
eigene Identität begründende Überschneidung von wissenschaftlicher, ka-
tholischer und bürgerlicher Kultur -  kann in die Chance einer Krisenbe-

wältigung verwandelt werden. Vor allem andereren bedeutet dies die 
Chance, das Bemühen um die existenzielle Problemlage der katholischen 
Krise in unseren Tagen durch Forschung und engagierte Kritik um we-
sentliche Schritte voranzubringen. Dafür wäre es erforderlich, dass  die 
Görres-Gesellschaft ihre eigene Stellung mit der Nutzung des stärksten 
Potenzials, über das sie verfügt, erneut verdeutlicht und bewusst hält: der  

seit ihrer Gr¿ndung Ăgelebtenñ und noch heute normativ-vorbildlichen 
Charta einer freiheitlichen  Regelung des Verhältnisses von Wissen-
schaftlichkeit und Katholizität. So könnte sie substanziell dazu beitragen, 
dass die Katholiken aus der für alle Krisen typischen Ohnmacht heraus-
kommen, die bedingt ist durch lastende Unaufgeklärtheit der Problemlage 
sowie, damit zusammenhängend, durch Perspektivlosigkeit des  Han-

delns. Die Kraft dazu kann die Görres-Gesellschaft aus dem Selbststand 
ihres ĂLaienñ-Engagements innerhalb der Kirche beziehen, der sein soli-

                    
22  Es waren b¿rgerliche Kreise, die in den sechziger und siebziger Jahren den ĂBund 
Freiheit der Wissenschaftñ gegr¿ndet hatten, um eine wissenschaftsexterne Bedrohung, 
die Ăvon linksñ kam, abzuwehren. Wo bleibt die Stimme dieses Bundes heute, da die 
externen Bedrohungen eher von Ărechtsñ kommen, unter Mitwirkung Ăb¿rgerlicherñ 
Parteikreise?  
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des Fundament in der religiösen Bindung sowie in der Verpflichtung auf 

den Grundwert der Forschungsfreiheit und auf hohe wissenschaftliche 
Standards hat. 

Im Vergleich zu dieser großen Aufgabenstellung angesichts der katholi-
schen Krise mögen die Konsequenzen des oben Ausgeführten für die Kri-
se der Universität und die Krise bürgerlicher Kultur weniger herausfor-

dernd erscheinen, doch sind sie nicht von geringerer Bedeutung. Die ge-
lebte Charta der Görres-Gesellschaft beruht auf dem Grundwert der Frei-
heit. Es wäre daher nur konsequent, wenn die Görres-Gesellschaft nicht 
nur durch ihre einzelnen Mitglieder, sondern auch als Ganzes für diesen 
Wert offensiv einstünde, um Art.5, Abs.3 des Grundgesetzes unserer Re-
publik (Ă...Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei...ñ) nicht zur 

Makulatur werden zu lassen. Ähnliches gilt für die Krise bürgerlicher 
Bildungswerte. Man halte sich vor Augen, was der Schwund, ja der Ver-
lust der in Christentum und Humanismus wurzelnden Bildungswerte, die 
durch bürgerliche Kultur lange Zeit vermittelt wurden, in der Gegen-
wartsgesellschaft bedeutet. Es geht hier um die Sinnressourcen dieser Ge-
sellschaft, um tiefgreifendere Fragen als etwa die des Feuilletons unserer 

Tage, wie ĂHochkulturñ noch erhalten und fortgesetzt werden kºnne. 
Sollte bei der Diagnose dieser ï die gesamte Gesellschaft umfassenden - 
kulturellen Krise das Gewicht, die Stimme und die orientierende Kraft 
katholischer Kultur, wie sie die Görres-Gesellschaft gerade mit ihrem 
Ăb¿rgerlichenñ Standort reprªsentiert, fehlen? 
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Zweiter Teil  

Generalversammlung in Freiburg  
25. bis 29. September 2010 

Neunzehn Jahre nach ihrem letzten Besuch und bereits zum sechsten Mal in ihrer 
langen Geschichte traf sich die Görres-Gesellschaft in Freiburg im Breisgau, das 
seine Gäste bei kühlem, aber trockenem Herbstwetter empfing. Für eine erste 
Begegnung mit dem Genius loci sorgte am Samstagabend Professor Dr. Karl-
Heinz Braun, Kirchenhistoriker an der Theologischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universitªt, mit einem Vortrag: Ă... wo die Fackel der Aufklªrung 
leuchtetñ. Zu Freiburger Traditionen. 

Das Programm am Sonntag begann mit dem Pontifikalamt, das S. E. Erzbischof 
Dr. Robert Zollitsch, der derzeitige Vorsitzende der deutschen Bischofskonfe-
renz, im Freiburger Münster zelebrierte. In seiner Predigt hob er das Ringen um 
die Wahrheit als Postulat christlichen Verständnisses von Wissenschaft hervor. 
Beim anschlieÇenden Festakt in der Aula der Universitªt, der vom Trio ĂLes 
haulz et les basñ mit alter Musik umrahmt wurde, konnte der Prªsident der Ge-
sellschaft, Professor Dr. Wolfgang Bergsdorf, zahlreiche Ehrengäste begrüßen. 
In seiner Eröffnungsansprache blickte er zurück auf die früheren Freiburger Ge-
neralversammlungen seit 1912 und gab einen Überblick über die aktuellen Ar-
beiten und Aufgaben der Gesellschaft. Grußworte richteten an die Versammlung 
der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Stefan Mappus, der Rek-
tor der Albert-Ludwigs-Universität, Magnifizenz Professor Dr. Hans-Jochen 
Schiewer, der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, Dr. Dieter Salomon, sowie 
der Regierungspräsident von Freiburg, Julian Würtenberger. Es folgte die Ver-
leihung des Ehrenrings der Görres-Gesellschaft an den früheren Ministerpräsi-
denten von Rheinland-Pfalz und von Thüringen, Professor Dr. Bernhard Vogel, 
dessen Würdigung Professor Dr. Andreas Rödder (Mainz) vortrug. Den vielbe-
achteten Festvortrag hielt Jean-Claude Juncker, der Premierminister des Groß-
herzogtums Luxemburg, zum Thema ĂEuropa jenseits der Kriseñ. 

Im Anschluß an die Stadtführungen, die am Sonntagnachmittag angeboten wur-
den, fand ein weiterer öffentlicher Vortrag statt, den der Vorsitzende der Sektion 
für Rechts- und Staatswissenschaft, Professor Dr. Christian Waldhoff (Bonn), 
zum Thema ĂKatholizismus und Verfassungsstaatñ hielt. Der Tag klang aus mit 
den Treffen der Sektionen in verschiedenen Freiburger Gaststätten. 

In der Universitätskirche hielt am Montagmorgen der stellvertretende General-
sekretär, Professor Dr.Dr.h.c. Ludger Honnefelder (Bonn/Berlin), das Requiem 
für die verstorbenen Mitglieder der Gesellschaft. Danach begannen in der 
Universität die Veranstaltungen der einzelnen Sektionen mit zusammen rund 
90 Vorträgen am Montag und am Dienstagvormittag, worüber in diesem Heft 
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gesondert berichtet wird. Den letzten öffentlichen Vortrag hielt am späten 
Montagnachmittag Professor Dr. Andreas Hirner (Bonn) ¿ber ĂOrgantrans-
plantation als Weg der Therapieñ. Am Abend gab Oberbürgermeister Dr. Sa-
lomon einen Empfang für alle Teilnehmer im Historischen Kaufhaus der Stadt 
Freiburg. 

Die Beiratssitzung, die am Dienstagnachmittag in Verbindung mit der Mitglie-
derversammlung stattfand, nahm Berichte des Präsidenten sowie des Vorsitzen-
den des Haushaltausschusses, Professor Dr. Wolfgang Loschelder (Potsdam), 
entgegen. Sie wählte sechs neue Mitglieder des Beirats und bestätigte die be-
währten Rechnungsprüfer. 

Den Abschluß der Tagung bildete wie üblich eine Exkursion am Mittwoch, die 
nach Schloß Ebnet und zum Kloster St. Peter im Schwarzwald führte. Die nächs-
te Generalversammlung soll vom 24.-28. September 2011 in Trier stattfinden. 

Rudolf Schieffer 
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Grußtelegramm an den Hl. Vater 

SUA  SANTITÀ 

CITTÀ  DEL  VATICANO 

 

SOCIETAS GOERRESIANA INDEFESSE ENITENS, UT STUDIA LITTE-
RARUM FELICITER PROGREDIANTUR, DUM FRIBURGI IN VENERABILI 
SEDE ARCHIEPISCOPALI SUPERIORIS GERMANIAE SOLLEMNEM HUI-
USCE ANNI CONVENTUM AGIT, FIDE ET PIETATE ERGA SANCTAM 
SEDEM COMMOTA BEATISSIMUM PATREM E BRITANNIA REDEUNTEM 
SUPPLICITER ORAT ROGATQUE, UT APOSTOLICA BENEDICTIO PATER-
NAE CARITATIS PIGNUS SIBI IMPERTIATUR.  

 

WOLFGANGUS BERGSDORF, PRAESES 

 

 

Antworttelegramm des Hl. Vaters 

ILLUSTRIS  DOMINE, CLARISSIME PROFESSOR, 

 

TE CERTIOREM GAUDEO REDDERE QUOD LITTERAE QUIBUS FIDEM ET 
PIETATEM PARTICIPANTIUM CONVENTUM SOCIETATIS GOERRESIANAE 
FRIBURGENSEM AD SANCTUM PATREM DECLARASTI AD IPSUM RITE 
PERVENERUNT. 

PLURIMAS GRATIAS TIBI AGENS PROPTER HOC VENERATIONIS SIG-
NUM, CHRISTI VICARIUS CAELESTIUM GRATIARUM ABUNDANTIAM 
TIBI ET OMNIBUS SOCIETATIS GOERRESIANAE SODALIBUS DEPRECA-
TUR ATQUE BENEDICTIONEM APOSTOLICAM LIBENTER IMPERTITUR. 

INTEREA EA, QUA PAR EST OBSERVANTIA, ME TIBI ADDICTISSIMUM I N 
DOMINO PROFITEOR. 

 

PETRUS BRENNUS WELLS 

ASSESSOR SECRETARIAE STATUS 
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Ansprache 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Stefan Mappus 

Ich darf Sie hier in Freiburg willkommen heißen. Ich freue mich, dass die Görres-

Gesellschaft sich dieses Jahr in einer der traditionsreichsten Universitätsstädte unse-

res Landes trifft. Die Freiburger Albert-Ludwigs-Universität ist eine der ältesten 

Universitäten in Deutschland. Hier haben viele herausragende Wissenschaftler ge-

lehrt und die Universität hat viele bedeutende Wissenschaftler hervorgebracht. 

Gerne bin ich dem Ehrenpräsidium Ihrer Generalversammlung beigetreten und heute 

zu Ihnen gekommen. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit, zu 

Ihnen sprechen zu dürfen. 

Ich freue mich, hier heute auf zwei herausragende europäische Politiker zu treffen. 

Sehr geehrter Herr Premierminister Jean-Claude Juncker, ich bin schon gespannt auf 

Ihren Vortrag. Lieber Bernhard Vogel, ich gratuliere Ihnen zur Auszeichnung mit 

dem Ehrenring der Görres-Gesellschaft 2010. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihr Tagungsort Freiburg ist nicht weit ent-

fernt von Frankreich und der Schweiz. Baden-Württemberg liegt mitten in Europa. 

Der europäische Einigungsprozess der letzten 60 Jahre hat gerade im Regionalen in 

bisherigen Grenzregionen viel verändert - ganz abgesehen vom Wegfall der Grenz-

kontrollen. Wir arbeiten mit unseren Nachbarn auf vielen Gebieten eng zusammen 

und setzen gemeinsam Projekte um, die allen Seiten nutzen. 

Als Beispiel möchte ich die Zusammenarbeit im Hochschulbereich hervorheben. Die 

Universitäten am Oberrhein von Karlsruhe über Strasbourg, Freiburg, Colmar, Mul-

house bis Basel sind eng miteinander verbunden. Seit über 20 Jahren gibt es einen 

grenz¿berschreitenden Verbund, die ĂEuropªische Konfºderation der Universitäten 

am Oberrheinñ, kurz EUCOR. Ziel ist eine enge Zusammenarbeit in Forschung und 

Lehre durch den Austausch von Studenten und Dozenten, durch gemeinsame Studi-

engänge und Forschungsprogramme oder auch die Vernetzung von Forschungsda-

tenbanken. 

Das Austauschen, Erörtern und Diskutieren, das Auseinandersetzen mit anderen 

Theorien und Thesen ist wesentlicher Bestandteil von Wissenschaft. Das Forschen, 

Lehren und Studieren an verschiedenen Universitäten, der Kontakt und der Aus-

tausch mit anderen Wissenschaftlern erweitert den eigenen Horizont und führt zu 

neuen Überlegungen oder gar Erkenntnissen. 

Ein herausragendes Beispiel eines Gelehrten, der an verschiedenen Universitäten und 

Orten gelernt und gelehrt hat und den Austausch gepflegt hat, ist Erasmus von 

Rotterdam. Er lebte und arbeitete von 1529 bis 1535 hier in Freiburg. Nicht umsonst 

wurde das Austauschprogramm der Europäischen Union im Hochschulbereich nach 

Erasmus von Rotterdam benannt. 



 

 95 

II.  

Baden-Württemberg ist ein Land der Forschung und der Wissenschaft. Wir sind stolz 

auf unsere Universitäten und Hochschulen und auf das, was hier auf unterschiedlichs-

ten Gebieten geleistet wird. So verfügen wir über eine große Bandbreite an Hoch-

schulen. Baden-Württemberg war das erfolgreichste Land bei der Exzellenzinitiative 

der universitären Spitzenforschung. Von den neun Universitäten, die deutschlandweit 

durch die Exzellenzinitiative gefördert werden, befinden sich vier in Baden-

Württemberg. 20 der bundesweit 85 bewilligten Exzellenzanträge stammen von Uni-

versitäten aus unserem Land. Baden-Württemberg kann das dichteste Netz an For-

schungseinrichtungen in Deutschland vorweisen. Zugleich sind wir das Land mit den 

höchsten Investitionen in Forschung und Entwicklung. Wir liegen hier weit über dem 

deutschen, aber auch über dem europäischen Durchschnitt. Bildung und Wissen-

schaft sind uns sehr wichtig. Hier liegen unsere Ressourcen für die Zukunft. Wissen-

schaft und Forschung sind Grundlagen für Innovationen und damit für wirtschaftli-

chen Erfolg und Beschäftigung. 

III.  

Meine Damen und Herren, die ĂGºrres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaftñ ist 

eine der ältesten deutschen Wissenschaftsgesellschaften. Sie alle, als Mitglieder der 

Gesellschaft, haben sich zum Ziel gesetzt, wissenschaftliches Leben anzuregen und 

zu fördern, wie es in Ihrer Satzung festgeschrieben steht. Dabei haben Sie ein klares 

katholisches Fundament. Sie bieten, gerade auch wenn man sich die Themen der ein-

zelnen Sektionsveranstaltungen im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung 

anschaut, auch stets die Gelegenheit zum interdisziplinären Austausch. Und sie 

scheuen sich auch nicht davor, sich mit aktuellen Themen zu beschäftigen. Der Gör-

res-Gesellschaft war und ist es ein ganz besonderes Anliegen, Wissenschaft und 

Ethik zusammenzubringen. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Denn Wis-

senschaft muss sich, wenn sie den Menschen dienen soll, auch ganz klar an ethischen 

Maßstäben orientieren. 

IV.  

Wir in Europa, unsere Werte, gesellschaftlichen Strukturen und überhaupt unsere 

Kultur sind geprägt vom Christentum. Was für uns Freiheit, Verantwortung und 

Ethik bedeuten, geht ganz überwiegend auf christliche Grundlagen zurück. Die Kul-

turen und Gesellschaften, die Kunst, das Denken und Forschen in Europa haben stets 

starke Anregungen aus dem christlichen Glauben erhalten und sind letztendlich ent-

scheidend dadurch geprägt worden. Überhaupt bilden Werte die Grundlage unseres 

Zusammenlebens. Sie dienen als Kompass im Leben eines jeden Einzelnen. Das 

christliche Menschenbild und die abendländische Geistesgeschichte spielen hier eine 

zentrale Rolle. 

Ich bedauere es, dass bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Jahren wie-

der stärker der Eindruck entstanden ist, die Europäische Union sei nur eine Wirt-

schaftsgemeinschaft. Von gemeinsamen Werten und den Intentionen der Gründervä-

ter wird weniger gesprochen. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Robert Schuman, Al-

cide de Gasperi, Konrad Adenauer und andere den europäischen Einigungsprozess 
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begonnen haben, spielte der Wunsch nach dauerhaftem Frieden und Freiheit eine 

zentrale Rolle. Die Westorientierung der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 war 

auch die Orientierung hin zu den freiheitlichen Demokratien des Westens. 

Ich bin überzeugt: Die europäische Einigung bis zum Europäischen Verfassungsver-

trag konnte nur deshalb gelingen, weil die Staaten Europas auf einem gemeinsamen 

geistigen Fundament stehen. Keine Frage: Wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand 

haben das Wachsen und Gedeihen des vereinten Europa begünstigt. Wir haben einen 

gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum und inzwischen auch eine Währungs-

gemeinschaft. Durch die Regional- und Strukturpolitik können alle Staaten und Re-

gionen der EU am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. Auf diese Weise ist die EU auch 

eine Solidargemeinschaft. 

V. 

Theodor Heuss hat einmal gesagt: ĂEs gibt drei H¿gel, von denen das Abendland sei-

nen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das Capitol in Rom. 

Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt, und man darf alle drei, man muss sie als 

Einheit sehen.ñ Unsere Geistesgeschichte in Europa wurde vom Christentum und den 

Überlieferungen der Antike geformt. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

sind auch Ergebnisse von jahrhundertelangen geistesgeschichtlichen Prozessen. 

Viele unserer Tugenden und sozialen Verhaltensweisen gründen in der christlichen 

Überlieferung. Daher wären wir schlecht beraten, unser christliches Erbe zu verste-

cken. Das Kreuz oder auch das Glockengeläut haben bei uns im christlich geprägten 

Europa noch immer einen besonderen Stellenwert. Christliche Symbole sind Teil un-

serer Identität. Wir sollten unsere christlichen Symbole auf keinen Fall aus dem öf-

fentlichen Raum verdrängen, sie gehören zu uns und zu unserer Kultur. Ich halte 

nichts davon, unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit unsere christlichen Sym-

bole zu unterdrücken. Wenn das Christentum aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, 

dann verleugnen wir einen bedeutenden Teil unserer Identität. Wir verstecken die 

wahren Wurzeln unseres Wertesystems und stellen es damit teilweise in Frage. Wenn 

wir unsere christlichen Werte an junge Menschen weitergeben wollen, dann dürfen 

wir uns hier nicht beirren lassen. Um es noch einmal zu betonen: Europa darf seine 

christlichen Wurzeln und Prägungen nicht verleugnen. 

VI.  

In diesem Sinne wünsche ich der Görres-Gesellschaft weiterhin ein erfolgreiches Ar-

beiten und Wirken. Ich weiß, dass Sie in den nächsten Tagen auch ein kleines Rah-

menprogramm haben werden. Genießen Sie über der Abhandlung der Formalia und 

dem wissenschaftlichen Diskurs die ausgezeichneten Weine und weitere Spezialitä-

ten der Region. Gerade im Herbst haben der Breisgau und der Schwarzwald seinen 

ganz besonderen Reiz. F¿hlen Sie sich wohl in der Stadt mit dem Ăschºnsten Turm 

der Christenheitñ. Ich w¿nsche der Generalversammlung der Gºrres-Gesellschaft ei-

nen guten Verlauf und viele interessante und anregende Gespräche und Diskussio-

nen. 
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Grußwort 

des Rektors der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

Magnifizenz Professor Dr. Hans-Jochen Schiewer 

 

Exzellenzen, verehrte Ehrengäste, sehr geehrter Herr Professor Bergsdorf als Präsi-

dent, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als Rektor der Universität Freiburg bin 

ich sehr stolz, dass die Generalversammlung der Görres-Gesellschaft wieder Freiburg 

als Platz für ihre Versammlung ausgewählt hat. Ich bin froh, dass dies seit 1991 wie-

der passiert und immerhin zum sechsten Mal in der Geschichte der Gesellschaft. Hier 

trifft eine traditionsreiche Wissenschaftsgesellschaft auf eine moderne Volluniversi-

tät und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verkörpert, denke ich, wie keine an-

dere Volluniversität das Modell einer solchen Universität im 21. Jahrhundert. Wir 

haben nicht nur die klassischen Fächer in unserem Programm, sondern verbinden 

dies seit langem mit Umweltwissenschaften, Lebenswissenschaften und vor allen 

Dingen, seit Mitte der Neunziger Jahre, mit Technikwissenschaften. Das ist etwas, 

was Freiburg insbesondere auszeichnet. Gleichwohl sind wir nach wie vor den Idea-

len verpflichtet, die mit dem Namen Humboldt verbunden werden: Einheit von For-

schung und Lehre; Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden; Kommunikation 

über die Disziplinen hinweg; Erschließung von Innovationspotentialen; Generierung 

neuer Wissensfelder. Allerdings haben wir dafür das Humboldt-Labor kreiert, um 

dort immer wieder neu zu diskutieren, wie die Ideale im 21. Jahrhundert umzusetzen 

sind. Hier begegnet sich das, was wir tun in unserem Humboldt-Labor, mit dem Cre-

do der Görres-Gesellschaft, die das Zitat "Wissenschaftliches Leben auf den ver-

schiedenen Fachgebieten anzuregen und zu fördern und Gelegenheit zum Interdiszip-

linären Austausch zu bieten" in ihrem Programm verankert hat. Diese Tradition ist 

natürlich auch etwas, was diese Universität auszeichnet. Wir konnten 2007 unser 

550-jähriges Jubiläum feiern, im selben Jahr haben wir die Auszeichnung erhalten als 

deutsche Spitzenuniversität im Forschungswettbewerb. Zwei Jahre später konnten 

wir dann die Auszeichnung als Exzellenzuniversität in der Lehre erhalten, mit sechs 

anderen Volluniversitäten, und in diesem Jahr hat uns die Deutsche Forschungsge-

meinschaft bestätigt, dass wir zu den Spitzenuniversitäten in der Umsetzung der 

Gleichstellung gehören. Insofern sind wir auf einem guten Weg und ich denke, dass 

dieser Weg, eine Modelluniversität des 21. Jahrhunderts zu werden, auch sehr viel 

mit den Prägungen zu tun hat, die auch schon in den letzten 15 Jahren diese Universi-

tät erfahren hat, und ich möchte das Wort, das Altrektor Jäger geprägt hat, als Credo 

hier noch mal nennen: ĂNeue Universitas als Leitprinzip unserer Arbeit." Das dies al-

les möglich ist - und da möchte ich die Worte des Ministerpräsidenten dankend auf-

nehmen - hat damit zu tun, dass in diesem Bundesland seit Jahrzehnten konsequent 

Wissenschaft und Forschung gefördert worden sind. Nur so ist es erklärbar und 

nachvollziehbar, dass so viele Spitzenuniversitäten in Baden-Württemberg sind, und 

ich freue mich natürlich immer wieder zu sehen, dass unabhängig von Methoden und 

Theorien, in jedem Ranking die Universität Freiburg zu den Top 5 der bundesdeut-

schen Universitäten gehört. Wir sind natürlich auch weiterhin herausgefordert, diese 

Dinge weiter zu treiben und haben in unserem Zukunftskonzept "Windows for Rese-

arch" "Freiräume für Forschung" und mit der Gründung des Freiburg Institute for 
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Advanced Studies im Rahmen der Exzellenzinitiative, denke ich, eine Forschungs-

plattform geschaffen, die die Sichtbarste ist, die alle in der Spitzenförderung befind-

lichen Volluniversitäten gestaltet haben. In diesem Freiburg Institute for Advanced 

Studies haben wir einen Ort der inneren Internationalisierung, einen Ort an dem wir 

mit anderen Kolleginnen und Kollegen, jungen und gestandenen, gemeinsam Wis-

senschaft voranbringen können über alle Felder hinweg. Ich denke, hier schließt sich 

der Kreis wieder zur Görres-Gesellschaft; und die Görres-Gesellschaft und wir bilden 

gemeinsam eine Diskussionsplattform der wissenschaftlichen Tradition und der wis-

senschaftlichen Zukunft. Dies haben wir, um ein Wort des Ministerpräsidenten auf-

zunehmen, am letzten Freitag wieder mit neuer Energie und neuer Kraft vorange-

bracht, indem wir einen Schulterschluss mit Straßburg geschlossen haben und einen 

Letter of Intent unterzeichnet haben, mit dem beide Universitäten jetzt gemeinsam in 

die jeweiligen Exzellenzinitiativen hineingehen werden und insofern ist auch hier 

wieder ein neuer Anfang gemacht worden.  

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und ertragreiche Ge-

neralversammlung und heiße Sie nochmals herzlich willkommen an unserer Univer-

sität. 
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Grußwort 

des Regierungspräsidenten von Freiburg 

Julian Würtenberger 

 

Sehr geehrter Herr Premierminister Juncker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident 

Mappus, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Salomon, sehr geehrter Herr Mi-

nisterpräsident a.D. Professor Vogel, sehr geehrte Exzellenz Herr Erzbischof Dr. Zol-

litsch, sehr geehrte Magnifizenz Professor Dr. Schiewer, sehr geehrter Herr Präsident 

Professor Dr. Bergsdorf, meine sehr verehrten Damen und Herren,  

Ich freue ich mich sehr, dass die Görres-Gesellschaft ihre diesjährige Generalver-

sammlung in den äußersten Südwesten der Bundesrepublik oder, wie ich gerne sage, 

in die Ătrinationale Metropolregion Oberrheinñ, mitten im Herzen Europas, gelegt 

hat. Als Regierungspräsident eines Bezirkes, der von einer Auslandsgrenze auf 500 

km Länge geprägt ist, und zugleich als Vizepräsident der deutsch-französisch-

schweizerischen Oberrheinkonferenz möchte Sie gerne auf die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, gerade auch in Wissenschaft und Forschung, aufmerksam machen. 

So wie Ihr wissenschaftlich-gesellschaftlicher Dialog geprägt ist vom Blick über den 

jeweiligen Tellerrand, so ist auch die Entwicklung unserer Oberrheinregion stark ge-

knüpft an den Blick über die Grenzen zu unseren französischen und Schweizer 

Nachbarn. Wenn es dem jeweiligen Nachbarn gut geht, dann geht es uns gemeinsam 

gut. 

Es gibt deshalb heute kein Themenfeld mehr, das wir nicht mit unseren Grenznach-

barn gestalten, sei es Wirtschaft, Verkehr, Raumordnung, Gesundheitswesen, Bil-

dung, Kultur oder Katastrophenschutz und Polizei. Mithilfe von europäischen För-

derprogrammen haben wir mehrere hundert grenzüberschreitende Projekte auf den 

Weg gebracht. Gemeinsam profitieren wir von den offenen Grenzen - gemeinsam 

stehen wir aber heute vor neuen Herausforderungen im verschärften globalen Wett-

bewerb. 

Wir sind uns heute mit dem Elsass, der Nordschweiz und der Südpfalz einig, dass wir 

dieser Herausforderung mit einer Bildungsoffensive auf allen Ebenen begegnen müs-

sen und wollen. Am Oberrhein wurde schon vor über 20 Jahren die Europäische 

Konföderation der Oberrheinischen Universitäten EUCOR gegründet. Im Einklang 

mit den Zielen der europäischen Politik wollen wir dieses Netzwerk ausbauen, um 

eine innovative, in Wissenschaft, Forschung und Bildung dynamische Region zu 

bleiben.  

Fragt man sich, wovon wir hier am Oberrhein in 20 Jahren leben wollen, wie wir 

weiterhin eine Lokomotive an der Spitze des europäischen Zuges bleiben können, 

dann geht dies nicht ohne exzellente Hochschulen. Mit 32 Hochschulen und For-

schungseinrichtungen und einem Bruttosozialprodukt des Oberrheins, vergleichbar 

mit dem ganzer EU-Mitgliedsstaaten, haben wir das Potential zu einer der wettbe-

werbsfähigsten Wirtschaftsregionen in Europa.  
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Dazu wollen wir erreichen, dass alle Akteure in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Gesellschaft mehr denn je an einem Strang ziehen. Wir vereinbaren gemeinsam unse-

re Ziele und Strategien und vertreten sie gemeinsam in den Hauptstädten und in 

Brüssel. Dann können wir hier am Oberrhein eine in ihrer Art einmalige und neuarti-

ge trinationale Metropolregion sein - ein Netz attraktiver Städte in einer wunderschö-

nen ĂGartenlandschaftñ. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und inspirierten Aufenthalt hier bei uns und 

einen fruchtbaren Austausch zu den zahlreichen wissenschaftlichen Fragen, die Sie 

sich in Ihrem reichhaltigen Programm gestellt haben. 
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Grußwort 

des Oberbürgermeisters der Stadt Freiburg 

Dr. Dieter Salomon 

Herr Premierminister Juncker, Herr Ministerpräsident Mappus, Herr Ministerpräsi-

dent Vogel, sehr geehrter Herr Erzbischof Zollitsch, Exzellenz, lieber Herr Rektor 

Schiewer, Herr Regierungspräsident Würtenberger, Herr Ehrenpräsident Mikat, sehr 

geehrte Abgeordnete des Bundestages und des Landtages, meine sehr verehrten Da-

men und Herren.  

Ich darf mich dem Dank anschließen an die Görres-Gesellschaft, dass Sie sich aber-

mals entschlossen haben, Ihre Generalversammlung in Freiburg durchzuführen, und 

zwar zum sechsten Mal, wie wir von Herrn Professor Bergsdorf gerade gehört haben. 

Dafür möchte ich mich besonders bedanken. Zum sechsten Mal hier in Freiburg, und 

wenn man dann so viel Ehrenwertes und Gutes über die Stadt hört wie Sie, lieber 

Herr Bergsdorf und auch der Ministerpräsident hier eben über Freiburg gesagt haben, 

dann kann ich nur sagen: Man errötet als Oberbürgermeister, und man kann einerseits 

sagen Ădas Lob haben wir verdientñ. Aber andererseits, wenn man hört wie die Libe-

ralität Freiburgs über Jahrhunderte gerühmt wird, dann muss man auch sagen - und 

das hat Herr Bergsdorf auch gesagt - , dass in den 12 Jahren dieser dunklen Zeit auch 

in Freiburg tatsächlich nicht alles zum Besten stand. Es ist daher abermals Dank ab-

zustatten an den Altrektor Herrn Professor Jäger, der während seiner Zeit als Rektor 

aufgearbeitet hat, was an der Universität Freiburg in den 12 Jahren hier auch an 

Furchtbarem passiert ist, und was für die Stadt generell auch gilt. Insofern nehmen 

wir das Lob gerne entgegen.  

Es ist ja tatsächlich etwas von der badischen Liberalität zu spüren. Der Gründer Ihrer 

Gesellschaft, Josef von Görres, ein begeisterter Anhänger der Französischen Revolu-

tion, ein überzeugter Christ und Katholik, er war Demokrat und aufgeklärter Christ, 

von dem die Gesellschaft ja immer noch zehrt. Das ist das Vermächtnis der Gesell-

schaft, des Namensgebers Josef von Görres: aufgeklärtes Christentum zu praktizieren 

in wissenschaftlicher Verantwortung. Was Rektor Professor Schiewer gerade berich-

tet hat, der Anspruch dieser Universität eine Volluniversität zu sein, den Austausch 

zwischen den Fakultäten, zwischen den Wissenschaften zu fördern, insbesondere den 

Austausch zwischen Naturwissenschaften und der Theologie, das macht Ihre Gesell-

schaft stark seit 134 Jahren. Das ist auch das Spannende an der Universität: der Aus-

tausch an den Rändern zwischen den Fachgebieten, das Interdisziplinäre. Damit sind 

Sie, glaube ich, hier in Freiburg auch richtig. Dieses Land tut mehr für die Wissen-

schaft als viele andere Bundesländer. Das muss auch so sein, wir sind ein rohstoffar-

mes Land. Die Universität Freiburg hat in hohem Maße davon profitiert, und - das ist 

der ganz entscheidende Punkt - die Stadt Freiburg hat davon auch profitiert. Diese 

Stadt, die seit 553 Jahren eine der ältesten Universitäten Deutschlands beherbergt, 
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wäre ohne Wissenschaft überhaupt nicht denkbar. Die Universität ist der Motor der 

Stadtentwicklung. Wir sind  die Stadt in Baden-Württemberg, die in den letzten Jahr-

zehnten relativ gesehen die meisten Arbeitsplätze zugewonnen hat. Das wäre ohne 

die Universität überhaupt nicht zu erklären. Die Universität und die Stadt gehen 

Hand in Hand und entwickeln sich gemeinsam nach vorne.  

Es ist schön, dass Sie Ihre Generalversammlung zu dieser Jahreszeit stattfinden las-

sen. Es wurden ja das Markgräfler Land und der Tuniberg erwähnt, der zur Hälfte zur 

Freiburger Gemarkung gehört, was dazu führt, dass wir als Großstadt eigenen Wein 

produzieren. Im Breisgau beginnt in diesen Tagen die Weinlese. Wenn wir einiger-

maßen Glück haben, werden die nächsten Tage auch uns nochmal vom Wetter ver-

wöhnen. Ihr Programm für die nächsten Tage ist fantastisch, aber wenn Sie dieses 

tatsächlich alles realisieren wollen, dann werden Sie von der Stadt zu wenig sehen. 

Ich kann Ihnen nur empfehlen: Gehen Sie pragmatisch vor  und genießen Sie auch 

diese Stadt, eine europäische Stadt mit dieser Geschichte.  

Deshalb freue ich mich schon auf den Ministerpräsidenten. Dass Herr Vogel zum 

wiederholten Mal hier ist, und dass er gern hier ist, das weiß ich. Wir haben uns 

schon bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt, als Vorsitzender der Konrad-

Adenauer-Stiftung war er gerne hier, was ich als angenehme Selbstverständlichkeit 

empfinde. Dass aber Premierminister Juncker hier heute den Festvortrag hält, das 

empfinde ich als besondere Ehre in einer europäisch geprägten Stadt. Wir empfinden 

ja immer wieder als Problem, dass sich zwar viele nationale Politiker mit Europa be-

schäftigen, aber dass es zu wenige Köpfe gibt, die für Europa stehen. Sie, lieber Herr 

Juncker, sind ein Kopf,  der als ein großer europäischer Politiker und ein großer Eu-

ropäer gilt, ich freue mich auf Ihren Vortrag und wünsche Ihnen allen, meine Damen 

und Herren, ganz schöne Tage in Freiburg.  
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Sektionsberichte 

 

1. Gemeinsame Sitzung der Sektion für Philosophie und  

der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft 

 

 
Als übergreifendes Thema der gemeinsamen Sitzung beider Sektionen wurde die 

Frage der ĂInstitutionalisierung als notwendige Bedingung von Normativitªtñ bear-

beitet.  

Als erster Referent trug Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten, Göttingen, aus ei-

ner philosophischen Perspektive vor. Im Anschluss an eine philosophische Klärung 

der Begriffe ĂNormativitªtñ und ĂInstitutionalisierungñ diskutiere von der Pfordten 

das Verhältnis beider Phänomene unter besonderer Berücksichtigung der Frage, ob 

und wie das Recht als eine spezifische Ordnung von Normen verstanden werden 

kann.  

Als zweiter Referent behandelte Prof. Dr. Matthias Jestaedt, Erlangen-Nürnberg, 

zum Thema: ĂInstitutionalisierung von Normativitªt bei Hans Kelsenñ. Vor dem Hin-

tergrund, dass Kelsen mit seinem normativistischen Rechtspositivismus als einer der 

schärfsten Kritiker jeglichen institutionellen, naturalistischen oder substanzialisti-

schen Rechtsdenkens auftritt, zeigte das Referat, dass Institutionen in Kelsens Kon-

zept im positiven Recht durchaus Platz haben können. Sofern sie den Akt der Positi-

vierung durchlaufen haben, wandeln sie sich in positivrechtliche Phänomene. Die 

ĂReine Rechtslehreñ kann vor diesem Hintergrund auch als Institutionalisierung 

von Normativität aufgefasst werden. Die beiden Hauptingredienzien der Kelsen-

schen juridischen Weltanschauung (Normativismus und Positivismus) befördern, 

wie Jestaedt zeigen konnte, in ihrem Zusammenwirken ein Verständnis von Nor-

mativität, welches an notwendige Ordnungsvektoren gebunden ist. Dies sind insbe-

sondere die Selbstreferenz und der hierarchische Rechtserzeugungszusammenhang. 

Alle zu einer Rechtsordnung gehördenen Rechtsnormen stehen untereinander in ei-

nem institutionell vermittelten Ordnungs- und Zugehörigkeitszusammenhang. Die 

radikale Verrechtlichung der Institution fällt in diesem Konzept mit der radikalen 

Institutionalisierung von Normativität in eins. 

Prof. Dr. Fabian Wittreck, Münster, schloss sich mit seinem Vortrag zum Thema 

ĂGrund- und Menschenrechte ï Die Bedeutung der Unterscheidung vor dem Hinter-

grund der Verbindung von Normativitªt und Institutionalisierungñ an. Nach einer 

Klärung der dem Referat zugrundeliegenden Begriffen Grundrechte vs. Menschen-

rechte, Normativität vs. Institutionalisierung, wurden in dem Referat Stufen der Insti-

tutionalisierung von Grund- und Menschenrechten untersucht. Dabei konnten Unter-

schiede hinsichtlich des Grades der Kodifikation, des Vorrangs vor dem einfachen 

Recht, der Institutionalisierung von Rechtsschutz und Vollstreckung sowie der Zu-

gangsmöglichkeiten zu Gerichten aufgezeigt werden. Anschließend analysierte 

Wittreck die Institutionalisierung als autopoietischen Prozess. Vor diesem Hinter-

grund wandte sich das Referat abschließend der Frage zu, was von der Unterschei-

dung von Grund- und Menschenrechten eigentlich bleibt. Diese bleibt zwingend, 
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sofern es um die Beschreibung der Einsicht geht, dass nationaler wie internationaler 

Schutz der Rechte von Individuen und Gruppen davon abhängig sind und bleiben, 

dass mit dem vor- und außerrechtlichen Diskurs über Rechte des Menschen bzw. der 

Menschen ein kritisches Korrektiv vorhanden ist, das sich einer Institutionalisierung 

erstens selbst weitgehend entzieht und zweitens selbst im Falle der Institutionalisie-

rung bestimmter Ansprüche durch Einsetzung eines Gerichts nicht eskamotiert wer-

den darf. 

Als vierter Referent trug der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Hauke Brunkhorst von 

der Universitªt Flensburg zum Thema ĂEuropa zwischen Ende und Anfang der De-

mokratie. Zur dialektischen Verschränkung von Revolutionärer Konstitutionalisie-

rung und evolutionªrem Konstitutionalismusñ. Brunkhorst erinnerte daran, dass das 

Modell des revolutionären Konstitutionalismus aus dem Zeitalter der Französischen 

Revolution sich gut mit dem Modell einer evolutionären Konstitutionalisierung ver-

binden lässt, als das er die Verfassungsevolution der Europäischen Union bestimmte. 

Von dieser Einschätzung ausgehend trug er die These vor, dass sich die Europäische 

Union zu einem Mehrebenensystem entwickelt hat, in dessen innerer Ausgestaltung 

sich auf allen Ebenen eine demokratische Legitimität und eine Integration der Einzel-

staaten in die Union nachweisen lässt. Von einem Demokratiedefizit der Union zu 

sprechen, sei deshalb verfassungsrechtlich falsch, wohl betreffe das politische Defizit 

der EU ihre Exekutivlastigkeit, die zu einer technischen Transformation der euro-

päischen und nationalen Öffentlichkeiten geführt habe. 

Im Anschluss an diesen europapolitischen Vortrag setzte Prof. Dr. Gerhard Luf, 

Wien, mit seinem Beitrag ĂDie Begr¿ndung des Rechts aus der Perspektive der 

Philosophieñ noch einmal grundsªtzlich an. Sein Vortrag verfolgte die Absicht, im 

Anschluss an Kant eine neue Perspektive rechtsphilosophischer Begründung jen-

seits der Alternative von Naturrecht und Rechtspositivismus vorzustellen. Luf ver-

trat die These, dass Kants Position in der Vergangenheit in der Regel falsch inter-

pretiert wurde, soweit sie im Sinne einer Zweiweltentheorie dichotomisch verstan-

den wurde und eine geschichtliche Realität der Freiheit für unmöglich erklärt wur-

de. Im Gegensatz zu dieser Position vertrat Luf die These, dass Freiheit geschichtlich 

vergegenwärtigt werden kann, wenn Intelligibilität nicht als abgehobene Sphäre, 

sondern als ein Standpunkt begriffen wird, der im Rahmen der Typik praktischer Ur-

teilskraft in den geschichtlichen Bezügen praktisch zur Geltung gebracht wird. Daher 

spielte für ihn die Orientierung am Verallgemeinerungsprinzip des kategorischen Im-

perativs nicht nur in der Moral, sondern auch im Recht eine herausragende Rolle. 

Dies führte ihn dazu, erstens ein kommunikatives Verständnis von Freiheit zu vertre-

ten, das der Dimension wechselseitiger Anerkennung besonderes Gewicht gibt. 

Zweitens sprach Luf sich dafür aus, die Aktualisierung praktischer Vernunft im 

Recht als einen Vorgang zu verstehen, der den diskursiv-prozeduralen Charakter 

prinzipiengeleiteter Rechtsverwirklichung hervorhebt. Drittens hob er die Forderung 

soziale Gerechtigkeit im Sinne einer gleichen Freiheitsverwirklichung hervor.  

Prof. Dr. Christoph Möllers, Berlin, stellte den abschließenden Vortrag der gemein-

samen Sektionsarbeit unter die ¦berschrift: ĂLªsst sich Rechtsgeltung naturalisie-

ren?ñ Der Vortrag untersuchte verschiedene Möglichkeiten einer Naturalisierung des 

Rechts, also einer Reduktion institutionell-normativer Phänomene auf verschiedene 

Naturbegriffe. In einem zweiten Teil wurde unter Verwendung des Begriffs der 

ĂZweiten Naturñ, der zwischen Aristoteles und John McDowell in der Philosophiege-
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schichte eine gewisse Rolle spielt, ein eigenes Angebot, Phänomene des Rechtlichen 

als Teil einer natürlichen Welt zu verstehen, ohne die Ausgezeichnetheit ihres norma-

tiven Anspruchs aufzugeben. 

Sämtlichen Referaten schlossen sich instruktive und weiterführende Diskussionen an. 

Matthias Lutz-Bachmann/Christian Waldhoff 

2. Sektion für Pädagogik 

Das Thema der Tagung war die Frage nach der Bedeutung, die die neue Gender-

Forschung für pädagogische Interaktion, besonders in der Schule, hat.  

Frau Prof. Dr. Barbara Rendtorff, Paderborn, sprach ¿ber: ĂGemeinsamkeit und Un-

terschiede ï Geschlecht als Herausforderung f¿r die Pªdagogikñ: ĂDie pªdagogische 

Debatte über Geschlecht, über Geschlechterunterschiede, vermeintliche geschlechts-

typische Fähigkeiten und Eignungen, über die vermutete oder behauptete Notwen-

digkeit, Jungen und Mädchen unterschiedlich zu behandeln, leidet vor allem darun-

ter, dass sie auf einer falschen Ebene geführt wird, und dass die erziehungswissen-

schaftliche Theoriebildung zu kurzsichtig war und ist, um die Effekte, die durch diese 

Verschiebungen und Verwechslungen erzeugt werden, zu verstehen. 

Ich teile meine Überlegungen in drei große Abschnitte auf. Im ersten gebe ich Ihnen 

einen kurzen Überblick über zentrale Aspekte dessen, was die Pädagogik als ihren 

Beitrag zur gesellschaftlichen Geschlechterordnung hervorgebracht hat, und auf des-

sen Effekte ï hierbei müssen wir noch unterscheiden zwischen einer historischen und 

einer aktuell-empirischen Ebene. Im zweiten Abschnitt werde ich fragen, worum es 

bei der Unterscheidung von weiblich und männlich geht, was da unterschieden wird 

und wie, was welche Bedeutung bekommt und welche pädagogischen Formen damit 

korrespondieren ï dabei wird der Begriff des Ăpolitischen Mythosñ eine wichtige 

Rolle spielen. Und im dritten Schritt gilt es dann zu überlegen, wie diese beiden Ebe-

nen zueinander passen und wohin uns diese ¦berlegungen f¿hren.ñ 

Dr. Sabine Seichter, Frankfurt/M., referierte ¿ber ĂUn-doing Gender. Doing Per-

son!ñ Ausgehend von der Frage, ob die Genderforschung am Ende sei, wurde in die-

sem Vortrag versucht, einen Beitrag zum Desiderat ihrer ñRetheoretisierungò zu leis-

ten.  

Eine solche Retheoretisierung konnte nach Ansicht der Referentin nicht in einer 

Rückwendung hinter die Anfänge der Genderforschung bestehen, sondern sie verlan-

ge nach einer Ăneuen kategorialen Bestimmungñ. Diese neue Kategorie wurde auf der 

Basis einer Vergegenwärtigung des existentiellen Denkens von Simone de Beauvoir 

und über eine Neufassung des Deutungsmusters Androgynie in dem Begriff der Per-

son gesehen, wie ihn der moderne Personalismus artikuliert habe. Der personalisti-

sche Denkansatz leugne weder die biologische Tatsache des natürlichen Geschlechts 

(sex) noch den sozialen Tatbestand des kulturell-gesellschaftlichen Geschlechts 

(gender), sondern weite den Blick auf den ganzen Menschen und sieht Geschlecht-

lichkeit als einen Aspekt jenes Personseins, das Mann und Frau in gleicher Weise zu-
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kommt. Bei diesem ganzheitlichen Blick werde ï auf Erziehung und Bildung bezo-

gen ï nicht die Geschlechtlichkeit zum pädagogischen Leitprinzip erhoben, sondern 

die Person als Ganze und Erziehung und Bildung als Hilfe zur Aktuierung des (po-

tentiellen) Personseins verstanden. 

Dr. Sigrid Schmitz, Wien, sprach ¿ber ĂNaturwissenschaften und die Frage der 

Geschlechter: Ansªtze, Potentiale und Grenzen f¿r die schulische Arbeitñ. 

Die Erforschung von Geschlechterunterschieden im Gehirn stehe, so einleitend die 

Referentin, heute (wieder) im Mittelpunkt der Rückführung von Verhalten, Leistun-

gen und des Denkens von Männern und Frauen auf biologische Ursachen. Ihr Anlie-

gen war es daher, Theorien, Forschungspraxen, widersprüchliche Befunde, ihre Prä-

sentation und Verwendung in der Diskussion um die Ăerneuteñ Naturalisierung von 

Gehirn und Geschlecht aufzuzeigen. Die modernen ĂBild-gebenden-Verfahrenñ der 

Hirnforschung versprechen, so die Referentin, den Blick ins lebende und arbeitende 

Gehirn. Vergessen sei, dass diese angeblichen ĂBilderñ Konstruktionen seien, Bebil-

derungen (auf Grund) von Daten ï keineswegs aber Abbilder. So zeigte die Referen-

tin, welche vorab festgelegten Entscheidungen über und Einschreibungen von Ge-

schlechtervorstellungen auch in diesen angeblich so objektiven Verfahren zu finden 

sind. Es sei daher Aufgabe von kritischer Wissenschaft, mit dem Instrumentarium der 

Genderforschung die naturwissenschaftliche Argumentationslogik zu durchleuchten.  

Prof. Dr. Matthias Nückles, Freiburg: ĂDie soziale Reproduktion von Geschlechts-

unterschieden: Eine psychologische Analyseñ stellte in einem materialreichen Vor-

trag zentrale empirische Forschungsergebnisse zur Genderfrage in den Erziehungs-

wissenschaften vor. Besonders im Hinblick auf das Lernverhalten wurden wichtige 

Studien in Forschungsdesign und Ergebnis vorgetragen. 

Dipl. Psych. Michael Ley, Kºln, sprach ¿ber das neue Modell Ăparalleler Monoedu-

kationñ unter dem Titel: ĂKleiner Unterschied und groÇe Folgen. ¦ber Wirkungen 

der Jungenerziehung an katholischen Mªdchenschulenñ. Er stellte dar, dass innerhalb 

der Genderforschung die Arbeiten des amerikanischen Soziologen E. Goffmann heu-

te zunehmend als Modell einer sozialwissenschaftlichen Analyse der Geschlechtsrol-

len entdeckt werden. Zu Recht, denn ähnlich wie die traditionelle Genderforschung 

frage auch Goffman nach den ĂGlaubensvorstellungenñ, die im Hintergrund der sozi-

alen und kulturellen Grenzziehungen zwischen den Geschlechtern stehen. Stärker als 

bei anderen Forschungsansätzen finde sich bei Goffman jedoch der Versuch, die 

Vorstellungen über den Unterschied der Geschlechter in sozialen ĂArrangementsñ 

zu verorten: Geschlecht sei bei Goffman keine bloß kognitive Realität, sondern ein 

Wirkungszusammenhang, der in konkreten sozialen Handlungen, in Ritualen sowie 

in gesellschaftlichen Institutionen zur Geltung komme. Im weiteren Vortrag wur-

den die wissenschaftliche Perspektive Goffmans herangezogen, um Beobachtungen 

und Befunde zu ordnen, die bei der Einführung von Jungenerziehung an einer 

ehemals mono-edukativ geführten katholischen Mädchenschule gemacht werden 

konnten. Es wurde berichtet, wie sich mit der Aufnahme der Jungen sehr weitrei-

chende Verunsicherungen im gewohnten Berufsbild der Lehrkräfte einstellen und 

wie diese Irritationen durch bestimmte Vorstellungen ¿ber die vermutete ĂNaturñ 

der beiden Geschlechter bearbeitet wurden. Zudem wurde gezeigt, dass diese Vor-

stellungen zu bestimmten Konsequenzen im Verhalten der Lehrkräfte führe, in de-




